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Blockseminar für 
Studienanfänger 
In jedem Studiengang an der Universität Frankfurt soll künftig 
eine Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger eingerichtet 
werden. Dies hat der Ständige Ausschuß I für Lehr- und Studien
angelegenheiten auf seiner letzten ' Sitzung im Sommersemester 
am 27. Juni mit 7 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen. 

Der Beschluß lautet wörtlich: · 3. Aufgrund ' dieser Überle
,,1. Der Ständige Ausschuß für 
Lehr- und Btudienangelegen
heiten hat sich im Rahmen 
seiner Studienreform-Diskus
'sion zunächst den Lehr- und 
Lernformen zugewandt. An 
den Lehrveranstaltungen für 
Studienanfänger wird die 
Notwendigkeit zur Verbesse
rung besonders deutlich; das 
gegenwärtige Angebot für 
diese Adressatengruppe bleibt 
nach Auffassung des Aus
schusses in den meisten Stu
diengängen weit hinter dem 
hochsch uldidaktisch Erforder
lichen zurück. 

gungen fordert der Lehr- und 
Studienausschuß die Fachbe
-reiche auf, diesen Veranstal
tungstyp ab SS 1975 in jedem 
Studiengang vorzusehen, und 
zwar sollte die Ortientie
rungsveranstaltung 
- den Status einer dringend 
empfohlenen Veranstaltung 
haben, 
- den Modus einer im Stu
dienplan verankerten Arbeits
gemeinschaft haben unter 
Leitung eines Hochschulleh
rers und unter zusätzlicher 
Beteiligung von Fachkräften 
und Berufspraktikern, 
- möglichst am Anfang des 
Semesters als Blockveranstal
tung durchgeführt werden, 

Der Lehr- und Studienaus
schuß ist deshalb der Mei
nung,daß 
- zur Stabilisierung der 
dienfachen tscheidung, 

stu- wobei der zeitliche Umfang 
mindestens dem einer 2-Seme
sterwochenstunden-Veranstal
tung entspricht. - zur Verbesserung der Mo

tivation des Studenten, 
- zur Verstärkung der 
Orientierung des Studiums am 
angestrebten Berufsfeld 
in jedem Studiengang eine 
O.rientierungsveranstaltung 
für Studienanfänger angebo
ten werden soll. 

,2. Folgende Themenbereiche 
sollten in dieser Veranstal
tung zur Sprache kommen: 
- die Erwartungshaltung des 
Studenten gegenüber dem ge
wählten Studium und deren 
Konfrontation mit den Ausbil
dungsmöglichkeiten und -zie
len des Studiums; die Rolle 
des Absolventen in der Ge
sellschaft, 
- die Inhalte und Anforde
rungen des gewählten stu
dienganges, das heißt die 
Lehrpläne und Studienord
nungen vor dem Hintergrund 
der Prüfungsordnungen, 

Die Fachbereiche und Dekan€ 
sollten im Rahmen ihrer 
Kompetenz gemäß §§ 21,6 und 
23,3 HUG dafür sorgen, daß 
- zeitliche und sachliche 
Überschneidung mit anderen 
Veranstaltungen für Studien
anfänger vermieden werden, 
- die erforderliche Lehrka
pazität freigesetzt wird, um 
bei einer Gruppengröße von 
höchstens 30 Teilnehmern al
len Studienanfängern diese 
Orien tierungsveranstal tung 
anbieten zu können. 
4. Der Ständige Ausschuß I 
fordert die Fachbereiche auf, 
- im WS 1974/75 die Ausfüh
rung dieses Beschlusses in 
den Lehr- und Studienaus
schüssen bzw. Fachbereichs
konferenzen zu diskutieren, 
- am Ende des SS 1975 ihre 
Erfahrungen dem zentralen 
Lehr- und Studienausschuß zu 
berichten; der Ausschuß wird 
sich dann gegebenenfalls er
neut mit diesem Veranstal
tungstyp befassen." 

Einladend wirkt die Universität Frankfurt sicher nicht. Auf viele neue Studenten, die sich in den 
vergangenen Wochen immatrikulierten, machte sie einen so trostlosen und abschreckenden Ein
druck wie das hier abgebildete, mit "negativer Optik" aufgenommene Foto der Mensa. Die Redak
tion des "Uni-Report" hofft, daß die Neuen den ersten Schock so schnell wie möglich überwin
den. Um dazu beizutragen, sind auf den nächsten beiden Seiten einige praktische Tips zur Orga
nisation 'des Studiums sowie einige Anregungen für die Freizeit abgedruckt. Foto: Reisig 

Tutorenberichte an Präsidenten 
Die Fachbereiche müssen der Aufforderung des Universitätsprä
sidenten nachkommen, ihm die Arbeits-·und. Erfahrungsberichte 
der Tutoren vorzulegen. Dies hat der Hessische Kultusminister in 
einem Erlaß vom 27. August 1974 festgestellt und damit die mo
natelange Auseinandersetzung über diese Frage an der Universi
tät Frankfurt entschieden. 

Der Präsident hatte die Vorla
ge der Tutorenberichte ver
langt, um Unterlagen für Ent
scheidungen über Probleme 
wie die der Studienreform, 
der Hochschuldidaktik oder 
der Zuweisung von Haushalts
mitteln zu erhalten. Außer
dem will er sich als Dienst
vorgesetzter anhand der Be
richte ein Urteil darüber bil
den können, ob die Tutoren 
ihre vertraglichen Pflichten 
erfüllen. Er stützte sich bei 
seiner Aufforderung an die 
Fachbereiche im Februar die
ses Jahres auf die kurz zuvor 
erlassene Hessische Tutoren
ordnung, in der der Kultus
minister die Aufgaben und die 
Rechtsstellung der Tutoren 
umfassend geregelt hatte. 

Einzelne Fachbereiche lehnten 
die Weitergabe der Berichte 
ab, weil sie befürchteten, der 
Präsident könne mit diesen 
Unterlagen in unzulässiger 
Weise in die Lehrfreiheit der 
Hochschullehrer eingreifen. 
Diese Befürchtungen wiesen 
der Präsideni sowie der Stän
dige Lehr- und Studienaus
schuß als unbegründet zurück. 
Die entscheidende Passage im 
Erlaß des Kultusministers 
vom 27. August lautet: 

mit dem verantwortlichen 
Hochschullehrer sowie inhalt
liche Abstimmung mit der zu
geordneten Lehrveranstaltung. 
f) Der Universitätspräsident 
ist Dienstvorgesetzter der Be
diensteten der Universität, 
also auch der Tutoren (§ 13 
Abs. 4 HHG). Er ist berechtigt 
zu prüfen, ob die Tutoren ihre 
vertraglichen Verpflich tungen 
und damit ihre Dienstpflich
ten erfüllt haben. Der Umfang 
dieser Prüfungskompetenz be
stimmt und begrenzt das Aus
kunftsrecht des Präsidenten: 
~s obliegt dem präsid~nt,en. l 
anhand der unter Nr. la) unet 
b) bezeichneten Daten ~ zu 
überprüfen, ob das Tutorium 

- die Zusammenstellung des 
indi viduellen . Studienplans, 
das heißt die Klärung von 
Fragen des Lernaufwandes 
und der Gewichtung der am 
Studiengang beteiligten Diszi
plinen unter Berücksichtigung 
der Interessen und Neigungen 
des einzelnen Studenten, An e desc I ßfü 

o Nach Nr. 16 der Tutoren
ordnung vom- 6. Februar 19.74 
(ABI. S. 372) in Verbindung 
mit § 1 Abs. 2 des Musterar
beitsvertrages für Tutoren ist 
jeder Tutor verpflichtet, zum 
Ende des Semesters, d. h. ,un
mittelbar nach Ende der Vor- . 
lesungszeit, einen schriftlichen 
Arbeits- und Erfahrungsbe
richt an die Fachbereichskon
ferenz oder an den Lehr- und 
Studienausschuß des Fachbe
reichs zu erstatten. Dieser ·Be
richt muß, soll er seinen 
Zweck erfüllen, mindestens 
die folgenden Angaben ent
halten: 

. seinem äußeren Ablauf nach 
'ordnungsg-emäß durchg~führt 
wurde. Dem Präsidenten'-Gb
liegt jedoch nicht die, inhalt
lich-fachliche Überprüfung 
der Leistungen des Tutors. 
Dies ist Aufgabe des fachlich 
verantwortlichen Hochschul
lehrers. 'Ob und ' welche fütO
rien eingerichtet werden sol
len; entscheidet , hingegen der 
Fachbereich (Nr. 4 Tutoren
ordnung, § 21 Abs. 1 HUG); 
über die Bestellung des ein
zelnen Tutors entscheiden 
Fachbereich und verantwortli
cher Hochschullehrer einver
nehmlich (Nr. 12 Tut9renbrd-

- der spezifische Lehr- und 
Lernstil an der Hochschule 
und fachwissenschaftliche Ar
beitsweisen, sowie Kooperati
onsformen im Studium, beson
ders Tutorengruppen und stu
dentische Arbeitgemeinschaf
ten, 
- ein Überblick über zukünf
tige praktische Berufsanforde
rungen, das heißt die Vermitt
lung von Ergebnissen der 
Berufsfeldforschung (Berufs:.. 
chancen, Bedarfsentwicklung) 
und die Beschreibung der 
Funktion eines evtl. Berufs
praktikums und seiner Eva-' 
luation, 
- die Organisation der Uni
versität Frankfurt am Main, 
das hochschulpolitische Spek
trum. 

a eFun __ ~ 
Zum' Funkkolleg "Sozialer 
Wandel" haben sich bis jetzt 
etwa 22 000 Teilnehmer in der 
Bundesrepublik und der 
Schweiz angemeldet. Auch in 
der Universität Frankfurt ist 
die Nachfrage bemerkenswert 
groß. Wer sich jetzt noch an
melden will, auch um nur die 
Studienbriefe zu bekommen, 
·kann dies bis spätestens 
30. Oktober 1974 bei der Ar
beitsstelle Fernstudium und 
Weiterbildung, Didaktisches 
Zentrum der Johann Wolf
gang Goethe-Universität, 6 
Frankfurt, Senükenberganlage 

13 bis 17 (Turm), Tel. 7 98 -
36 13 oder - 38 09, Raum 239, 
2. Stock. Nach dem 30. Okto
ber ist weder eine Anmeldung 
noch die Auslieferung der 
Materialien möglich. 
Ergänzend zum Funkkolleg 
bietet die Arbeitsstelle im Di
daktischen Zen trum ein Be
gleitseminar an. Es findet 
dienstags von 18 bis 20 Uhr 
im Turm, Raum 140, statt. 
Außerdem können die Univer
sitätsmitglieder Tonbandauf
nahmen aller Funkkollegsen
dungen benutzen. 

. a) Thema des Tutoriums und 
Adressatengruppe, im Regel
fall: Thema der Lehrveran
staltung, auf die das Tutorium 
bezogen ist (Nr. 3 Tutor:enord
nung), Name des fachlich ver
an twortlichen Hochsch ulleh
rers, Beginn und Ende des 
Tutoriums sowie Stundenzahl 
der wöchentlichen Gruppen
arbeit, Zahlen der zu Beginn 
und der regelmäßig am Tuto
rium teilnehmenden Studie
renden, 
b) ferner: 
Lernziele, 
Studieninhalte, 
Studienmethoden, 
didaktische Rückkoppelung 

nun~. . 
Dieser Aufgabenteilung ent
sprechend sind dem Präsid'en
ten Tutorenberichte insoweit 
zur Verfügung zu stellen, als 
dies zur Nachprüfung in dem 
beschriebenen Umfang'e not
wendig ist. Zum Beispiel darf 
der Präsident auch Auskunft 
darüber verlangen, in welcher 
Weise die didaktische und 
stoffliche Rückkoppelung und 
Abstimmung mit dem Hoch
schullehrer erfolgt ist. 
Ich stelle es den Fachberei
chen anheim, nähere Bestim
mungen über Form, Gliede
rung und wünschenswerte 
Ausführlichkeit der Tutoren
berich te zu treffen ... 
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Verfaßte Studentenschaft 
Die verfaßte Studentenschaft 
ist - juristisch gesprochen -
eine Körperschaft des öffent
lichen Rechts und als solche 
Glied der Hochschule. Jeder 
eingeschriebene Student ist 
automatisch Mitglied in dieser 
Körperschaft, die sich selbst 
verwaltet. Er zahlt dafür 
Pflichtbeiträge, die bei der 
Einschreibung erhoben wer
den. An der Uni Frankfurt 
betragen sie zur Zeit 11,50 
DM pro Semester. 
Die Aufgaben der ' Studenten
schaft sind: 

, die Vertretung der Gesamt
heit Ihrer Mitglieder im Rah-

Erstsemestertag 
des AStA 
Der Allgemeine Studenten
ausschuß will am Mittwoch, 

, den 23. Oktober einen Erst
semester-Tag veranstalten. 
Die Informations- und 
Diskussionsveranstal tun gen 
sollen sich über den ganzen 
Tag erstrecken. Aus diesem 
Grund werden die Lehrver
anstaltungen für Erstseme
ster am 23. Oktober ausfal
len. 
Der Ablauf des Tages ist 
folgendermaßen geplant: 
1. Von 10 bis 12 Uhr Einfüh
rungs-Teach-in im Hörsaal 
VI (Nr. 12 Lageplan) über 
die Komplexe: Universitäts
struktur, Verfaßte Studen
tenschaft, Aspekte der Hoch
schulreform, kollektive Stu
dienmöglichkeiten, Woh
nungsmisere, psychische Be
ratung. 

,2. ~on 16 1:>,-i5 18 phr For~- i 
setzung der' Diskussion, um 
die aufgthvorfenen Fragen i 
genauer Zl!l erörtern. Dazu 
Möglichkeit, spezielle Kom
pIe xe in anderen Hörsälen 
in kleineren Gruppen zu 
besprechen. 
3. Ab 19 Uhr Fest im Stu
dentenhaus für Erstseme
ster. 

men ihrer gesetzlichen und 
sa tzungsmäßigen Befugnisse, 
f) die Wahrnehmung der 
hochschulpolitischen Belange , 
ihrer Mitglieder, 
8 die Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen Selbsthilfe 
der Studenten, soweit sie 
nicht dem Studentenwerk 
übertragen ist, o die Mitwirkung bei der 
Studentenförderung" "-
• die Förderung der politi
schen Bildung und des staats
bürgerlichen Verantwortungs
bewußtseins der Studenten, 
• die Pflege internationaler 
Studentenbeziehungen, 
• die Unterstützung kulturel
ler und musischer Interessen 
der Studenten, 
: die Förderung des freiwilli

gen Studen tensports, soweit 
nicht die Hochschule dafür 
zuständig ist. 
Die Studentenschaft ist ähn
lich gegliedert wie ein parla
men tarisches Regierungssy
stem. Es gibt das Studenten
parlament - im Uni-Jargon 
"Stupa" - mit 22 Mitgliedern~ 
Das Stupa wird einmal im ' 
Jahr von den Studenten aller 
Fachbereiche nach den 
Grundsätzen der Verhältnis
wahl gewählt. Das Stupa 
wählt als Exekutive den All
gemeinen Studentenausschuß, 
bekannt als AStA, d~r aus 
dem Vorsitzenden und zwei 
Stellvertretern besteht. Zum 
AStA gehören für bestimmte' 
Fachgebiete Referenten, die 
vom Vorstand selbst bestellt 
werden. 
In den Fachbereichen ist die 
Studentenschaft als Fach
schaften vertreten. Ihr gehö
ren alle Studenten des Fach
bereichs an. Sie wählen jähr
lich eine Fachschaftsvertre
tung, die die Studenten des 
Fachbereichs in allen Fragen 
des Studiums und in den 
hochschulpolit~schen . AngeleT 
genheiten vertritt und berät. " , 
Zur Zeit setzt sich das Stu
dentenparlament, das im Juni 
dieses Jahres gewählt wurde, 
zusammen 'aus: 
7 SHI (Sozialistische Hoch
schulinitiative) 

4 .J ungsozialisten!promed 
4 ReDS (Ring christllich de
mokratischer Studenten) 
2 ads (Aktionskomittee de
mokratischer Studel1ten) 
2 KSB (Kommunistischer Stu
dentenbund) 
1 Sl:lB (Sozialistischer Hoch
schulbund) 
1 MSB Spartakus 
1 LHV/Jungdemokraten 
Zur AStA-Bildung haben sich 
die SHI und die Jusos zu ei
ner Koalition zusammenge
funden. Der Vorstand besteht 
aus: 
Wolfgang Kraushaar (SRI), 
Vorsitzender. 

Im Lichthof des Hörsaalgebäudes (Nr. 12 Lageplan) sind für alle 
Fachbereiche (ausgenommen Humanmedizin) die Lehrveranstal
tungen mit Ort- und Zeitangabe ausgehängt. Auch Veränderun
gen gegenüber dem Vorlesungsverzeichnis sind hier angeschlagen. 

Georg Dick (SHI), Stellver
tretender Vorsitzender. 

Foto: Bopp 

Birgit Willige (Juso), 'Stellver
tretende Vorsitzende. Ferner 
gibt es zehn Referenten für: 
Presse, Internationalismus! 
Ausländer, Fachschaften, 
Hochschulreferate I bis UI, 
Sozialreferate I und II, AStA
info, Sport und Kultur. 

Ge d und Wohnen 
Die AStA-Räume befinden 
sich im Studentenhaus, Erdge
schoß (Lageplan Nr. 10). Die 
vorläufige, weil vom Präsi
denten erlassene Satzung der 
Studentenschaft der Universi
tat Frankfurt gibt es in der 
Pressestelle, Juridicum, 10. 
Stock, Zi. 1054 (Lageplan Nr. 
7). 

Geldsorgen hat jeder Student. 
Jeder angehende Student wird 
schnell herausfinden, wo er 
auf seinen Ausweis Ermäßi
gungen bekommt. 
Die erste Sparmöglichkeit: 
Werfen Sie die Fahrkarte für 
Ihre Anreise nach Frankfurt 
nicht weg. Stellen Sie einen 
Rückerstattungsantrag bei der 
Bundesbahn. Sie gewährt für 

Start-Lektüre 
Zur ersten Orientierung sonte Der Führer kostet 1,50 Mark 
sich j;eder ineue Student mi't ' und ist nur in der Uni erhält
folgeq'dem ;schriftlichen Mate~\, lich ,(s. Anzeige). 
rial versor$en:. /" \ \ ,/ ,,/ 

I , , \ ' 2~/Vorlesungsverzeichnis 
1. St~dienführer \ 1m Vorlesungsverzeichnis sind 
Der : Studienführer gliedert ' elfe Lehrveranstaltungen aUer 
sich I 'in zwei Teile. Der erste }f~chber.eiche aufgeführt. Ver
enthält allgemeine Informa- me;rkt 1st, an welchen Wo
tionen über die Uni und die c'hentagen und zu welcher 
Stadt Frankfurt. Besonders Z~it die Veranstaltungen 
nützlich sind' are Adressen- stattfinden, nicht aber der 
und Telefonangaben. Der Ort. Um dies zu erfahren, 
zweite schildert kurz diE! stu- n:uß, man , die Anschläge im 
diengänge aller Fachbereiche. LlCht,hof (Nr. 12 Lageplan) 

, aufsu.chen. Das Vorlesungs
verzeichnis kostet 5 Mark und 
ist an den Pforten in der Uni 

Fahrten zwischen Wohn- und 
Studienort 50 Prozent Ermäßi
gung. Sie brauchen dazu die 
Aufnahmebescheinigung der 
Universität und den Personal
ausweis. Das Antragsformu
lar wird nach erfolgter Ein
schreibung im Sekretariat (Nr. 
11 Lageplan) abgestempelt. 
Desgleichen gibt der Frank~ 
furt er Verkehrsverbund (FVV) 
Ermäßigungen. Es handelt 
sich um die Nahverkehrsun
ternehmen zwischen Wiesba
den und Hanau, Friedberg 
und Darmstadt. Den Verbund
fahrplan mit allen Tarifen 
und Informationen erhalten 
Sie für 1 DM an den Ver
kaufs stellen der Deutschen 
Bundesbahn und der Stadt
werke Frankfurt. 
Wer selbst zum elterlichen 
Wechsel oder zum Bafög hin
zuverdienen muß, ' kann s,ich 
an den Studentischen Schnell
dienst wenden (Studenten
haus, Lageplan Nr. 10). Er 

Pipe Tobacco 

~ 
i,!TI g~ten FaChgeschäft 

Gratisproben durch: 

~ 
e!!i 
Made 

in 
Denmark 

Importhaus 83 Landshut, ~ach 568fT 24 

o. r. 
sClwie in den Buchhandlungen 
rund um die Uni e'rhältlich. 
Ergänzend zum Vorlesungs
ve.rzeichnis erscheint in eini
gen Wochen ein Per~onalver
zeichnis, das zur Zeit in Ar-
beit ist. ' 

3. Kommentierte Vorlesungs
verzeichnisse 

vermittelt Arbeitsaufträge ~ür 
Studierende der Frankfurter 
Universität und anderer 
Hochschulen im hiesigen 

[Studentenreisen im Wtnter.[ 
Einzelne F~chbereiche geben 
für ihre Veranstaltungen 
kommen tierte Vor lesung sv er
zeichnisse gegen eine geringe 
Schutzgebühr heraus. Darin 
werden Erläuterungen zu ' den 
einzelnen Lehrveranstaltun
gen, beispielsweise über Lehr
und Lerninhalte, über Teil
nahmevora ussetzungen, not
wendige ,Li teFa tur etc. gege

-ben. Die Kommentare sind in 

Raum. Die Öffnungszeiten 
sind montags bis freitags von 
8.15 Uhr bis 12.30 Uhr und 
13.30 bis 18 Uhr. 
Die Zimmersuche gehört für 
die meisten Studienanfänger 
zu den ärgerlichsten Beschäf
tigungen. Am günstigsten sind 
in der Regel diej enigen dran, 
die einen Platz in einem 
Wohnheim erhalten haben. 
Die sind inzwischen für dieses 
Semester jedoch ausgebucht. 
Dennoch empfiehlt es sich, die 
Stiftung Studentenhaus (NT. 
10 Lageplan) aufzusuchen, 
wenn man sich für später 
vormerken lassen will. 

Stdreisen. 1iuttsport-Tips. 

In Deutschland. Frankreich. Italien, 
Jugoslawien. österreich. Schweiz. 
Mit Bus & Bahn. Als Selbstfahrer. 
42 Orte. Mit Ober 100 Hotels. 

Für Individualisten. 
Vom Pärchen bis zur Gruppe. 
Chalets. Bungalows. Appartements. 
In den schönsten Skigebieten Europas. 

Preiswert. Mit Bus. [jphn, Flug, Schiff. 
Speziell für Schüler & Studenten. 

in die ganze Welt. 

Kurzurlaub zwischendurch. 
In den Hauptstädten Europas. 

Studienreisen in Herbst und Frühling, , , 

Städtetri 

den Dekanaten erhältlich. 

4. Studienordnungen 
Für eme" 'Reihe von Studien
gängen ,gibt . es Studienord-' 
nungen (vermerkt im Studien
führer},'" in deneri ~eschrieben 
wird, wie das Studium vom 
ersten bis zum letzten Seme
ster aufgebaut werden soll. 

, '5. Prüfungsordnungen 
Für viele Studiengänge gibt es 
schriftlich fixierte Prüfungs
ordnungen, die bei den Prü-
fungsämtern oder -ausschüs
sen erhältlich sind (Adressen 
s. Studienführer). Auch darin 
finden sich nützliche Anhalts
punkte für -den Aufbau des 
Studiums, über die unbedingt 
erforderlichen Kenntnisse und 
Leistungsnachweise für Prü
fungen, etc ..•. 

Dort werden auch bei der 
Zimmervermittlung private' 
"Buden" angeboten (Tel. 789-
3048). Zwar gibt es schon 
Zimmer um die 100 Mark Mo
natsmiete, jedoch pendeln sich 
die Preise für Zimmer mit ei
gentlich selbstverständlichem 
Komfort (fließendes Wasser 
etc.) um die 150 Mark ein. Ein 
saurer Apfel. ... 
Wer es auf eigene Faust ver
suchen will, sollte die Wo
chenendausgaben der Frank
furter Tageszieitungen nicht 
vergessen. Am besten liegt 
derjenige im Rennen, der sie 
sich schon am Freitag Nach
mittag besorgt und sofort bei 
den Vermietern anruft. 
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Studienhilfen und -beratung für Anfänger .. ~ -... ...... . 

D'~ß studieri~nfänger ..:.. -. und- schwi~rigen Entsclieidungs-
leider nicht nur'.. sie' --durch . situafionen anlaufbar'. '. 
die Konfrontation mit dem or- • b) 'DiE~ . Studienberater ' der 
ganisierten Chaos ' 'uctmens Fachbereiche,fast durchweg, 
UnIversität ver'unsichert' wer-' ' tn dei Lehre öder Forschll.1:1g 
<;len, gehört zu ' den Erfa4run;~ ,,~ng.esiedelt, beraten bezüglicl:i: 
gen des .. :HoG.l].s~hulq.lltags,: des Studienaufbaus, der . Er.:; 
Halfen in vergangenen Gene'; stellung individüeller ' Stun-' 
rationen- h:aib':pfiv~te st"uden"; ~~nplä:ne u.ri!i d~r K09ißin,~.:,,: 
tische tui.d professö'fale Initia;; . tion von Studentenplan . und 
ütren" 'o:eson_ders" d~n Studienj.,.- Lehrangebot. (Ädressei:6 _ siehe 
anfängernt .. den- St.art zu ' er- grünes . :ßla-tt ' ,;Studienb~rä.:
leichtern, mussen heute,' ange-' tung" WS 74175' der Press~-: 
sichts der Massenuniversität stelle, Juridicum, 10. Stock, Zi. 
andere Orientierungsmöglich- 1054, Lageplan Nr. 7). 
keiten angeboten werden. c) Das Studentenwerk 'ist für 

Die Universität Frankfurt 
verfügt über ein ausgedehntes 
Studenten-Beratungssystem: 
Es gibt eine im Aufbau be
findliche zen trale Bera tungs
einrichtung und Studienbera
tungen in den Fachbereichen. 
Das Studentepwerk, einige 
studentische Fachschaften, der 
AStA, Beratungseinrichtun
gen für Abiturienten der Ar
beitsverwaltung stehen neben 
der psychotherapeut sehen Be
ratungsstelle, den Prüfungs
ämtern ' und Dekanaten, dem 
Studentensekretariat und der 
Abteilung für studentische 
Angelegenheiten für Beratun
gen zur Verfügung. 

a) Die zentrale Beratungsstel
le (Tel. 7 98-36 30, Lageplan 
Nr. 11) vermittelt zur Zeit 
zwischen Ratsuchenden und 
speziell,en Beratungseinrich
tungen und ist als Hilfe in 

Legende 
zum Lageplan 
1. Richtung Fachbereich Bio
logie _ 
2. Stadt- und Universitätsbi
bliothek, Senckenbergische 
Bibliothek 
3. Studentischer Reise- und 
Informationsdienst 
4. Gesundheitsdienst 
5. Mensa '. 
6. 'Pnilosophicurn mit J'qchbe-, 
reichen Geschichte (teilweise) 
und Klassische Philologien 
und Kunstgeschichte (teilwei
se), Romanischem ' und Deu~
sehern Seminar sowie SlaWI
schem Seminar 
7. Verwaltung im Mehrzweck
gebäude/Juridicum (im 10. Stock 
Rechtsabteilung, Pressestelle 
und Planungsgruppe) 
8. Fachbereiche Rechtswissen
schaft/Juridicum (im 10. Stock 
Präsidialabteilung ünd Senats
saal) 
9. Bibliothek Rechtswissen-
schaft 
10. Studentenhaus mit AStA, 
Studentenwerk (Bafög) und 
Kino Pupille. 
11. Hauptgebäude mit Sekre
tariat, Auslandsamt, Zentraler 
Studienberatung, Fachb~reich 
Wirtschaftswissenschaften 
und Teilen des Fachbereichs 
Psychologie 
12. Hörsaalgebäude, dort auch 
Lichthof mit Anschlägen über 
Ort und Zeit von Lehrveran
staltungen 
13. Naturwissenschaften 
(Fachbereiche Mathematik 
und Physik) 
14. Pharmazie und Dekanat 
Chemie 
15. "Turm" mit Fachbereichen 
Gesellschaftswissenschaften, 
Erziehungswissenschaften 
(teilweise), Religionswissen
schaften sowie Pädagogischer 
Psychologie und Psychoanaly
se 
16. Wahlamt 
17. Fachbereich Philosophie 
18. Kanzleramt 
19. Allgemeine Erziehungs- . 
wissenschaft, Außerschulische 
Jugend- und Erwachsenenbil
dung 

die Regelung de'r sozialen An":
gelegenheiten der Studieren
den verantwortlich (Lageplan 
Nr.l0). 
d) Einzelne Fachschaften der 
Studenten stehen besonders 
auch den Erst-Semestern mit 
regelmäßigen Studienberatun
gen zur Seite. Ebenso der 
ASTA, der eine beonsere Ver
anstaltung zu Beginn des WS 
74/75 plant (siehe gesonderter 
Artikel). 
e) Die wissenschaftlichen 
Prüfungs ämter, auch einzelne 
Dekanate geben Auskünfte 
über die Prüfungsanforderun
gen . bzw. S~udiengänge. Es 
empfiehlt sich, sie bereits bei 
Studienbeginn zu kontaktie
ren um Leer- oder auch Irr
läufe im Studium zu vermei
den (Adressen: siehe Rand
spalten im "Studienführer"). 
f) Das Studentensekretariat 
und die Abteilung für Studen-

MesSp.9'ellinde 

tische Angelegenheiten sind 
für die Regelung individuel
ler Studentenproblme, u. a. 

. auch für Fragen, die mit der 
Zulassung für NC-Fächer oder 
mit Graduiertenförderungen 
zusammenhängen, zuständig 
(Sitz: Hauptgebäude, Erdge
schoß Sprechstunden 9 bis 
12.00 Uhr täglich, Lageplan 
Nr. 11). 
g) Zur Hilfe in individuellen 
Belastungssituationen steht 
die psychotherapeutsche stu
dentenberatungsstelle (Bok
kenheimer Landstraße 142, 
Tel. 7 98-29 64, Lageplan Nr. 3) 
offen. Die jeweiligen Hilfs
möglichkeiten sind in persön
lichen Gesprächen mit den 
dortigen Fachkräften abzuklä
ren. 
h) Die Mitarbeiter der Bera
tungsstelle für Abiturienten 
und Studenten der Arbeits
verwal tung (Bockenheimer 
Landstraße 140 b) stehen mon
tags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und 14.00 bis 16.00 Uhr beson
ders denjenigen Ratsuchenden 
zur Verfügung, die beispiels
weise durch die verzögerten 
ZVS-Ablehnungsverfahren 
zwischen die Stühle der uni
versitären Ausbildungsmög
lichkeiten geraten sind. Sie 
bemühen sich um die Be
schaffung unkon ven tioneller 
Hilfen, auch komplementärer 
Ausbildungen, um auf diese 
Weise lästige Wartezeiten 
bzw. erhebliche psycho-soziale 

Verlmsicherungen zu vermei
den. 
i) Das Didaktische Zentrum 
(im Turm, 1. Etage, Lageplan 
Nr. 15), sollte besonders von 
den Lehramtskandidaten be., 
sucht werden, um von dort' 
her Übersicht über den Be
reich der Lehrel'studien zu er
halten. 
Diesem Kanon institutionali':', 
sierter Bera tungsmöglichkei
ten schließt sich das Umfeld, 
nämlich der Campus an: 
Kommilitonen und Lehrperso
nen. Alle sind mehr oder min
der imstande, "Querverweise'" 
zu offiziellen Einrichtungen 
bzw. "Direktinfos" zu vermit-:;: 
teIn: man sollte sie nutzen. 
Sie finden sich in der Mensa, 
in den Vorräumen der Biblio
theken, in den Seminaren und 
Fahrstühlen. Wartezeiten kön
nen auf diese Weise zu nutz
bringenden Informationsauf
nahmen umfunktioniert wer
den - eine nicht zu unter
schätzende Hilfe für diejeni
gen, die dringend der Orien
tierung bedürfen. 

Im übrigen gilt: scheuen Sie 
sich nicht zu fragen. Seien es 
Studenten, Professoren, Pfört
ner oder wer immer Ihnen 
über den Weg läuft. Hemmun
gen, irgendwo anzuklopfen 
und dort zu fragen, sind fehl 
am Platz. 
Nachdem Sie sich mit der er
sten Orientierungslektüre 

Palmengarten 

Bettinaplatz 

/\\ ' ~ 

(Studienführer, Vorlesungs
verzeichnis etc.) vertraut ge
macht haben, empfiehlt es 
sich, die Studienfachbera ter 
aufzusuchen (Adressen im 
grünen Info-Blatt für Stu
dienberatung). Dort erhalten 
Sie Informationen über An
fängerveranstaltungen, die 
mit Ihrem Studienwunsch im 
Zusammenhang stehen. 

Sodann bauen Sie sich einen 
Stundenplan zusammen, der 
in den ersten vier bis sechs 
Wochen dieses Semesters ru
hig ein wenig breiter ausfal
len kann als später üblich. Zu 
Semesterbeginn bemühen Sie 
sich, die von Ihnen ausge-, 
wählten Veranstaltungen zu 
besuchen (unter Mitnahme' 
jeglicher InformatfonsmateriaJ. 
lien und Literaturlisten etc. I), ' 
um herauszufinden, wo Sie' 
sich niederlassen können. Ab' 
Anfang Dezember werden Sie 
Ihre Entscheidung getroffen 
haben. Mit ihr, d. h. dem auf, 
diese Weise gewonnenen Be-, 
leg-Plan gehen Sie zur Nach-: 
belegung (13. bis 24. Januar, 
1975) ins Sekretariat, um Ih
ren Studienplan auch offiziell 
zu fixieren. 

Ja, und dann hätten Sie Ihr. 
erstes Semester in den Griff 
bekommen. Wenn nicht ' 
lassen Sie sich weiter beraten 
(siehe Punkte abis i). 

(Annekatrein Göring-Mendel) 
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Rechtswissenschaft 
Prof. Dr. 'Hans-J. Abraham 
rv erkehrsrecht, Bürgerliches 
Recht und Handelsrecht) ist 
von seinen amtlichen Ver
pflichtungen als Professor an 
seiner Universität entbunden 
worden. 
Prof. Dr. Johannes Meyer 
wurde zum Professor (H 4) 
ernannt. Sein Fach ist "Öf
fentliches Recht". 
Prof. Dr. Wolfgang Naucke 
hat einen Ruf an die Univer
sität Konstanz auf den Lehr
stuhl für Strafrecht und 
Rechtssoziolo gie a b gelehnt. 

Wirtschaftswissenschaften 
In die vom Deutschen Bun
destag eingesetzte Enquete
kommission "Frau und Gesell
schaft" . wurde auf Vorschlag 
der SPD-Fraktion Prof. Dr. 
Hans Jürgen Krupp, Professor 
für Sozialpolitik und Vizeprä
sident der Universität Frank
furt, als Sachverständiger 
berufen. 
Dr. Ernst Wurdack wurde 
zum H 4-Professor ernannt. 
Sein Fach ist "Didaktik der 
Wirtschaftswissenschaften" . 
Dr. H.-J. Heinemann wurde 
zum H 3-Professor ernannt. 
Dr. Reinhard Tietz wurde zum 
H 3-Professor ernannt. 
Prof. Dr. Albert Meier starb 
am 14. Juli 1974. Er war Hono
rarprofessor (Wirtschaftsprü
fung) am Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften. 

Gesellschaftswissenschaften 
Prof. Dr. Helge Peters hat ei
nen Ruf auf die Stelle eines 
ordentlichen Professors iür 
"Theorie abweichenden Ver
haltens" an der Universität 
Oldenburg erhalten. 
Prof. Dr. Iring Fetscher nahm 
während der Sommermonate 
an verschiedenen ausländi
schen Tagungen als Referent 
teil: vom 18. bis 20. April an 
einer "Conference for the Stu
dy of Political Thought" in 
Toronto; vom 16. bis 18. Juni 
an einer Tagung der Van Leer 
Foundation und der Universi
tät Jerusalem in Jerusalem 
über "Varieties cif Marxism"; 
vom 5. bis 7. Juli an einer Ta
gung des Institut Internatio
nal de Philosophie Politique 
in Brüssel über "Religion und 
Politik". 

Erziehungswissenschaften 
Prof. Dr. Alfred Geißler (Di
daktik der Leibeserziehung) 
trat nach Erreichen der Al
tersgrenze mit dem Ende des 
Monats September in den Ru
hestand. 
Dr. Werner Markert wurde 
zum Dozenten ernannt. 

Religionswissenschaften 
Dr. Paul Tholey wurde zum 
Dozenten ernannt. 
Prof. Dr. Michael Angermaier 
ist aus dem Dienst ausge
schieden. 

Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 
Prof. Dr. Sigrid Abel-Struth 
(Institut für Musikerziehung) 
referierte im Rahmen des 4. 
Internationalen Forschungs
Seminars der Internationalen 
Gesellschaft für Musikerzie
hung in der Universität of 
Can terbury, Christchurch - N eu 
Seeland, über die Entstehung 
musikalischer Einstellungen 
in der frühen Kindheit. 
Dr. Ina-Maria Greverus wur
de zum H 4-Professor er
nannt. Ihr Fach ist "Volks
kunde (Europäische Ethnolo
gie)" . 

Dr. Hartmut Scheible wurde 
zum Professor (H 2) ernannt. 
Prof. Dr. Paul Stöcklein 
(Deutsche Philologie) ist von 
sein~n amtlichen Verpflich
tungen als Professor an einer 
Universität mit dem Ende des 
Monats September entpflich
tet worden. 

Ost- und außereuropäische 
Sprach- und Kulturwissen
schaften 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat den Professor 
Dr. Rudolf Sellheim (Orienta
listik) und Dr. Hans Walter 
Wodarz (Phonetik und Allge
meine Sprachwissenschaften) 
Mittel für ein Forschungspro
j ekt "Phonetik und Phonolo
gie der persischen Gegen
wartssprache" bewilligt. 
Prof. Dr. Rudolf Sellheim hat 
einen Ruf auf die ordentliche 
Lehrkanzel für Arabistik und 
Islamkunde an der' Philoso
phischen Fakultät der Univer
sität Wien abgelehnt. Er hat 
als Mitglied . der Ägyptischen 
Akademie der Wissenschaften 
eine Einladung als Gastpro
fessor von der Cairo-Universi
ty, Kairo, erhalten. Die Arabi
sche Akademie in Aligarh, In
dien, hat ihn zu ihrem Mit
glied gewählt. 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat Prof. Dr. Hans 
Walter Wodarz (Phonetik und 
Allgemeine Sprachwissen
schaft) Mittel für ein For
schungsprojekt ,;Untersuchun
gen zu vokalischen Ir/-Allo
phonen des Deutschen" bewil
ligt. 

Physik 
Lester L. Hiist wurde zum 
H 3-Professor ernannt. 
Dr. Horst Bücker wurde zum 
Honorarprofessor ernannt. 
Dr. J. Rafelski und Prof. Wal
ter Greiner (Theor. Physik) 
hielten Hauptvorträge über 
"Quantenelectrodynamics of 
strong fields" bzw. "Theory of 
fragmentation in nuclear fis
sion and heavy ion collisions" 
auf der International Confe
rence on Reactions between 
Complex Nuclei (vom 10. bis 
14. 6. 1974) in Nashvil1e, Ten
nessee. 
Dr. Berndt Müller (Theor. 
Physik) hielt einen Hauptvor
trag über "Superheavy inter
mediate molecules" auf dem 
Nobel-Symposium on Super
heavy Elements in Ronneby, 
Schweden (vom 10. bis 14.6. 
1974). 
Prof. W. Greiner (Theor. Phy
sik) war vom 7. bis 19.7. zu 
einer Vorlesungsreihe über 
"Nuclear shock - waves, and 
pionization of matter" auf 
dem Symposium über "Relati
vistic Heavy-Ion Physics" in 
Berkeley/California eingela
den worden. 
Dr. Burkhard Fricke (GSI
Mitarbeiter des Inst. für The
or. Physik) hat den Ruf auf 
die H 4-Professur für Theor. 
Physik der Universität Kassel 
angenommen. 
Prof. W. Greiner (Theor. Phy
sik) hielt einen der beiden Er
öffnungsvorträge der "Fourth 
International Conference on 
Atomic Physics" vom 22. bis 
26.7. 1974 in Heidelberg mit 
dem Thema: "The Decay of 
the Vacuum in Overcritical 
Fjelds". 
Dozent Dr. Hermann Nann ist 
aus dem Dienst ausgeschieden. 
Prof. Dr. Wolfgang Pohlit 
wurde zum H 4-Professor er
nannt. Sein Fach ist "Physik 
für Mediziner". 

Chemie 
Prof. Dr. Hartwig KeIm war 
vom 1. bis 16. Juli Direktor 
und Plenarvortragender einer 
Sommerschule über "Homoge
ne Katalyse", die auf der In
sel Korfu abgehalten wurde. 
- Vom 24. bis 28. Juni war er 
eingeladener Plenarvortragen
der bei der 5. Internationalen 
Konferenz über Komplexche
mie, die von der Tschechoslo
wakischen Akademie der Wis
senschaften veranstaltet wur
de. 
Pro-f. Dr. Walter Ried (Orga
pische Chemie) wurde von der 
Medizinischen Akademie in 

Lodz (Polen) zu einem sechs
tägigen Besuch eingeladen, 
um am Institut für Technolo
gie und Chemie von Arznei
mitteln eine Vorlesung zu hal
ten. Prof. Ried ist dieser Ein
ladung vom 6. 10. bis zum 
14. 10. 1974 gefolgt. 

Biochemie und Pharmazie 
Dr. Dr. Ernst Mutschler wur
de zum H 4-Professor er
nannt. Sein Fach ist "Phar
makologie" . 

Biologie 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat Prof. Dr. A. R. 
Kranz für das Forschungsvor
haben "Phytrochrommutan
ten" eine Sachbeihilfe in Höhe 
von 59700 Mark bewilligt. 
Dr. Manfred Meuser, wissen
schaftlicher Angestellter, 
starb am 26. August 1974. Er 
leitete zuletzt die Einheit 
Elektronenmikroskopie im Be
reich Botanik des Fachbe
reichs Biologie. 

Geowissenschaften 
Dr. Wolfgang Müller wurde 
zum Dozenten ernannt. 
Dr. Wilh. Brinkmann wurde 
zum H 2-Professor ernannt. 
Prof. Dr. Kurt von Gehlen hat 
einen Ruf als ordentlicher 
Professor für .Mineralogie und 
Lagerstättenkunde an die TH 
Aachen erhalten. 
Prof. Dr. Rainer Roth hat ei
nen Ruf auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Meteorologie 
und Klimatologie in der Fa
kultät für Gartenbau und 
Landeskunde der TU Hanno
ver erhalten. 

Humanmedizin 
Dr. Wolfgang Firnhaber wur
de zum Honorarprofessor er
nannt. 
Prof. Dr. Alfred Adams wurde 
zum Honorarprofessor er
nannt. 
Dr. med. Alfred Pannike wur
de zum H 3-Professor er
nannt. 
Dr. J. Michael Schröder wur
de zum Vorsteher und Profes
sor der Neuropathologischen 
Abteilung am Pathologischen 
Institut der Universität Mainz 
ernannt. 
Dr. K. Lennert wurde zum 
Honorarprofessor ernannt. 
Prof. Dr. Georges Fülgraff 
(Zentrum der Pharmakologie) 
wurde zum Präsidenten des 
Bundesgesundheitsamtes in 
Berlin ernannt. Er hat das 
Amt am 1.10. 1974 übernom
men. 
Prof. Dr. W. Siede, Zentrum 
der Inneren Medizin, wurde 
bis 1977 zum Präsidenten des 
Leber-Symposiums Vulpera/ 
Schweiz gewählt. 
Prof. Dr. G. Leonhardi, Leiter 
der Abteilung IV (Biochemie) 
im Zentrum der Dermatologie, 
hat von der DFG ' eine Sach
beihilfe für seine wissen
schaftlichen Untersuchungen 
erhalten. Das Thema, das in 
Zusammenarbeit mit dem Lei
ter der Abteilung für Moleku
larbiologie im Gustav-Emden
Zentrum der Biologischen 
Chemie, Prof. Chandra, 
durchgeführt wird, lautet: 
Untersuchungen zur Isolie
rung, Reinigung und Charak
t erisierung der DNS-Polyme
rasen aus normaler und pa~ 
thologischer Haut. 

Gremien 
Claus Schiffel hat sein Kon
ventsmandat niedergelegt. Für 
ihn rückt Joachim Evers aus 
der Gruppe der Studenten, Li
ste 7 Kritische Union! 
RCDS, nach. 

, Heinz Rickert hat aufgrund 
seines Ausscheidens aus dem 
Universitätsklinikum sein 
Konventsmandat niedergelegt. 
Für ihn . rückt Egon Hanika 
aus der Gruppe der "Sonsti
gen Mitarbeiter, Liste 3, De
mokratische Alternative" 
nach. 
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Prof. Meyer 75 Jahre 
Prof. Dr. Werner Meyer wur
de am 19. September 75 Jahre 
alt. Er war Schüler von Karl 
Jaspers, Mitarbeiter der 
Odenwaldschule, Leiter der 
von G. Wyneken und P. Ge
heeb gegründeten freien 
Schulgemeinde Wickersdorf. 
Er war Mitbegründer und 
Leiter des Aufbaugymnasiums 
in Alzey/Rhh. 
Seit 1957 ist Werne'r Meyer 
Mitglied der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft. 
Er trat in dieser Organisation 
und öffentlich für die Ab
schaffung der Konfessions
schule ein und arbeitete in 
der "Schulpolitischen Haupt
stelle" der Gewerkschaft für 
das gemeinsame Studium der 
Lehrer aller Schularten. 
Seit 20 Jahren ist Prof. Meyer 
im hessischen Staatsdienst tä
tig als Referent für Lehrer
ausbildung im Kultusministe
rium, als Leiter des Hessi-

Termine 
Mittwoch, 22. 10., 14.15 Uhr, 
Turm, Raum 3302: 
Fachbereichskonferenz Reli
gionswissenschaften. 
Freitag, 25. Oktober, 20.15 Uhr, 
"Finkenhof", Finkehhcifstr. 17: 
Semesterantrittskneipe mit 
Informationen für Erstseme
ster über Korporationen. 
(Veranstalter: Ve'rein Deut
scher Studenten [vnst]) 

Dienstag, 22. Okt • . 
.Toachim Engel, Bremen: 
Ansätze für ein Curriculum 
über den Unterricht zum The
ma: Entwicklungsproblematik 
16.15 Uhr, Seminarraum 308 
des Geographischen Instituts, 
Senckenberganalge 36 
(Geographisches Kolloquium) 
Gerhard Lander, VARTA AG 
Frankfurt: 
Tendenzen der Batterie-Ent
wicklung 
17.15 Uhr, Großer Hörsaal des 
Physikalischen Vereins, Ro
bert-Mayer-Str.2-4 
(Seminar Physikalische 
Aspekte der Energieversor
gung) 
G. Boche, München: 
Ungesättigte Neunringe 
17.30 Uhr, Kolloquium Nieder
rad 
Hans Kuhn, Göttingen : 
Evolution selbstorganisieren -
der Systeme 
19.30 Uhr, Großer Hörsaal der 
Biologischen Institute, Sies
mayerstr. 70 
(Lichtbildervortrag) 

Mittwoch, 23. Okt. 
G. Rehage, Clausthal: 
Zur Physik der Hochpolymere 
17.15 Uhr, Lornez Hörsaal, Ro
bert-Mayer-Str. 2-4 (Physika
lisches Kolloquium) 
G. Schröder, Karlsruhe: 
Zur Frage der Konfigurati
onsstabilität bei höhergliedri
gen AnnuIenen 
17.30 Uhr, GDCh, Robert-Ma
yer-Str. 7-9 

Donnerstag, 24. Okt. 
Podiumsdiskussion : 
Hessen vor der Landtagswahl 
- Was wird aus den Univer
sitäten? 
16 Uhr, Hörsaal IV 
Teilnehmer: 
Prof. Denninger, Kultusmini
sterium 
Dr. Brans (FDP) 
Arnulf Borsche (CDU) 
Prof. W. Engels 
Prof. Lingelbach 

sehen Instituts für Lehrerfor t
bildung (Reinhardswaldschule); 
er war Mitglied des Grun
dungskollegiums der Hoch
schule für Erziehung an der 
Universität Frankfurt (später 
Abteilung für Erziehungswis
senschaften = AfE) und einer 
ihrer ersten Präsidenten. 
13 Jahre (vom 62. bis zu sei
nem 75. Lebensj ahr, das be
deutet 13 Semester vor und 13 
Semester nach seiner Emeri
tierung) hat , Prof. Meyer am 
Seminar für Didaktik der 
deutschen Sprache und Lite
ratur in Frankfurt gelehrt. 

V.M. 

Schwerbehinderte 
Der Personalrat ·beabsichtigt, 
gemeinsam mit dem Vertrau
ensmann der Schwerbehinder
ten, am Freitag, dem 25. Okto
ber 1974, in der Zeit von 10 
bis 12 lJhr im Hörsaal H 1, 
Hauptgebäude, eine Vollver
sammlung der schwerbehin
derten Arbeitnehmer der Uni
versität durchzuführen. 
Tagesordnung: 
1. Information zum Schwerbe
hindertengesetz 
2. Wahl des Schwerbehinder 
ten vertra uensmannes. 
Interessierte Kolleginnen und 
Kollegen, die bisher noch 
nicht als Schwerbehinderte im 
Sinne des neuen Schwerbe
hindertenrechts anerkannt 
sind, werden gebeten, an der 
Versammlung teilzunehmen. 

Jörg Deseh, Jungdemokrat 
und Stupa-Präsident an der 
Gesamthochschule Kassel 
(Veranstalter: LHV/J ungde-
mokraten) 
Nelson Goodman, H arvard 
University: 
The Status of Style 
18 Uhr, Hörsaal 4, Dantestr. 4 
bis 6 
(Der Vortrag ist auch für L ite
ratur- und Kunstwissen
schaftier von Interesse) 

Freitag, 25. Okt. 
Friedrich Bodenstedt, Frank
furt: 
Die phokäische Währung un
ter archäologischen und h isto
rischen Aspekten 
17 Uhr, Gräfstr. 76, Raum 801 
(Kolloquim "Neue Funde und 
Forschungen ") 

Dienstag, 29. Okt. 
Friedrich Höfler, Graz: 
Neuere Untersuchungen an 
Silanen und Siliciumket ten 
16.15 Uhr, NiederurseIer Hang, 
Raum A 514 
(Chemisches Kolloquium) 
August Winsel, VARTA AG 
Frankfurt: 
Stand der Brennstoffzellen
Entwicklung 
17.15 Uhr, Großer Hörsaal des 
Physikalischen Vereins, Ro
bert-Mayer-Str. 2 bis 4 

Mittwoch, 30. Okt. 
H. Goering, Madison, Wisc., 
USA: 
Stereochemiecal Studies in 
Bicyclic Systems 
17.30 Uhr, GDCh., Robert-Ma
yer-Str. 7 bis 9 

* (H. R. Wenk, Fullprofessor der 
University of California at 
Berkeley: 
Kristallographische Methoden 
in der Geologie (einschließlich 
Mondgeologie) 
Zeit und Ort: Nach Vereinba-
rung 
Vorlesungen 
4stündig im 
1974/75 

und Übungen, 
VVin t ersemester 
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Hessisches Universitätsgesetz ist novelliert 
Der Hessische Landtag hat am 
5. September mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen von 
SPD und FDP die hier abge
druckte Novelle zum Hessi
sehen Universitätsgesetz ver
abschiedet. Sie ist am 17. Sep
tember in Kraft getreten. Al
lerdings ist dies eine vorläufige 
Fassung, die noch vom Kultus
minister redaktionell über
arbeit wird. Sobald die end-

. gültige Fassung vorliegt, wird 
sie bei der Presse- und Infor
mationssteIle der Universität 
zu beziehen sein. 

ERSTER ABSCHNITT 
Grundlagen 

§ 1 
Rechtliche Stellung 

(1) Die Universitäten sind frei in 
Forschung und Lehre. 
(2) Die Universitäten des Landes 
Hessen sind rechtsfähige Körper
schaften des öffentlichen Rechts 
und zugleich staatliche Einrich
tungen. Sie führen eigene Siegel. 

§ 2 
Universitäten 

Universitäten sind 
die Technische Hochschule in 
Darmstadt, 
die .Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität in Frankfurt am Main, 
die .TustuS-Liebig-Universität in 
Gießen, 
die Philipps-Universität in Mar
burg an der Lahn. 

§ 3 
Selbstverwaltung 

und staatsverwaltung 
(1) Die Universitäten verwalten 
ihre Angelegenheiten nach Maß
gabe der Gesetze in eigener Ver
antwortung unter der Rechtsauf
sicht des Landes. 
(2) Die Universitäten erfüllen ihre 
Aufgaben, auch soweit es sich um 
staatliche Angelegenheiten han
delt, durch eine Einheitsverwal
tung. 

, § 4 
Mitglieder der UIiiversität 

(-l)Mitglieder der Universität sind 
.1. der Universitätspräsident, 
2. die Professoren, 
3. die Dozenten, die Beamte auf 
Zeit sind, 
4. die Studenten, 
5. die wissenschaftlichen Mitarbei
ter, 
6. die sonstigen Mitarbeiter der 
Universität. 
(2) Die Mitglieder nehmen an der 
Selbstverwaltung der Universität 
teil. Sie haben die Pflicht, zur Er
füllung der Aufgaben der Univer
sität beizutragen und sich an der 
Selbstverwaltung der Universität 
zu beteiligen. Sie haben das 
Recht, alle Einrichtungen der 
Universität im Rahmen der Be
nutzungsordnungen zu benutzen. 
(3) Die in Abs. 1 Nr. 2 und 3 ge
nannten Mitglieder bilden die 
Gruppe der Hochschullehrer; die 
in Abs.1 Nr. 4 bis 6 genannten 
Mitglieder bilden je eine Gruppe. 
(4) Die bereits berufenen und bis 
zu ihrer Einstellung mit der Ver
tretung ihrer künftigen Profes
sorensteIle beauftragten Personen, 
die entpflichteten oder im Ruhe
stand befindlichen und mit der 
Vertretung ihrer bisherigen Stelle 
beauftragten Professoren haben 
die Rechte und Pflichten von 
Mitgliedern der Universität nach 
Abs. 1 Nr. 2. 

§ 5 
Angehörige der Universität 

(1) Angehörige der Universität 
sind alle gastweise, nebenberuf
lich oder ehrenamtlich an ihr Tä
tigen. 
Angehörige sind insbesondere: 
1. die Ehrensenatoren und Ehren
bürger, 
2. die entpflichteten und. die im 
Ruhestand befindlichen Professo
ren, 
3. die Honorarprofessoren, 
4. die Gastprofessoren und die 
Gastassistenzprofessoren, 
5. die Lehrbeauftragten, 
6. die Tutoren, soweit sie nicht 
nach § 4 Abs. 1 Mitglieder sind, 
7. die Gasthörer. 
(2) Angehörige der Universität ha
ben das Recht, alle Einrichtungen 
der Universität im Rahmen der 
Benutzungsordnungen zu benut
zen. 
(3) Sie sind bei Entscheidungen in 
ihren Angelegenheiten anzuhören. 
Sie haben insoweit ein Antrags
recht. 

§ 6 
Informationsverpflichtung 

Alle an Forschung und Lehre be
teiligten Mitglieder und Angehöri
gen der Universitäten haben die 
gesellschaftlichen Folgen wissen
schaftlicher Erkenntnis mitzube
denken. Werden ihnen Ergebnisse 
der Forschung, vor allem in ih
rem Fachgebiet, bekannt, die bei 
verantwortungsloser Verwendung 
erhebliche Gefahren für die Ge
sundheit, das Leben oder das 
friedliche Zusammenleben der' 
Menschen herbeiführen können, 
so sollen s.ie den zuständigen 
Fachbereichsrat oder ein zentrales 
Organ der Universität davon un
terrichten. 

§ 7 
Organisation 

(1) Zentrale Organe der Universi
tät sind 
1. der Universitätspräsident, 
2. der Konvent, 
3. der Senat, 
4. die Ständigen Ausschüsse. 
(2) Die Universität gliedert sich in 
Fachbereiche. 
(3) Organe der Fachbereiche sind 
1. der Fachbereichsrat, 
2. der Dekan. . 
(4) Andere Gremien haben Ent
scheidungsbefugnisse nur, soweit 
dies nach diesem Gesetz bestimmt 
ist oder soweit ihnen auf Grund 
einer besonderen gesetZlichen Er
mächtigung Entscheidungsbefug
nisse von den zuständigen Orga
nen übertragen worden sind. 

§ 8 
Grundordnung der Universität 

(1) Die Universität , gibt sich eine , 
Grundordnung 
(2) Die Grundordnung wird vom 
Konvent mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln, mindestens mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder, be
schlossen. 

§ 8 a 
satzungen der Fachbereiche 
und Ordnungen der Zentren 

sowie Betriebseinheiten 
Der Erlaß von Satzungen und Ge
schäftsordnungen der Fachberei
che, von Ordnungen der Wissen
schaftlichen und . Medizinischen 
Zentreh ,soWie ' der "Wissenschflftli-

' chen und Technischen ,Betrie'bs
eil'lh~iten · ist dem · Kultysminister 
anzuZeigen. Sie sind in eInem 
Mitteilungsblatt der Universität 
zu veröffentlichen. 

§ 9 
Öffentlichkeit der Sitzungen 

und Beschlußfas.sungen 
(1) Die Kollegialorgane nach § 7 
Abs.l Nr.2 bis 4 und Abs.3 Nr.l 
tagen im Rahmen des verfügbaren 
Sitzungsraumes öffentlich. 
(2) Personalangelegenheiten und 
Entscheidungen in Prüfungssa
chen werden in nichtöffentlicher 
Sitzung behandelt. Entscheidun
gen über Personalangelegenheiten 
erfolgen auf Antrag eines Mitglie
des des Organs in geheimer Ab
stimmung. Als PersQnalangelegen
heiten sind insbesondere anzuse
hen: 
-:- .die Begründung oder Verände
rung der persönlichen Rechtlistel
lung als Beamter, Angestellter 
oder Arbeiter im öffentlichen 
Dienst; . 
- die Zuerkennung akademischer 
Grade und Qualifikationen; 
- akademische Ehrungen. 
Eei Berufungsangelegenheiten ist 
die Erörterung der wissenschaft
lichen Qualifikation eines Bewer
bers nicht als Personalangelegen
heit anzusehen. Beschlußfassungen 
übet Eerufungsvorschläge erfol
gen in geheimer Abstimmung. 
Aus dem Personalgutachten eines 
Gutachters darf in öffentlicher 
Sitzung nur mit dem Einverständ
nis des Verfassers zitiert werden. 
(3) Der Senat, die Ständigen Aus
schüsse und' die Fachbereichsräte 
können in jeder Verfahrenslage 
durch Beschluß mit der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder die 
öffentlichkeit für weitere Angele
genheiten ausschließen. über ei
nen solchen Antrag soll in nicht
öffentlicher Sitzung verhandelt 
werden; hierüber entscheidet der 
Sitzungsleiter. 
(4) Der Vorsitzende des Organs 
übt in dem Sitzungssaal das 
Hausrecht aus. Er kann Zuhörer, 
welche die Beratungen stören, aus 
dem Sitzungssaal verweisen. § 10 
Abs. 3 bleibt unberührt. Wurde 
durch eine Störung eine Sitzung 
verhindert oder mußte sie deshalb 
vorzeitig abgebrochen werden, so 
kann die nächste Sitzung als 
nichtöffentlich einberufen wer
den. 
(5) Die Geschäftsordnungen der 
Ständigen Ausschüsse und die 
Fachbereichssatzungen können je
weils für ihren Bereich vorsehen, 
daß Beschlüsse im Umlaufverfah
ren gefaßt werden können. 

§9a 
Beschränkung des Stimmrechts 

in besonderen Fällen 
und Ausschluß von der Mitwirkung 

wegen Interessenkollision 
(1) Die einem Gremium angehö
renden sonstigen Mitarbeiter ha
ben, soweit es sich um Angele
genheiten handelt, die unmittel
bar Fragen der Lehre oder For
schung betreffen, insbesondere 
um 
1. die Koordinierung von For
schungsvorhaben, 
2. die Planung des Lehrangebotes, 
3. Vorschläge in Personalangele
genheiten der Hochschullehrer 
und wissenschaftlichen Mitarbei
ter, 
4. die Beschlußfassung über Prü
fungs- und Studienordnungen, 
beratende Stimme. Bei der Fest
stellung der Beschlußfähigkeit 
und der Stimmenverhältnisse bei 
einer Beschlußfassung werden nur 
die jeweils stimmberechtigten 
Mitglieder berücksichtigt. Der Sit
zungsleiter stellt fest, wer stimm
berechtigt ist. Dies gilt auch für 
die Feststellung der Mehrheit der 
Anwesenden. 
(2) Das Mitglied eines Gremiums 
ist von der Beratung und Ent
scheidung einer Angelegenheit 
ausgeschlossen, wenn die Ent
scheidung ihm oder einem nahen 
Angehörigen einen dienst-, besol-

dungs- oder tarifrechtlichen Vor
teil oder Nachteil bringen kann; 
entsprechendes gilt für die Bera
tung und Entscheidung über Prü
fungen und Ehrungen. Satz 1 fin
det keine Anwendung, wenn ein 
Vorteil oder Nachteil an die Zu
gehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe gebunden wird und das 
Mitglied des Gremiums den Vor
teil oder Nachteil nur in seiner 
Eigenschaft als Mitglied dieser 
Gruppe erlangen würde. Ob ein 
Fall des Ausschlusses von der 
Mitwirkung im Sinne von Sat;z: 1 
vorliegt, wird bei Zweifeln in Ab
wesenheit des betroffenen Mit
gliedes entschieden. Wer im Sinne 
von Satz 1 von der Mitwirkung 
ausgeschlossen ist, muß den Bera
tungsraum verlassen. 

ZWEITER ABSCHNITT 
Zentrale' Organe 

, I • §jflO 
Aufgaoen des 

Universitätspräsidenten 
(1) Der Universitätspräsident (Prä
sident) repräsentiert und vertritt 
die Universität. Er fördert ge
meinsam mit den anderen Orga
nen, den Fachbereichen, den Mit
gliedern und Angehörigen der 
Universität ihre zeitgerechte inne
re und äußere Entwicklung. 
(2) Der Präsident leitet die Ver
waltung der Universätit in eige
ner Verantwortung. Er ist für alle 
Angelegenheiten zuständig, die 
keinem anderen Organ durch Ge
setz, Grundordnung oder Satzung 
zugewiesen sind. 1st · eine Angele
genheit, für die eine andere Zu
ständigkeit begründet ist, unauf
schiebbar dringend zu erledigen, 
und kann das zuständige Organ 
trotz ordnungsgemäßer Ladung 
nicht sofort tätig werden, so kann 
der Präsident vorläufige Maßnah
men treffen. Die Mitglieder des 
zuständigen Organs sind unver
züglich zu unterrichten. Erfüllt 
ein Organ die ihm obliegenden 
Pflichten nicht, so berichtet der 
Präsident hierüber unverzüglich 
dem Kultusminister. 
(3) der Präsident wahrt die Ord
nung in der Universität und übt 
das Hausrecht aus. Die Grundord
nung regelt das Nähere über das 
Verhältnis der Hausrechte mehre
rer Hausrechtsinhaber zueinander. 
(4) Der Präsident hat das Recht, 
mit beratender Stimme an den 
Sitzungen des Konvents, des Se
nats und der Fachbereichsräte 
teilzunehmen; er kann Anträge 
stellen. Er ist zu jeder Sitzung 
Unter Angabe der Tagesordnung 
'einzuladen. Der Präsident ist Vor
sitzender der Ständigen Ausschüs
se. Er kann sich nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der Ge
schäftsordnung nach § 12 Abs.1 
Satz 3 im Vorsitz vertreten lassen. 
(5) Hält er den Beschluß eines Or
gans oder eines Gremiums mit 
Entscheidungsbefugnis für rechts
widrig, so hat er ihn zu beanstan
den und auf Abhilfe zu dringen. 
Wird der Beanstandung nicht ab
geholfen, so ist der Kultusmini
ster als Aufsichtsbehörde zu un
terrichten. 
(6) Der Präsident kann Beschlüsse 
aller Organe oder anderer Gremi
en mit Entscheidungsbefugnis mit 
Ausnahme des Konvents bean
standen, für deren Ausführung 
durch das dafür zuständige Organ 
er die Verantwortung nicht über
nehmen kann. Wird ein Beschluß 
des Senats, der Organe der Fach
bereiche oder eines anderen Gre
miums mit Entscheidungsbefugnis 
beanstandet, so haben diese er
neut zu entscheiden. Wird der 
Beanstandung nicht abgeholfen, 
so entscheidet der zuständige 
Ständige Ausschuß abschließend. 
Wird ein Eeschluß eines Ständi
gen Ausschusses beanstandet, so 
hat dieser erneut zu entscheiden. 
Wird der Beanstandung nicht ab
geholfen, so entscheiden die Mit
glieder aller Ständigen Ausschüsse 
in gemeinsamer Sitzung. 
(7) Die Beanstandung nach Abs. 5 
und 6 hat aufschiebende Wirkung. 
In dringenden Fällen kann der 
Präsident vorläUfige Maßnahmen 
treffen. In den Fällen des Abs. 5 
werden Beanstandungen und vor
läufige Maßnahmen wirkungslos, 
sobald der Kultusminister eine 
Entscheidung nach § 38 Abs.1 des 
Hochschulgesetzes trifft, • späte
stens jedoch zwei Monate nach 
der Unterrichtung des Kultusmi
nisters. 
(8) Der Präsident berichtet jähr
lich vor dem Konvent über die 
Erfüllung der Aufgaben der Uni
versität. 

§11 
Wahl und Ernennung 

des Präsidenten 
(1) Der Konvent wählt den Präsi
denten auf Vorschlag des Senats 
mit der Mehrheit seiner Mitglie
der in geheimer Wahl. Der Wahl
vorschlag des Senats soll mehrere 
Bewerber benennen. Der Konvent 
kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder eine 
nicht vorgeschlagene Persönlich
keit wählen. 
Vor der Aufstellung des Wahlvor
schlages, im Falle des Satzes 3 vor 
der Wahl, muß eine öffentliche 
Befragung der Bewerber um das 
Präsidentenamt im Konvent statt
finden. Der Senat oder, im Falle 
einer Wahl nach Satz 3, der Kon
vent sollen den Wahlvorschlag 
vor der Wahl mit dem Kultusmi
nister erörtern. Die Wahl bedarf 
der Bestätigung durch den Kul
tusminister. Die Landesregierung 

ernennt den Präsidenten zum Be
amten auf Zeit. Die Amtszeit be
trägt acht Jahre. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Stelle des Präsiden
ten ist rechtzeitig öffentlich aus
zuschreiben. Die Wahlordnung 
oder die Grundordnung können 
nähere Bestimmungen über die 
Wahlvorbereitungen und das 
Wahlverfahren treffen. 
(2) Der Präsident soll mit Wissen
schaft und Verwaltung vertraut 
sein. Er muß nicht Hochschulleh
rer sein. Der Präsident darf kein 
Amt als Hochschullehrer ausüben. 
Die Möglichkeit der Ernennung 
zum Honorarprofessor bleibt hier-
von unberührt ' 
(3) Der Präsident tritt mit Ablauf 
der Amtszeit in den Ruhestand, 
spätestens mit dem Ende des Mo
nats, in dem er das 68. Lebensjahr 
vollendet hat. War er vor seiner 
Ernennung Professor, so ist er, 
sofern er nicht in den Ruhestand 
tritt, auf seinen Antrag hin als 
Professor im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit in den Dienst der 
Universität ~u übernehmen, deren 
Präsident er War. Ein Berufungs
verfahren findet nicht statt. War 
er vor seiner Ernennung Beamter 
auf Lebenszeit im Dienst einer 
Hochschule, so ist er, sofern er 
nicht in den Ruhestand tritt, auf 
seinen Antrag hin im Beamten
verhältnis auf Lebenszeit in den 
Dienst der Universität zu über
nehmen, deren Präsident er war. 
Tritt der Präsident vor dem Ende 
seiner Amtsperiode nach minde
stens vierjähriger Amtsdauer von 
seinem Amt zurück und war er 
vor seiner Ernennung Profe~sor 
im Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit, so soll er auf seinen Antrag 
hin als Professor im Beamtenver
hältnis auf Lebenszeit ohne 
Berufungsverfahren übernommen 
werden; war er vor seiner Ernen
nung Beamter auf Lebenszeit im 
Dienst einer Hochschule, so soll 
er auf seinen Antrag hin als Be
amter auf Lebenszeit in den 
Dienst der Universität übernom
men werden, deren Präsident er 
war. 
(4) Der Konvent kann mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder den Präsidenten ab
wählen, sofern gleichzeitig ein 
neuer Präsident gewählt wird. Die 
Abwahl wird wirksam, wenn der 
Präsident von der Landesregie
rung abberufen und der neue 
Präsident ernannt ist. Der Präsi
dent wird im Falle seiner Abwahl 
für den Rest seiner Amtszeit in 
den einstweiligen Ruhestand ver
setzt. Er hat Anspruch auf dieje
nige Versorgung, die ihm zuge
standen hätte, wenn er die Amts
zeit ordnungsgemäß vQllendet 
hätte. Im übrigen gilt Abs. 3 ent
sprechend. 

§ 12 
Vizepräsident 

(1) Der Präsident wird in seiner 
Amtsführung von einem Vizeprä
sidenten und von dem Kanzler 
vertreten. Auf Antrag des Präsi
denten kann durch Beschluß des 
Konvents ein zweiter Vizepräsi
dent vorgesehen werden; der Prä
sident kann in diesem Fall Wahl
vorschläge machen. Das Nähere, 
insbesondere zum Umfang des 
Verttetungsrechts des Kanzlers, 
regelt eine Geschäftsordnung, die 
der Präsident nach Anhörung des 
Ständigen Ausschusses II erläßt. 
(2) Die Vizepräsidenten werden 
vom Konvent für zwei Jahre ge
wählt. § 11 Abs. 2 Satz 1 gilt ent
sprechend. Der Vizepräsident oder 
einer der beiden Vizepräsidenten 
ist Vorsitzender des Senats; dieser 
muß Professor sein. 
(3) Während ihrer Amtszeit sind 
die Vizepräsidenten von ihren 
Lehr- und Prüfungsverpflichtun
gen befreit. Der Anspruch auf die 
LTnterrichtsgeldpauschale bleibt 
unberührt. 

§ 13 
Kanzler 

(1) Der Kanzler ist Beamter' auf 
Lebenszeit. Er besorgt insbesonde
re die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung nach den Weisungen 
des Präsidenten. Die Geschäfts
ordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 3 
trifft nähere Bestimmungen. 
(2) Der Kanzler ist Beauftragter 
für den Haushalt. 
(3) Der Kanzler muß die Befähi
gung zum Richteramt oder 4um 
höheren Verwaltungsdienst haben. 
Er wird im Einvernehmen mit 
dem Präsidenten nach Anhörung 
des Senats von der Landesregie
rung ernannt. 

§ 14 
Konvent 

(1) Zu den Aufgaben des Kon
vents gehören 
1. Wahl und Abwahl des Präsi
denten, 
2. Wahl des oder der Vizepräsi
denten, 
3. Erlaß und Änderung der 
Grundordnung und der besonde
ren Hausordnung nach § 24 Abs. 3 
des Hochschulgesetzes, 
4. Erlaß und Änderung von Wahl
ordnungen für Organe und Gre
mten der Universität, 
5. Wahl der Mitglieder des 
Schlichtungsausschusses nach § 24 
Abs.2 des Hochschulgesetzes, 
6. Behandlung von hochschulpoli
tischen GrundsatZfragen und Fra
gen der Hochschulreform, 
7. Entgegennahme und Beratung 
des Rechenschaftsberichts des 
Präsidenten. 
(2) Der Konvent hat 90 Mitglieder. 
Nach den Grundsätzen der Ver-

hältniswahl wählen unmittelbar 
und geheim die Hochschullehrer 
35, die Studenten 30, die wissen
schaftlichen Mitarbeiter 15 und 
die sonstigen Mitarbeiter 10 Mit
glieder. Liegt in einer Gruppe nur 
eine Liste vor, so findet für diese 
Gruppe Persönlichkeitswahl statt. 
Allen Wahlberechtigten ist auf 
Antrag durch Zusendung von 
Briefwahlunterlagen die Möglich
keit der Briefwahl zu geben; des 
Antrages bedarf es nicht, wenn die 
Wahl von Amts wegen als Brief
wahl oder als Brief- und Urnen
wahl durchgeführt wird. Wählbar 
ist, wer der Universität im Zeit
punkt der Wahl ununterbrochen 
sechs Monate angehört. Das Nähere 
regelt die Wahlordnung. § 22 des 
Hochschulgesetzes bleibt unbe
rührt. 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder 
des Konvents beträgt zwei .Jahre. 
Sie endet vorzeitig, wenn ein Mit
glied des Konvents sein Mandat 
auf Grund einer Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren verliert. 
Sie endet außerdem, wenn ein 
Mitglied des Konvents sein Man
dat niederlegt oder die Wählbar
keit in seiner Gruppe verliert; in 
diesem Fall tritt an seine Stelle 
der nächste Bewerber aus dem 
Wahlvorschlag, durch den der 
Ausgeschiedene in den Konvent 
gewählt wurde. Die Wahlordnung 
regelt, unter welchen Vorausset
zungen im Fall von Listener
schöpfungen Neuwablen für eine 
Gruppe durchzuführen sind. Im 
Fall von Neuwahlen endet die 
Amtszeit der Vertreter dieser 
Gruppe vorzeitig. 
(4) Der Konvent ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er bi'!
schließt mit der Mehrheit der an
wesenden Mitglieder, soweit die
ses Gesetz nichts anderes be
stimmt. 
(5) Der Konvent tritt mindestens 
einmal jährlich zusammen. 
Der Vorstand kann den Konvent 
zu weiteren Sitzungen einberufen. 
Auf Antrag von mindestens einem 
Drittel seiner Mitglieder muß der 
Konvent vom Vorstand einberufen 
werden. Der Präsident und die 
Mitglieder des Senats, sowie im 
Falle der Wahl eines zweiten Vi
zepräsidenten auch dieser, haben 
das Recht, an den Sitzungen des 
Konvents mit beratender Stimme 
teilzunehmen. 
(6) Der Konvent kann die Anwe
senheit des Präsidenten, des oder 
der Vizepräsidenten. der Dekane 
der Fachbereiche, der Mitglieder 
des Allgemeinen Studentenaus
schusses und des Geschäftsführers 
des Studentenwerks verlangen. 

§ 15 
Vor.stand des Konvents 

(1) Der Konvent wählt aus den in 
ihm vertretenen Gruppen den 
Vorstand. Er besteht aus sieben 
Mitgliedern. Zwei Hochschulleh
rer, zwei Studenten, zwei wissen
schaftliche Mitarbeiter und ein 
sonstiger Mitarbeiter werden auf 
Vorschlag dieser Gruppen be
nannt. Bei der gemeinsamen Ab
stimmung des Konvents über die
sen Vorschlag muß zu seiner Be
stätigung die Mehrheit der Mit
glieder erreicht werden. 
(2) Der Vorstand bereitet die Kon
ventssitzunge.n vor und leitet sie; 
er hat das Recht, sich über die 
Verhandlungen im Senat und in 
den Ständigen Ausschüssen durch 
den Präsidenten unterrichten zu 
lassen. 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes 
dürfen nicht Mitglieder des Se
nats oder der ständigen Ausschüs
se sein. 

§ 16 
Aufgaben des Senats 

(1) Der Senat ist zuständig für 
übergreüende Fragen der Fachbe
reiche, soweit nicht eine andere 
Zuständigkeit durch Gesetz oder 
Grundordnung bestimmt ist. ' 
(2) Zu den Aufgaben des Senats 
gehören insbesondere 
1. Mitwirkung bei der Wahl des 
Präsidenten gemäß § 11 Ab.s. 1, 
2. Mitwirkung bei der Ernennung 
des Kanzlers gemäß § 13 Abs. 3 
Satz 2, 
3. Vorschläge oder Stellungnahme 
zu Vorschlägen zur Bildung oder 
Änderung von Fachbereichen so
wie zur Errichtung von wissen
schaftlichen Zentren und zur Ein
richtung von Gemeinsamen Kom
missionen; Stellungnahme zur 
Einrichtung von Studienbereichen 
im Sinne des § 25 a Abs. 3, 
4. Stellungnahme zur Zusammen
setzung der Kommission zur Vor
bereitung des Berufungsvorschla
ges gemäß § 21 Abs. 4, 
5. Stellungnahme zu den Beru
fungsvorschlägen und zu den Er
nennungsvorschlägen für Hono
rarprofessoren. 
6. Erlaß von Rahmenbestimmun
gen für Habilitationsordnungen, 
Promotionsordnungen sowie für 
andere akademische Prüfungsord
nungen nach Anhörung des Stän
digen Ausschusses II bei Habili
tations- und Promotionsordnun
gen, des Ständigen Ausschusses I 
bei anderen akademischen Prü
fungsordnungen. 
7. Zustimmung zu Habilitations-, 
Promotions- und anderen akade
mischen Prüfungsordnungen nach 
Anhörung des Ständigen Aus
schusses II oder des Ständigen 
Ausschusses I. 
8. Anhörung beim Erlaß von be
sonderen Studien- und Prüfungs-
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ordnungen, die der Erprobung 
von Studienreformmodellen die
nen. 
(3) Die Grundordnung kann vorse
hen, daß der Senat über die Rah
menbestimmungen nach Abs. 2 
Nr. 5 hinaus gemeinsame Bestim
mungen für alle akademischen 
Prüfungsordnungen erläßt. Die 
Anhörungspflicht gemäß Abs.2 
Nr.6 bleibt unberührt. 

§ 17 
Zusammensetzung des Senats 

(1) Mitglieder des Senats sind 
1. "'Ein Vizepräsident als Vorsitzen-
del'; , 
2. die Dekane der Fachbereiche 
und die Prodekane des Bereichs 
Humanmedizin, 
3. drei Vertreter der Hochschul
lehrer; 'diese sollen Dozenten als 
Beamte auf Zeit sein, 
4. sechs Vertreter der Studenten, 
5. drei Vertreter der wissenschaft
lichen Mitarbeiter, 
6. zwei Vertreter der sonstigen 
Mitarbeiter. 
(2) Die Mitglieder gemäß Abs. 1 
Nr. 3 bis 6 werden von den Ver
tretern ihrer Gruppen im Kon
vent gewählt, die Hochschulleh
rer, die wissenschaftlichen Mitar
beiter und die , sonstigen Mitarbei
ter für zwei Jahre, die Studenten 
für mindestens ein Jahr. Im übri
geh gilt § 14 Abs. 2 und 3 entspre
chend. Für jedes gewählte Mit
glied kann nach den gleichen 
Grundsätzen ein Stellvertreter ge
wählt werden. § 21 des Hochschul
gesetzes findet keine Anwendung. 
(3) Der Senat ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er be
schließt mit der Mehrheit der An
wesenden. Der vorsitzende Vize
präsident wird im Falle der Ver
hinderung durch den zweiten Vi
zepräsidenten oder, falls ein sol
cher nicht gewählt worden ist, 
durch den jeweils' dienstältesten 
Dekan (Dienstalter als Professor) 
vertreten. ' 
(4) Der Präsident und der Kanz
ler, sowie im Falle der Wahl eines 
zweiten Vizepräsidenten auch die
ser, haben das Recht, mit bera
tender Stimme an den Sitzungen 
des Senats teilzunehmen. Sie kön
nen Anträge stellen. 

§ 18 
AUfgaben der 

Ständigen Ausschüsse 
(1) Die Ständigen Ausschüsse be
raten in ihrem Aufgabenbereich 
den Präsidenten und entscheiden 
in den durch Gesetz oder Grund
ordpung vorgesehenen Fällen. 
(2) Zur Entscheidung in folgenden 
Angelegenheiten sind Ständige 
Ausschüsse einzurichten; 
1. Lehr- und Studienangelegenhei
ten (Ständiger Ausschuß I); dazu 
gehören insbesonde,re 
a) Studienreform " und Entwick
lung der Hochi;chuldidaktik, 
b) Zulassung zum Studium, 
c) Koordinierung - vop. Lehr- und 
Studienangelegenheiten der Fach
bereiche und der Wissenschaftli
chen Zentren sowie 'Stellungnah
me zu der BildUl1.g, Änderung 
und Aufhebung von Studienberei
chen nach § 25 a Abs. 3, ' 
d) Angelegenheiten der _Studien
beratung, 
e) Kontaktstudium und Fernstl,~
dium, ' 
f) Grundsätze für Studienordnun
gen, 
g) E:'estsetzung der Höchstzahlen 
von aufzunehmenden Bewerbern 
in den einzeln'en' Studiengängen 
im Einvernehrner;i mit dem ständi
gen AusschUß nach Nr. 3, 
h) Förderung der Studepten, 
i) Zuordnung der Studienfächer 
zu dEm Fachbe,reichen gemäß § 24 
Abs.5 Satz 2, 
k) Zustimmung zu besonderen 
studien- und Prüfungs ordnungen, 
die der Erprobung von Studienre-, 

- forPlmodellen dienen nach § 22 
Abs.4. 
2. organisation$fragen, Angelegen
h.eiten der Forschung und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
(Ständiger Ausschuß II); dazu ge
hö'ren insbesondere 
a) Bildung und Änderung von 
Fachbereichen und Zustimmung 
zur Errichtung, Änderung oder 
Aufhebung von Wissenschaftli
chen Zentren, 
b) Erlaß von Richtlinien für Sat
zungen und Geschäftsordnungen 
der Fachber:eicn,e sowie für Ord
nungen der Wissenschaftlichen 
Zentren und der Wissenschaftli
chen Betriebseinheiten, 
c) Stellungnahme zur Bildung, 
Änderung oder Aufhebung Wis
senschaftlicher Betriebseinheiten, 
d) Zusti,mmung zu den Satzungen 
und Geschäftsordnungen der 
Fachbereiche sowie zu den Ord
nungen der WissenschaftlichEm 
Zentren, 
e) Koordinierung der Forschungs
programme der F,achbereiche und 
der Wissenschaftlichen Zentren, 
f) Einricht'ung von Sonderfor
schungsbereichen im Einverneh
men mit dem Ständigen AusschUß 
nach Nr.3, 
g) Entgegennahme von Berichten 
über den Stand von Forschungs
vorhaben und über Forschungser
gebnisse, 
h) sachgerechter Ablauf von Pro
motionen und Habilitationen, 
i) Erstellung und FOrtschreibung 
eines Forschungsberichts, 
k) Bildung, Änderung und Aufhe
bung von Gemeinsamen Kommis,:, 
sionen nach § 25 a Abs. 1; 
3. Haushaltsangelegenheiten und 
den Hochschulentwicklungsplan 
(Ständiger Ausschuß !II); 
dazu gehören insbesondere 
a) Entwurf des Hausbaltsvoran
schlags nach § 11 des Hochschul
gesetzes, 

b) Zuweisung der Personalstellen 
und Sachmittel an d,ie Fachberei
che, die zentralen Einrichtungen 
und den Präsidenten, soweit keine 
Festlegung durch den Haushalts
plan des Landes erfolgt ist, 
c) Vorschläge des Präsidenten 
nach § 40 Abs. ,2, 
d) Hochschulentwicklungsplan 
nach § 15 Abs. 1 des Hochschulge
setzes im Benehmen mit den 
Ständigen Ausschüssen nach Nr.1 
und '2; 
4. Bibliothekswesen (Ständiger 
Ausschuß IV); 
dazu gehören: 
a) Aufbau einer rationellen Struk
tur des Bibliothekswesens der 
Universität, '" 
b) Zusammenarbeit der Bibliothe
ken in den Einrichtungen der 
Universität untereinander und mit 
der Universitätsbibliothek, 
c) Rahmenordnungen über Ver
waltung , und Benutzung der Bi
bliotheken in den Einrichtungen 
der Universität, 
d) Bestandsaufbau und Personal~ 
wesen in den bibliothekarischen 
Einrichtungen, 
e) Stellungnahm,e zu Haushaltsan
meldungen und zur Verteilung 
von Haushaltsmitteln für die bi
bliothekarischen Einrichtungen, 
f) Stellungnahme zu Baubedarf 
und Raumprogrammen der biblio,
thekarischen Einrichtungen, 
g) Empfehlungen zur Aufstellung 
von Richtlinien für die Ausübung 
der bibliotheksfachlichen Auf
sicht. 
Die Entscheidung der ,Ständigen 
Ausschüsse soll sich auf Angele
genheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung besehränken. Den b.e
troffenen Fachbereichen soll vor 
Entscheidungen in wichtigen Fra
gen Gelegenheit zur Stellungnah
me gegeben werden. 
(3) Die Vertreter, die die Univer
sität nach § 8 des Hochschulgeset
zes in die Gemeinsamen Kommis
sionen entsenden kann, werden 
jeweil's' von dem ' Ständigen Aus
schuß gewählt, dessen Aufgaben,. 
gebiet dem der Gemeinsamen 
Kommission entspricht. 
(4) Mit Zustimmung des Konvents 
kann der Präsident weitere Stän
dige Ausschüsse einrichten. So
fern die Entsche.idungsbefugnisse 
in Angelegenheiten ha ben, die 
Forschung, Lehre sowie die Beru-' 
fung von Hochschullehrern un
mittelbar berühren, müssen die 
Vertreter der Hochschullehrern 
im Ausschuß über die Mehrheit der 
Stimmen verfügen. 

§ 19 , 
Zusammensetzung der 
Ständigen Ausschüsse 

(1) Der Präsident ist Vorsitzender 
der Ständigen Ausschüsse. Er. 
wird nach Maßgabe der Ge
schäftsordnung (§ '12 'Abs.l Sat21 3). 
vertreten. . 
(2) den Ständigen Ausschüssen ge..: 
hören folgende weitere Mitglieder 
an: ' 
1. dem Ständigen Ausschuß I 
sieben Hochschullehrer, 
drei Studenten, 
zwei wissenschaftliche Mitarbei.
ter, 
ein 'sonstiger Mitarbeiter; 
2. dem Ständigen Ausschuß II 
sieben Hochschullehrer, 
zwei Studenten, 
zwei wissenschaftliche Mitarbei
ter, 
ein sonstiger Mitarbeiter; 
3. dem Ständigen Ausschuß III 
fünf Hochschullehrer, 

~~e~~~~~~~schafthclie Mitarbei-
ter, 
zwei sonstige Mitarbeiter; 
4. dem Ständigen Ausschuß IV 
fünf Hochschullehrer, 
ein Student, 
zwei wissenschaftliche Mitarbei
ter, von denen einer dem Bereich 
des Bibliotheksdien:stes angehören 
soll, ' 
ein sonstiger Mitarbeiter des Bi
bliotheksdienstes, 
der Direktor der Universitätsbi,. 
bliothek (§ 37 Abs. 2) mit beraten
der Stimme. I 

(3) Die weiteren Mitglieder -de).' 
Ständigen Ausschüsse mit Aus
nahme des Direktors der Univer
sitätsbibliothek werden jeweils 
von den Vertretern ~hrer Gruppe~ 
im Konvent nach den Grundsät
zen der Verhältniswahl in einem 
einheitlichen Verfahren der 
gleichzeitigen Bildung aller Aus
schüsse (Gesamtwahl) , gewählt. 
Dabei üben die Mitglieder einer 
Kandidatenliste jewe~ls in der 
Reihenfolge der auf die Liste ge
mäß dem d'Hondt'schen Höchst
zahlverfahren entfallenden Sitze 
das Recht des Zugriffes auf einen 
von Vertretern der Gruppe zu be
setzenden freien Sitz in einem der 
Ständi~en Ausschüsse aus. Die 
weiteren Mitglieder sollen mög
lichst Konventsmitglieder sein. 
Das Nähere regelt die Wahlord-
nung der Universität. ' 
(4) Für jedes gewählte Mitglied 
kann nach den gleichen Grund
sätzen ein Stellvertreter gewählt 
werden. Der Direktor der Univer
sitätsbibliothek wird von seinem 
Vertreter im Amt vertreten. 
(5) Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt mindestens zwei Jahre. Im 
übrigen gilt § 14 Abs.2 und 3 ent
sprechend. 
(6) Die Ständigen Ausschüsse sind 
beschlußfähig, wenn die Mehrheit 
ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie 
beschließen mit der Mehrheit ih
rer Mitglieder. Ist eine gerade 
Anzahl von Mitgliedern stimmbe
rechtigt, genügt für die Beschluß
fassung die Hälfte der Stimmen 
der Mitglieder, wenn die Stimme 
des Vorsitzenden in dieser Hälfte 
enthalten ist. 
(7) Der Vizepräsident, sowie im 

Fall der Wahl eines zweiten Vize
präsidenten auch dieser; und der 
Kanzler haben das Recht, an den 
Sitzungen der Ständigen Aus
schüsse mit beratender Stimme 
teilzunehmen, sofern sie nicht oh
nehin den Präsidenten 'im Vorsitz 
vertreten. 

DRITTER ABSCHNITT 

Die Fachbereiche 

I § 20 
Organisation und Verwaltung 

(1) Der Fachbereich ist die organi
satorische Grundeinheit für For
schung und Lehre. Er soll ver
wandte oder benachbarte Fachge
biete umfassen. 
(2) Der Fachbereich kann die Bil
dung oder Errichtung von Ar
beitsgruppen, wissenschaftlichen 
und technischen Betriebseinheiten 
(Wissenschaftliche oder Techni
sche Betriebseinheiten) beschlie
ßen. Die Vorschriften des § 34 
bleiben unberührt. Der Fachbe
reich ist, vorbehaltlich erforderli
cher Genehmigungen, berechtigt, 
eine Arbeitsgruppe oder eine Be
triebseinheit zu verändern oder 
aufzulösen. 
(3) Sofern für die Durch~ührung 
einer Aufgabe eines oder mehre
rer Fachbereiche in größerem 
Umfang bestimmte für wissen
schaftliche Arbeit unerläßliche 
Sachmittel sowie entsprechendes 
Personal auf Dauer erforderlich 
sind, soll hierfür eine Wissen
schaftliche oder Technis'che Be
triebseinheit gebildet werden. 
Wissenschaftliche Betriebseinhei
ten können die Bezeichnung' "In
stitut" mit einem die Aufgabe n,ä
her kennzeichnenden Zusatz füh
ren. Arbeitsgruppen sind Zusam
menschlüsse von Mitgliedern und 
Angehörigen eines oder mehrerer 
Fachbereiche unter Leitung min
desten~ eines Hochschullehrers 
zur Durchführung zeitlich befri
steter und sachlich . ,begrenzter . 
und bestimmter -einzelner Vorha
ben der Forschung und Lehre. 
(4) Der Fachbereich verteilt die 
ihm zugewiesenen PersonalsteIlen 
und Sachmittel und verwaltet die 
ihm zugewiesenen Einrichtungen, 
insbesondere Arbeitsräume, Bi
bliotheken, Werkstätten und 
Großgeräte. Dabei legt er fest, 
über welche personellen und 
sächlichen Mittel die Hochschul
lehrer, Arbel.tsgruppen und Be
triebseinheiten verfügen können. 
Es ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß den Hochschullehrern eine 
den Bedürfnissen des jeweiligen 
Gebietes angemessene Mindestaus
stattung gewährt wird. Gegen die 
Entscheidung des Fachbereichs 
steht dem betroffenen Hochschul
lehrer- der Einspruch an den 
Ständigen Ausschuß III zu. Den 
Betriebseinneiten sind !1ie .persq
nellen und sächlichen Mittel zu~ 
selbständigen Verwendung zuzu- : 
weisen, die ' zur Erfüllung 'ihrer 
Aufgaben im Rahmen ein~r lang
fristigen Planung erforderlich 
sind. Bei der Bildung von AI'
beitsgruppen ist im Einvernehmen 
mit den beteiligten Hochschulleh
rern festzulegen, ob und in: we~
chem Umfang personelle , und 
sächliche Mittel übep bereits ,' zu
gewiesene Mindestausstattungen 
hinaus zur Verfügung gestellt 
werden. Nötigenfalls sind durch 
B.eschluß des Fachbereichsrates 
die gemeinsame Nutzung oder 
Mitbenutzungsrechte zugunsten 
von, Arbeitsgruppen eder einzel
ner Hochschullehrer in bezug auf 
solche , sächlichen und personellen 
Mittel zu regeln, die gemäß Satz 5, 
einer Betriebseinheit zugewiesen 
worden sind. 

§ 20a _ 
Forschung mit Mitteln Dritter 

(1) Die in der Forschung tätigen 
Universitätsmitglieder sind be
rechtigt, im Rahmen ihrer dienst
lichen AUfgaben auch solche For~ 
schungsvorhaben durchzuführen, 
die. nicht aus den der Universität 
zur Verfügung stehenden Haus
haltsmitteln finanziert werden. 
(2) Ein Forschungsvorhaben nach 
Abs. 1 kann in der Universität 
durchgeführt werden, wenn die 
Erfüllung der Aufgaben der Uni
versität und die dienstlichen 
Pflich ten der beteiligten Personen 
dadurch nicht beeinträchtigt wer
den und die Forschungsergebnisse 
in absehbarer Zeit veröffentlicht 
werden können. Bei Vorliegen 
dieser Voraussetzungen soll die 
Universität nach Maßgabe der be
stehenden Möglichkeiten ' die 
purchführung des Forschungsvor
habens fördern; dies gilt insbeson
dere tür Vorhaben, die aus öf
fentlichen Mitteln oder aus Mit
teln gemeinnütziger Stiftungen 
oder solchen Einrichtungen finan
ziert werden, die überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln unterhalten 
werden. 
(3) Ein Forschungsvorhaben nach 
Abs.1 ist über den Fachbereich 
dem Präsidenten anzuzeigen. Der 
Fachbereich kann der Inanspruch
nahme seines Personals, seiner 
Sachmittel und seiner Einrichtun
gen in einer Frist von höchstens 
zwei Monaten widersprechen~ 
wenn die Voraussetzungen nach 
Abs.2 Satz 1 nicht gegeben sind. 
Im Falle des Widerspruchs ent:.. 
scheidet der Präsident nach Bera
tung mit dem Ständigen Aus
schuß H. Für Forschungsvorha:" 
ben, die in Wissenschaftlichen 
Zentren oder in interdisziplinären 
Arbeitsgruppen durchgeführt wer
den, gelten die Sätze 1 bis 3 ent:. 
sprechend. 
(4) Die Mittel für Forschungsvor
haben, die nach den Abs. 2 und 3 
in der Universität durchgeführt 

werden, soHen von der Universi
tät verwaltet, 1ius diesen Mitteln 
bezahlte hauptberufliche Mitar
beiter mit Zustimmung des zu
ständigen Organs als Personal der 
Universität eingestellt werden. 
Das Recht auf freie Auswahl der 
Mitarbeiter durch den Leiter des 
Forschungsvorhabens bleibt unbe
rührt. Der Kultusminister ' trifft 
nähere Bestimmungen über die 
Rechtsstellung und Beschäftigung 
der aus Mitteln Dritter bezahlten 
Mitarbeiter. 
(5) Für die Inanspruchnahme von 
Personal, Sachmitteln und Räu
men der Universität ist ein ange
messenes Entgelt zu entrichten, 
das den Forschungsmitteln deI' 
Fachbereichs, des wissenschaftli
chen Zentrums oder der interdis
ziplinären Arbeitsgruppen zuzu
führen ist, in dem das For
schungsvorhaben durchgeführt 
wird; dies gilt nicht für For
schungsvorhaben, die zum Zwek
ke der Forschungsförderung aus 
öffentlichen Mitteln oder aus Mit
teln gemeinnütziger Stiftungen 
oder solcher Einrichtungen finan
ziert werden, die überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln unterhalten 
werden. 
(6) Abs. 3 gilt nicht für For
schungsschwerpunkte, die unter 
Beteiligung der zustäl1digen Gre
mien der Universität gebildet 
wurden. Der Kultusminister kann 
für Vorhaben geringfügigen Um
fanges Ausnahmen von den Abs. 3 
und 5 regelf1,. Die Vorschriften 
über die Ausübung von Nebentä
tigkeiten bleiben unberührt. 

• § 21 
AUfgaben der Fachb,ereiche 

(I) Die Fachbereiche sind in ihren 
Fachgebieten v'erantwortlich für 
die Pflege der Wissenschaften in 
Forschung und Lehre sowie für 
die Heranbildung des wissen-

, schaftlichen Nachwuchses. Sie 
sind ' verpflichtet, ' für eine Zusam
menarbeit mit anderen Fachberei
chen, insbesondere für eine Ab
stimmung d~r Lehr- und For
schungsaufgaben zu 'sorgen. 
(2) Die Fachbereiche fördern die 
Koordinierung der 'Forschungs
programme der Hochschullehrer, 
Arbeitsgruppen und Wissenschaft
lichen Betriebseinheiten. 
(3) Die Fachbereiche beschließen 
über Habilitationen und Promo
tionen und verleihen akademische 
Grade nach besonderen Ordnun
gen. über Habilitationsleistungen 
entscheiden nUr Professoren und 
Habilitierte aus ander.en Gruppen', 
über Promotionsleistungen und 
über die Verleihung der Würde 
eines Doktors ehrenhalber (Dr. h. c.) 
mir Hochschullehrer und diejeni:
gen Vertreter der anderen Grup
pen, ' die' die für eine Promotion 
erforderlichen wissenschaftlichen 
Leistungen erbracht haben. Die 
übrigen Mitglieder wirken in die
sen Angelegenheiten mit beraten
der Stimme mit. Die Grundord
nung kann vorsehen, daß zur Be
schlußfassung über die Verlei
hung der Würde eines Doktors 
ehrenhalber (Dr. h. c ,) eine quali
fizierte ' Mehrheit erforderlich 'ist. 
Zur Abnahme von anderen als ' 
den in Satz 2 genannten Universi
tätsprüfungen sind in der Regel 
nur HOChschullehrer. berechtigt 
und verpflichtet; sonstige Lehr
kräfte oder LehrbeaUftragte kön
nen im Rahmen ihres Lehrauftra
ges an Prüfungen beteiligt wer
den, wenn sie mindestens die 
Qualifikation; die durch die be
treffende Prüfung festgestel1t 
werden soll, oder eine gleichwer
tige Qualifikation besitzen Zur 
Organisation und Abnahme von 
Univers'itätsprüfungen sind Prü
fungsämter oder 'besondere Aus
schüsse einzurichten. Sie können 
auch von mehreren 'Fachbereichen 
gemeinsam eingerichtet werden. 
(4) Die Fachbereiche üben das 
Vorschlagsrecht zur Ergänzung 
des Lehrkörpers aus. Sie sollen 
bei der Vorbereitung von Berufs
vorschlägen und Habilitationen 
Vertreter fachlich verwandter 
oder benachbarter Fachbereiche 
hinzuziehen; der Senat ist ' davon 
zu unterrichten. Setzt der Fach
bereich eine Kommission zur Vor':' 
bereitung des Berufsvorschlages 
ein, so gehören dieser Kommis
sion Vertreter der Höchschulleh:' 
rer, der Studenten sowie der wis
senschaftlichen Mitarbeiter im 
Verhältnis 5:2:1 an. Werden Ver
treter fachlich verwandter oder 
benachbarter Fachbereiche hinzu
gezogen, so wirken sie mit bera
tender Stimme mit. 
(5) Die Fachbereiche etlassen Stu
dienordnungen, die es unter Be
achtung der ' ,prufungsordnungen 
ermöglichen, daß die Studenten 
ihr Studium in der vorgesehenen 
Regelstudienzeit abschließen kön
nen. Sie führen regelmäßig stu
die'nberatungen, insbesondere für 
Studien anfänger, durch. Sie wir
ken zusammen mit den Prüfungs
ämtern und den F'rüfungsorganen 
darauf hin, daß die Studenten in 
der Regel die in den Prüfungs
ordnungen vorgesehenen Studien
zeiten einhalten. 
(6) Die Fachbereiche sind dafür 
verantwortlich, daß die in den 
Studienordnungen vorgesehenen 
Lehrveranstaltungen in sachge
rechter Reihenfolge durchgeführt 
werden. Hierbei haben alle Hoch
schullehrer im Rahmen ihrer 
Lehrverpflichtung zusammenzu
wirken. Entstehen über die Ver
teilung und die übernahme der 
Lehrveranstaltungen Meinungs
verschiedenheiten, die die Durch
führung der Studienordnung ge
fährden, entscheidet der Fachbe
reich. 

UNI-REPORT 

§ 22 -
Satzung und 

Prüfungsordnungen 
(1) Jeder Fachbereich gibt sich 
eine Satzung. Sie wird mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder, minde
stens mit der Mehrheit der Mit
glieder des Fachbereichsrates be" 
schlossen oder geändert. ',' ' 
(2) Die Fachbereiche erlassen die 
Habilitations- und Promotionsord
nungen und die anderen akademi
schen Prüfungsordnungen. ' 
(3) Akademische Prüfungsordnun
gen sollen vorsehen, daß Kandi
daten, die sich zur Prüfung ge
meldet, haben, gestattet werden 
kann, bei mündlichen Prüfungen 
zuzuhören. Dies gilt nicht für die , 
B,ekanntgabe , des ,Prüfungsergeb- ' 
nisses. 
(4) Die Fachbereiche können im 
Einvernehmen mit der zuständi
gen Studienreformkommission 
und dem Ständigen Ausschuß I 
nach Anhörung des Senats sowie 
im Einvernehmen mit dem Kul':' 
tusminister besondere Studien
und Prüfungsordnungen erlassen, 
die der Erprobung von Studienre
formmodellen tlienen. " '0 

§ 23 
Fachbereichsvorstand (Dekan) 

(1) Fachbereichsvorstand ist der 
Delcan. Er führt mit Hilfe des. 
Amtsvorgängers (Prodekan) und 
des Amtsnachfolgers (Prädekan) 
die laufenden Geschäfte des Fach
bereiches in eigener Zuständig
keit. Der Dekan ist Vorsitzender 
des Fachbereichsrates, bereitet 
dessen Beschlüsse vor und führt 
sie aus. Ist eine Angelegenheit, ' 
die in die Zuständigkeit des Fach
bereichsrates fällt, unaufschiebbar 
dringend zu erledigen und kann 
der Fachbereicnsrat trotz ord
nungsgemäßer Ladung nicht so- ' 
fort tätig werden, so kann der 
Fachbereichsvorstand yorläufige 
Maßnahmen ,treffen. Die Mitglie-, 
der des Fachbereichsrates sind 
unverzüglich zu unterriehten. Der 
Prodekan ist erster j der Prädekan 
zweiter allgemeiner Vertreter des 
Dekans. 
(2) Der Dekan wird in der Regel' 
aus dem Kreis der im Fachbe
reichsrat vertretenen Frofessoren 
vom Fachbereichsrat für minde
stens ein Jahr gewählt. Erreicht 
kein Kandidat die erforderliche 
Mehrheit, so können auch. andere 
Professoren des Fachbereichs ge
wählt werden. ' 
(3) Der Dekan wahrt die innere 
Ordnung des Fachbereichs. Er 
wir~t darauf hin, daß die Hoch
schullehrer ihre Pflichten na,ch , 
§ 39 Abs. 1 ordnungsgemäß erfül
len. Der Dekan ist für die Dauer 
seiner Amtszeit von seinen Lehr-' 
und Prüfungsverpflic!1tungen in 
dem er~ordeJ;:licnen , l\tIa6e befreit. , 
Der Anspruch auf die Unter
richtsgeldpauschale bleibt unbe
rührt. 

§ 24 
Fachbereichsrat 

(1) Der Fachbereichsrat ist zustän
dig in allen Angelegenheiten des: 
Fachbereichs, für die nicht die 
Zuständigkeit des Dekans oder 
sonst eine andere Zuständigkeit , 
geset~lich bestimmt ist. Die ZU- , 
ständigkeit der Prüfungsämtel' 
und ,besonderen Ausschüsse nach 
§ 21 Abs. 3 Satz 6 und 7 bleibt un,. 
berührt. 
(2) , In Fachbereichen mit bis zu ,l!i 
Hochschullehrer-Stellen besteht 
der Fachbereichsrat aus allen: 
HochschUllehrern des Fachberei"' , 
ches, die nicht 'beurlaubt oder ab
geordnet sind, aus Vertretern der' 
Studenten, der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und der sonstigen 
Mitarbeiter im ' Verhältnis 6:3:1':1., 
Ergeben sich ,bei der Berechnung' 
Bruchzahlen, so werden Bruchtei
le von mehr als 0,5 zur nächsten , 
ganzen Zahl aufgerundet, im üb
rigen wird entsprechend abgerun
det. In Fachbereichen mit mehr, 
als 12, jedoch weniger als 16, 
Hochschullehrer-Stellen kann auf 
Grund ' eines Beschlusses des' 
Fachbereichsrates der Fachbe-, 
reichsrat gemäß den VOrschriften 
des Abs. 3 gebildet werden. Ein 
solcher Beschluß bedarf der für 
die Sa,tzungsgebung erforderlichen 
Mehrheit (§ 22 Abs. 1 Satz 2). 
(3) In Fachbereichen mit mehr als 
15 Hochschullehrer-Stellen besteht 
der Fachbereichsrat aus 
zwölf Vertretern der Hochschul
lehrer, 
sechs Vertretern der Studenten, 
zwei Vertretern der wissenschaft
lichen Mitarbeiter sowie 
zwei Vertretern der sonstigen 
Mitarbeiter. 
Sind Dekan, Prodekan und Präde
lean nicht als Vertreter der Hoch
schullehrer in den Fachbereichs
rat gewählt, so sind sie Mitglieder 
des Fachbereichsrates mit bera., 
tender Stimme. Das gleiche gilt, 
falls die Mitgliedschaft im Fach
bereich vor Ablauf der Amtszeit 
als Dekan, Prodekan oder I:'räde
kan endet. Werden nicht alle für 
die Gruppe der Hochschullehrer 
vorgesehenen Sitze zugeteilt oder 
besetzt, bestimmt sich die Zahl der 
Vertreter der anderen Gruppe in 
entsprechender Anwendung von 
Abs. 2 Satz 1 und 2. 
Ist ein Fachgebiet im Fachbe
reichsrat nicht durch einen Hoch
schullehrer vertreten, so ist vor 
Entscheidungen, die dieses Fach
gebiet unmittelbar betreffen, min
d'estens ein Hochschullehrer dieses 
Fachgebietes nach Beratung mit 
den anderen Hochschullehrern des 
Fachgebietes anzuhören. Vor Ent
scheidungen, die eine Wissenschaft
liche oder Technische Betriebsein
heit des Fachbereichs unmittelbar 
betreffen, ist deren Leiter zu hÖllen. 
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(4) Die einzelnen Mitglieder der 
Gruppen im Fachbereich wählen 
ihre Vertreter nach den Grundsät
zen der Verhältniswahl unmittel
bar und geheim. Liegt nur eine 
Liste vor, so findet für diese 
Gruppe Persönlichkeitswahl statt. 
Allen Wahlberechtigten ist auf An
trag durch Zu sendung von Brief
wahlunterlagen die Möglichkeit der 
Briefwahl zu geben; des Antrags 
bedarf es nicht, wenn die Wahl 
von Amts wegen als Briefwahl 
oder als Brief- und Urnenwahl 
durchgeführt wird. Jeder Wahlbe
rechtigte ist nur in einem Fach
bereich aktiv und passiv wahlbe
rechtigt. Das Nähere regelt die 
Wahlordnung. § 22 des Hochschul
gesetzes bleibt unberührt. 
(5) Die Fachbereichszugehörigkeit 
der Studenten bestimmt sich nach 
den Studienfächern, für die sie 
aufgenommen worden sind oder 
sich zurückgemeldet haben. Der 
Ständige Ausschuß I bestimmt für 
jedes Studienfach die Fachbe
reichszugehörigkei ten. Gehören 
Studenten mehreren Fachberei
chen an, erklären sie bei der Auf
nahme oder bei der Rückmel
dung, in welchem Fachb.ereich sie 
das Wahlrecht ausüben wollen. 
(6) Die Amtszeit der Vertreter der 
Hochschullehrer, der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und der 
sonstigen Mitarbeiter beträgt zwei 
Jahre, die der Studenten minde
stens ein Jahr. Für die Frage des 
Mandatsverlustes und seine Fol
gen gilt § 14 Abs. 2 und 3 entspre
chend. Die Voraussetzungen einer 
Stellvertretung im Fachbereichs
rat sind durch die Grundordnung 
oder, falls diese keine Regelung 
trifft, durch die Fachbereichssat.
zung zu regeln; für das Wahlver
fahren gilt Abs. 4 sinngemäß. 
(7) Der Fachbereichsrat ist be
schlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Er beschließt mit der Mehr
hei1; der Anwesende~; soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. 

!i 25 
Fachbereichsausschüsse 

(1) Der Fachbereichsrat kann zur 
Beratung und zur Vorbereitung 
von Entscheidungen Fachbereichs
ausschüsse bilden. Er kann sie 
mit der Erarbeitung von Empfeh
lungen und Beschlußvorlagen be
auftragen. Der Dekan ist Vorsit
zender der Fachbereichsausschüs
se. Er kann sich im Vorsitz ver-
treten lassen. .. 
(2) Die Ausschüsse bestehen ge
mäß näherer Regelung in Satz 7 
aus Vertretern der Hochschu.lleh- · 
rer, der Studenten, der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und der 
son~tiJ;en Mitarbf'iter der Fachbe
r eiche, die jeweils von den Ver
tretern dieser Gruppe im Fachbe
reichsrat nach den . Gtundsätzen 
der .'Verhältniswahlip ;e'ü\~m ein
heitlichen Verfahren (Gesamt
wahl) gewählt oder ernannt wer
den (§ 19 Abs. 3). Die Mitglieder 
eines Ausschusses müssen, mit 
Ausnahme des Dekans. nicht Mit
glieder des Fachbereichsrates sein. 
Die Amtszeit der Vertreter der 
Hochschullehrer, der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und der 
sonstigen Mitarbeiter beträgt min
destens zwei Jahre, die der stu
denten mindestens ein Jahr. Das 
Nähere regelt die Wahlordnung. 
Im übrigen gilt § 14 Abs. 2 und 3 
enh:;nre~hend ' , 
Jedoch kann von den Erfordernis
sen der geheimen Wahl und der 
Briefwahlmöglichkeit . oder von 
der F,inführung der Briefwahl von 
Amts wegen abgesehen werden. 
Werden Ausschüsse ,gebildet, set
zen sie sich nach ihren H!weiligen 
Funktionen wie folgt zusammen: 
1. Der Ausschuß für Lehr- und 
Studienangelegenheiten besteht 
neben dem Dekan aus Vertretern 
der Hochschullehrer, der Studen
ten und der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter im Verhältnis 3:3:1; 
2. der Ausschuß für -Forschungs,
angelegenheiten besteht neben 
dem Dekan aus Vertrete!'n der 
Hochschullehrer, der Studenten, 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und der sonstigen , Mitarbeiter im 
Verhältnis 3:1:1:1; 
3. der Ausschuß für Haushaltsan
gelegenheiten besteht neben dem 
Dekan aus Vertretern der Hoch
schullehrer, der Studenten. der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter 
'und der sonsti!'(en Mitarbeite·r im 
Verhältnis 3:1:1:1. 
(3) Die Satzung des Fachbereichs 
kann weitere Aussehüsse vorsehen 
und nähere Regplunl?;en treffen 
in~be~:;ondere darüber, daß die 
Mitglieder der Ausschüsse ver
schiedenen Fachgebieten angehö
ren müssen. 

§ 25a 
Gemeinsame Kommis~;;;onen 

und Studienbereiche 
(1) Für AUfgaben, die die Belange 
mehrerer Fachbereiche berühren 
(fachbereichsübergreifende Ang-e
legenheiten) sollen die beteHigten 
Fachbereiche mit Zustimmung des 
Ständigen Ausschusses II Gemein
same Kommissionen bilden. Ge
meinsame Kommissionen können 
auch von dem Ständigen Aus
schuß Ir nach Anhörung der be
treffenden Fachbereiche gebildet 
werden. Die Wahl der Mitglieder 
erfolgt in entsprechender Anwen
dung der Vorschriften dex § 27 
Abs. 1; die Wahlordnune: und nie 
Grundordnung können nähere Be
stimmungen über Wahlverfahren 
und Zusammensetzung der Kom
missionen treffen. Das Zahlenver
hältnis der Vertreter der einzel
nen Gruppen zueinander soll 
demjenigen im Fachbereichsrat 
(§ 24 Abs. 2) entsprechen. 
(2) 'Die Gemeinsamen Kommissio
nen haben Entscheidungsbefugnis-

se, wenn sie ihnen von den betei
ligten Fachbereichen, im Fall der 
Bildung durch den Ständigen 
Ausschuß II von diesem übertra
gen worden sind. In diesen Fällen 
müssen die Gruppen der Hoch
schullehrer zusammen über die 
Mehrheit der Stimmen verfügen. 
(3) Zur Entwicklung und Reform 
von stUdiengängen, die Fächer 
aus mehreren Fachbereichen ein
beziehen, sowie zur Planung und 
Sicherstellung eines abgestimmten 
Lehrangebots für derartige Stu
diengänge können durch Rechts,:, 
verordnung des Kultusministers 
im Einvernehmen mit dem Präsi
denten, nach Anhörung des Se
nats, der betroffenen Fachberei
che und des Ständigen Ausschus
ses I, besondere Organisationsein
heiten eingerichtet und ihnen Be
fugnisse der beteiligten Fachbe
reiche übertragen werden (Stu
dienbereiche). 

§ 26 
(1) Für Aufgaben, die in die Zu
ständigkeit mehrerer Fachberei
che fallen oder die den Bedür,f
nissen der Universität als Ganzes 
dienen, können die Fachbereiche 
mit Zustimmung des Ständigen' 
Ausschusses für Organisationsfra
gen, Angelegenheiten der For
schung und des wissenschaftli
chen Nachwuchses wissenschaftli
che Zentren errichten. 
(2) Die Einrichtungen, Sachmittel 
und PersonalsteIlen werden dem 
Zentrum von den beteiligten 
Fachbereichen zugeteilt. Das Zen
trum verfügt im Benehmen mit 
den Fachbereichen über die Ein
richtungen und Sachmittel und 
bestimmt die Aufgaben der Mitar
beiter. 
(3) Wissenschaftliche Zentren kön
nen auch vom Präsidenten mit 
Zustimmung des·- Ständigen Aus
schusses für Organisationsfragen, 
Angelegenheiten der Forschung 
und des wissenschaftlichen Nach
wuchses errichtet werden. Abs.2 
g.ilt entsprechend. 
(4) Die Fachbereiche können für 
interdisziplinäre Aufgaben der 
Forschung und Lehre Arbeits
gruppen bilden. § 20 Abs.4 Satz 1 
und 2 gilt entsprechend. 

§ 27 
Verwaltung der Wissenschaftli

chen Zentren 
und der Betriebseinheiten 

(1) Die den Wissenschaftlichen 
Betriebseinheiten und Wissen
schaftlichen Zentren zugeordneten 
Hochschullehrer bilden das Direk
torium. Dem Direktorium gehö
ren außerdem ein Student, ein 
wissenschaftlicher und · ein sonsti
ger Mitarbeiter an, die ' jeweils 
von den Vertretern dieser Grup
pen in den Fachbereichsräten der 
Qeteiligten FilChbereiche, im, FqÜ,e; 
des § 26 Ab/>.3 im Konvent ge
wählt oder benannt werden; der 
wissenschaftliche und der sonstige 
Mitarbeiter jeweils für zwei Jah
re, der Student für mindestens 
ein Jahr. Im Direktorium. müssen 
die Hochschullehrer über die 
Mehrheit der Stimmen verfügen; 
es soll mindestens vier Hochschul
lehrer umfassen. Nötigenfalls ist 
die Stimme jedes Hochschulleh
rers jeweils mit einem einheitli
chen Faktor zu multiplizieren, 
der insgesamt eine Mehrheit der 
Hochschullehrerstirnmen im Di,:, 
rektorium ermöglicht. Die Ord
nung der Betriebseinheit oder des 
Zentrums kann die Zahl der Mit
glieder nach Satz 2 jeweils bis auf 
fünf erhöhen, wenn dies im Hin-, 
blick auf die besonderen Aufga
ben des Zentrums oder der Be
triebseinheit in Lehre und For
schung oder nach dem Umfang, 
in dem die Mitglieder nach Satz 2 
in dem Zentrum oder der Be
triebseinheit bei der Durchfüh
rung von Lehre und ·Forschung 
beteiligt sind, angemessen er
scheint und dabei die Hochschul
lehrer die Mehrheit im Direkto
rium behalten. Im übrigen gilt 
§ 14 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
Der Student oder - im Falle des 
Satzes 5 - die Studenten sollen 
im Direktorium der Betriebsein
heit oder dem Zentrum als Diplo
manden, Doktoranden oder aus an
deren Gründen auf längere Zeit 
verbunden sein. 
(2) Das Direktorium wählt aus 
dem Kreis der Professoren einen 
geschäftsführenden Direktor für 
eine Amtszeit von einem bis zu 
drei Jahren. Wiederwahl ist zuläs
sig. Die Wahl bedarf der Bestäti
gung durch den Präsidenten. 
(3) Das Direktorium erläßt für die 
Verwaltung und Benutzung . der 
ständigen wissenschaftlichen Be
triebseinheit oder des wissen
schaftlichen Zentrums eine Olld
nung. Vor Erlaß der Ordnung ist 
dem Präsidenten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 
(4) Der geschäftsführende Direk
tor leitet und verwaltet die wis.
senschaftliche Betriebseinheit 
oder das wissenschaftliche Zen
trum nach Maßgabe der Ordnung. 
Er übt da,s Hausrecht aus. § 10 
Abs. 3 bleibt unberührt. 
(5) Die Leitung und Verwaltung 
von ständigen technischen Be
triebseinheiten der Universität re
gelt der Präsident, die der techni
schen Betriebseinheiten der Fach
bereiche der Dekan. 
(6) Für die Universitätsbibliothek 
gilt § 37. ' 

§ 27a 
staatliche Materialprüfungsatt-

stalt 
in Darmstadt 

Die Staatliche Materialprüfungs
anstalt in Darmstadt ist insoweit 
eine Einrichtung der Technischen 
Hochschule in Darmstadt, als sie 

der von ihr betriebenen For
schung und Lehre dient. Die. 
Staatliche Materialprüfungsanstalt 
ist einem Fachbereich der Techni
schen Hochschule in Darmstad,t 
zuzuordnen. Der Leiter der Staat
lichen Materialprüfungsanstalt 
wird auf Vorschlag der zuständi
gen Organe der Technischen 
Hochschule in Darmstadt von der 
Landesregierung ernannt. Er hat 
das Recht, an den Sitzungen des 
Fachbereichsrates des Fachberei
ches teilzunehmen, dem die Staat
liche Materialprüfungsanstalt zu
geordnet ist. Die Zusammenarbeit 
zwischen der Staatlichen Mate
rialprüfungsanstalt und der Tech
nischen Hochschule in Darmstadt 
wird in einer Ordnung geregelt, 
die der Präsident der Technischen 
Hochschule in Darmstadt im Ein
vernehmen mit dem Leiter der 
Staatlichen Materialprüfungsan
stalt und der Genehmigung des 
Kultusministers erläßt. 

§ 27b 
Prüfungsanstalten 

Der Kultusminister regelt durch 
Rechtsverordnung die Errichtung 
und Leitung von Prüfungsanstal
ten in den Universitäten, die amt
liche Prüfungs- und Untersu
chungsaufgaben sowie amtliche 
Begutachtungen wahrnehmen. 

VIERTER ABSCHNITT 
Humanmedizin 

§ 28 
Bereich Humanmedizin 

(1) Der Bereich Humanmedizin 
(Fachbereich) ist verantwortlich 
für die Pflege der Wissenschaft in 
Forschung .und Lehre, für die 
Versorgung kranker Menschen 
und für die Ausbildung und Wei
terbildung von Studenten, Ärzten 
und Angehörigen sonstiger Heil
berufe. 
(2) Die Universitätskliniken und 
die theoretisch-medizinischen Be
triebseinheiten, die Medizinischen 
Zentren sowie die angeschlosse
nen Schulen für Heilberufe und 
die Hilfsbetriebe bilden zusam
men eine rechtlich unselbständige 
Anstalt der Universität. Sie führt 
den Namen "Klinikum der ... -
Universität". 
(3) Für die Organisation und Ver
waltung des Fachbereichs und des 
Universitätsklinikums gelten die· 
Bestimmungen des Ersten und des 
Dritten Abschnitts sinngemäß, so
weit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 29 
Fachbereichsrat 

(1) Der Fachbereichsrat im Fach
bereich Humanmedizin besteht 
aus zwölf Hochschullehrern, vier 
Studenten, vier wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und zwei sonstigen 
Mitarbeitern. " Die Wahl der Mit" 
glieder erfolgt gemäß ' § 24 Abs .. 4: 
SinB 'Dekän 'od~r Pr~dekane nient 
als Vertreter der Professoren I ' iri' 
de'n Fachbereichsrat gewählt, so 
sind sie Mitglieder des Fachbe-' 
reichsrates mit beratender Stirn"
me. Das gleiche gilt, falls die Mit
gliedschaft - im Fachbereich vor 
Ablauf der Amtszeit als Dekan 
oder Prodekan endet. Soweit Aka-
demische Krankenhäuser als 
Lehrkrankenhäuser dem Fachbe
reich ·zugeordnet sind, gehört dem 
Fachberei'chsrat außerdem ein 
Vertreter der Akademischen 
Krankenhäuser an. , 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder 
des Fachbereichsrates beträgt;. 
mindestens zwei Jahre, die der 
Studenten mindestens ein Jahr. 
Die Satzung des Fachbereichs soU 
vorsehen, daß jeweils nur ein Teil 
der Mitglieder ausscheidet. Im 
übrigen gilt § 14 Abs. 2 und 3 ent~ 
sprechend. 
(3) Der leitende Beamte der Ver
waltung des Universitätsklinikums 
(Verwaltungsdirektor) hat das 
Recht, mit beratender Stimme an 
den Sitzungen teilzunehmen. Er 
kann Anträge stellen. 
(4) Der Fachbereichsrat ist für 
alle Angelegenheiten des Fachbe
reichs zuständig, für die nicht die 
Zuständigkeit eines anderen Or
gans oder Gremiums begründet 
ist. 
(5) In Ansehen der Aufgaben, die 
dem Universitätsklinikum im 
Rahmen des öffentlichen Gesund
heitswesens übertragen sind, ist 
der Vorstand des Universitätskli
nikums an Beschlüsse oder Wei
sungen des Faohbereichsrates oder> 
der Ausschüsse nicht gebunden. 
Er untersteht insoweit den Be
stimmungen, die für das öffentli
che Gesundheits- und Kranken
hauswesen J:;elten und ist im Rah
men dieser BE'stimmungen verant
wortlich. Weisungsrechte des Kul
tusministers für die Erfüllung von 
Aufgaben, die im Bereich des öf
fentlichen Gesundheitswesens lie
gen, bleiben unberührt. 

§ 30 
Dekan des Fachbereichs . 

(1) Der Dekan des Fachbereichs 
Humanmedizin repräsentiert und 
vertritt den Fachbereich. Er 
nimmt neben seinen Aufgaben als 
Dekan für den Fachbereich Hu
manmedizin die Aufgaben wahr, 
die dem Präsidenten nach diesem 
Gesetz zustehen. Dies gilt nicht 
für die in § 10 Abs. 4 und in § 40 
genannten Befugnisse. 
(2) Der Dekan leitet die Verwal
tung des Fachbereichs in eigener 
Verantwortung. 
(3) Er wahrt die Ordnung im 
F:>chbereiclo: und im Untversitäts
klinikum und übt das Hau&recht 
aus. Das Hausrecht des Präsiden
ten bleibt unberührt. 
(4) Der Dekan ist Vorsitzender der 
Ausschüsse des Fachbereichs und 
Vorsitzpnner des Vorstandes des 
Universitätsklinikums. 
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(5) Hält er den Beschluß eines Or
gans des Fachbereichs oder des 
Vorstandes des Universitätsklini
kums für rechtswidrig, so hat er 
ihn zu .·aeanstanden und auf Ab
hilfe zu dringen. Kommt eine Ei
nigung nicht zustande, ist der 
Präsident zu unterrichten. 
(6) Der Dekan kann Beschlüsse 
des Fachbereichsrates, des Vor
standes des · Universitätsklinikums 
und anderer Gremien des Fachbe
reichs beanstanden, für deren 
Ausführung durch das dafür zu
ständige Gremium er die Verant
wortung nicht übernehmen kann. 
Wird ein Beschluß des Fachbe
reichsrates des Vorstandes des 
Universitätsklinikums oder ande
rer Gremien des Fachbereichs be
anstandet, haben diese erneut zu 
entscheiden. Wird der Beanstan
dung nicht abgeholfen, entschei
det in Angelegenheiten des Uni
versitätsklinikums der Präsident, 
in Haushaltsangelegenheiten das 
Landeskuratorium, nachdem es 
dem Präsidenten Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben hat, in al
len anderen Angelegenheiten die 
Mitglieder der Ständigen Aus
schüsse in gemeinsamer Sitzung. 
Im übrigen p-ilt § 10 Abs. 7 ent
sprechend. 
(7) Eigene Beanstandungsrechte 
des Präsidenten werden durch die 
Befugnisse des Dekans nach 
Abs. 5 und 6 nicht eingeschränkt 
oder ausgeschlossen. 

§ 31 
Wahl des Dekans 

(1) Der Fachbereichsrat wählt den 
Dekan und die Prodekane in der 
Regel aus dem Kreis der im Fach
bereichsrat vertretenen Professo
ren mit der Mehrheit seiner Mit
glieder in geheimer Wahl. Erreicht 
kein Kandidat die erforderliche 
Mehrheit, so können auch andere 
Professoren des Fachbereiches ge
wählt werden. Die Wahl des Dekans 
bedarf der Bestätigung durch den 
Kultusminister. 
(2) Der Dekan soll über Erfahrung 
in der Betriebsleitung und im 
Krankenhauswesen verfügen. 
(3) Die Amtszeit beträgt vier Jah
re. Die Satzung kann eine längere 
Amtszeit vorsehen, jedoch nicht 
über die Dauer von acht Jahren 
hinaus. Wiederwahl ist zulässig. 
(4) Während seiner Amtszeit ist 
der Dekan von Lehr- und Prü
fungsverpflichtungen befreit. Der 
Anspruch auf Unterrichtsgeldpau
schale bleibt unberührt. Der De
kan darf nicht zugleich dem Di
rektorium eines Medizinischen 
Zentrums oder der Leitung einer 
Betriebseinheit angehören. 
(5) Der Fachbereichsrat kann mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder nach Anhörung 
des Präsidenten den Dekan vor
zeitig abberufen, indem er einen 
neuen Dekan wählt. In diesem 
Fall endet die Amtszeit des seit
herigen Dekans mit der Bestäti
gung des neuen Dekans durch 
den Kultusminister. 
(6) Die' Amtszeit der Prodekane 
beträgt mindestens zwei Jahre. 
Die Satzung kann vorsehen, daß 

. jeweils nur ein Prodekan aus
.scheidet. Sie kann außerdem be
stimmen, daß ein Prodekan dem 
Bereich der theoretischen, der an
dere dem Bereich der klinischen 
Medizin angehören soll. 

§ 32 
Ausschüsse 

(1) Außer den in § 25 genannten 
Fachbereichsausschüssen wird ein 
Ausschuß fÜI Personalangelegen
heiten gebildet. Ihm gehören -der 
Dekan, drei Hochschullehrer, ein 
Student ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und ein sonstiger Mit-
arbeiter an. -
(2) Der Ausschuß für Haushaltsan
gelegenheiten und der Ausschuß 
für Personalangelegenheiten neh
men, . soweit nicht fachbereichs
übergreifende Belange berührt 
werden, für den Fachbereich Hu
manmedizin die Aufgaben wahr, 
die dem Ständigen Ausschuß II 
gemäß § 18 Abs 2 Satz 1 Nr. 2 und 
dem Ständigen Ausschuß !II ge
mäß § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr.3 und 
§ 38 Abs. 2 zugewiesen sind. 
(3) 'Die Ausschüsse entscheiden 
abschließend, soweit die Satzung 
des Fachbereichs dies vorsieht. Im 
übrigen entscheidet der Fachbe
reichsrat. Im Falle der Stimmen
gleichheit bei Beschlüssen des 
Ausschusses für Lehr- und Stu
dienangelegenheiten gemäß § 25 
Abs.2 Nr.1 entscheidet die Stim
me des Dekans. 
(4) Der Entwurf des Haushaltsvor
anschlags für - den Fachbereich 
Humanmedizin unterliegt nicht 
der Beschlußfassung oder Ände
rung durch die zentralen Organe 
der Universität. Diese sind jedoch 
berechtigt, dem Landeskuratorium 
eine eigene Stellungnahme zum 
Entwurf des Haushaltsvoran
schlags für den Fachbereich Hu
manmedizin zuzuleiten. 

§ 33 
Universitätsklinikum 

(1) Das Universitätsklinikum hat 
eine einheitliche Personal- und 
Wirtschaftsverwaltung. 
(2) Der Vorstand des Universitäts
klinikums leitet die Anstalt nach 
Maßgabe von § 29 Abs. 5. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 
1. Ausführung der gesetzliChen 
Vorschriften und Anordnungen 
der Aufsichtsbehörde beim Be
trieb des Krankenhauses. 
2. Koordination der Bedürfnisse 
der Krankenbehandlung, Kran
kenpflege und der Personal- und 
Wirtschaftsverwaltung. 
3. Sicherstellung der Kranken
haushygiene. 
4. Beratung des Landeshochschul-

verbandes und seiner Organe in 
Angelegenheiten der Anstalt. . 
5. Beschlußfassung über die Ver
wendung der für die Krankenbe
handlung bereitgestellten perso
nellen und sächlichen Mittel. 
6. Organisation und Planung des 
Krankenhausb"etriebes. 
(3) Der Dekan, die Prodekane und 
der Verwaltungsdirektor bilden 
den Vorstand des UniversitätskH
nikums. Die Satzung kann vorse
hen, daß dem Vorstand weitere 
Mitglieder angehören. Soweit die 
Satzung des Fachbereichs keine 
nähere Bestimmung trifft, wird 
die Geschäftsverteilung innerhalb 
des Vorstandes durch eine Ge
SChäftsordnung geregelt, die der 
Zustimmung des Präsidenten be
darf. 
(4) Der Verwaltungs direktor führt 
die Geschäfte der laufenden Ver
waltung des Universitätsklini
kums. Er ist Sachbearbeiter des 
Haushalts des Universitätsklini
kums. Er soll bei Verwaltungs ge
schäften, deren Erledigung beson
dere Einrichtungen, Kenntnisse 
oder Fähigkeiten voraussetzt, m~t 
der zentralen Verwaltung der 
Universität zusammenarbeiten. 
(5) Der Verwaltungsdirektor ist 
berechtigt, an den Sitzungen der 
Ausschüsse für Haushaltsangele
genheiten uno für Personalangele
genheiten mit beratender Stimme 
teilzunehmen. E!-, kann Anträge 
stellen. 

§ 34 
Medizinische Zentren und 

Betriebseinheiten 
(1) Die Medizinischen Zentren 
sind die organisatorischen Grund
einheiten von Krankenversorgung, 
Dienstleistung, Forschung und 
Lehre. Sie sollen Kliniken, Be
triebseinheiten und sonstige Ein
richtungen mit gleichartigen 
DienstIeistungsaufgaben zusam
menfassen. 
(2) Richtlinie für sinnvolle Zusam
menschlüsse im Bereich der klini
schen Medizin ist die Versorgung 
der kranken Menschen. Einrich
tungen, in denen nicht mehr · als 
ein HochschUllehrer tätig ist, kön
nen als Betriebseinheiten nur ge
führt werden, wenn sie sich auf 
Grund ihrer Eigenart mit anderen 
zu einem Medizinischen Zentrum 
nicht zusammenfassen lassen. . 
(3) Die Medizinischen 'Zentren 
verfügen über die ihnen zugewie
senen Pers~malstellen und Sach
mittel und verwalten die ihnen 
zugewiesenen Einrichtungen, im 
übrigen gilt § 20 Abs. 4 sinngemäß. 
(4) Die Medizinischen Zentren be
reiten für ihre Fachgebiete die 
Beschlüsse des Fachbereichsrates 
über Habilitationen, Promotionen, 
Verleihung akademischer Grade 
und Berufungsvorschläge vor. § 21 
Abs.4 bleibt unberührt. ' 

§ 35 
verwaltullgze:~:en Mediz~nr~~~'e~ 

und Betriebseinheiten ' ! I 

(1) Die in den ständigen Betirebs
einheiten und Mediziniscllen 
Zentren tätigen Hochschullehrer 
bilden das Direktorium. Dem Di
rektorium gehören außerdem Ver
treter der Wissenschaftlichen Mit
arbeiter, ein Student und ein son
stiger Mitarbeiter an. 
(2) Die Zahl der wissenschaftli
chen Mitarbeiter im Direktorium 
beträgt 50 vom Hundert der Zahl 
der Mitglieder nach Abs. 1 Satz 1. 
Die Ordnung des Medizinischen 
Zentrums oder der Betriebseinheit 
kann die Zahl der Studenten und 
der sonstigen Mitarbeiter bis auf 
fünf erhöhen, wenn dies im Hin-
blick auf die besonderen · Aufga
ben des Zentrums oder der Be
triebseinheit in Lehre, Forschung 
und Krankenversorgung oder 
nach dem Umfang, in dem c;lie 
Mitglieder nach Abs. 1 Satz 2 in 
dem Zentrum oder der Betriebs
einheit bei der Durchführung von 
Lehre, Forschung und Kranken:.. 
versorgung beteiligt sind, ange
messen erscheint und dabei die 
Hochschullehrer die Mehrheit im 
Direktorium behalten. 
§ 27 Abs. 1 Satz 4 gilt entspre
chend. 
(3) Die wissenschaftlichen und die 
sonstigen Mitarbeiter werden je
weils von den Mitgliedern ihrer 
Gruppe gewählt, die in dem Zen
trum oder der Betriebseinheit be
schäftigt sind. Die Studenten wer
den von den Vertretern der Stu
denten im Fachbereichsrat 'ge,
wählt. Es ist anzustreben, daß sie 
dem Zentrum oder der Betriebs
einheit als Doktorand oder aus 
anderem Grunde auf längere Zeit 
verbunden sind. StUdentische 
Vertreter im Direktorium von Be
triebseinheiten oder Zentren; die 
unmittelbar kranke Menschen 
versorgen, sollen die ärztlicne 
Vorprüfung bestanden haben. Im 
übrigen bleibt · § 14 Abs. 2 Satz 3 
unberührt. 
(4) Das Direktorium wählt aus 
dem Kreis der auf Dauer an dem 
Zentrum oder der Betriebseinheit 
tätigen Professoren einen ge
schäftsführenden Direktor für 
eine Amtszeit von vier Jahreri. 
Außerdem wird ein Stellvertreter 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
Die Wahl bedarf der Bestätigung 
durch den Präsidenten. Das Amt 
des geschäftsführenden Direktors 
und seines Stellvertreters setzt 
eine hinreichend breite Vorbil
dung und praktische Tätigkeit in 
dem Fachgebiet des Zentrums 
oder der Betriebseinheit voraus. 
(5) Sind an dem Zentrum oder in 
der Betriebseinheit mehr als fünf 
Hochschullehrer tätig, wählt das 
Direktorium einen geschäftsfüh
renden Vorstand, dem der ge
schäftsführende Direktor, sein 
Stellvertreter und ein weiterer 
HochschUllehrer· angehören. Die 
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Satzung des Fachbereichs kann 
vorsehen, daß jeweils nur ein 
Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes ausscheidet. 
(6) Das Direktorium erläßt für die 
Verwaltung und Benutzung des 
Zentrums oder der Betriebseinheit 
eine Ordnung. Vor Erlaß der Ord
nung ist dem Präsidenten Gele
genheit zur Stellungnahme zu ge
ben. 
(7) Der geschäftsführende Direk
tor leitet und verwaltet das Zen
trum oder die Betriebseinheit 
nach Maßgabe der Ordnung. Er 
tut dies in eigener Verantwor
tung, soweit es sich um die Wahr
nehmung übertragener Aufgalren 
im Rahmen des öffentlichen Ge
sundheitswesens handelt. Er übt 
das Hausrecht aus. § 30 Abs. 3 
bleibt unberührt. Soweit ein ge
schäftsführencLer Vorstand gebil
det ist , stehen ihm die in diesem 

. Absatz genannten Befugnisse zu. 
(8) Der geschäftsführende Direl{
tor k.ann Beschlüsse des "Direkto
riums oder des geschäftsführen
den Vorstandes, für deren Aus
führung er oie Verantwortung 
nicht übernehmen kann, bean
standen. Die Beanstandung hat 
aufschiebende Wirkung. Hilft das 
Direktorium der Beanstandung 
nicht ab, --ents'cheidet der -Vorstand 
des Universitätsklinikums. Im üb
rigen gilt § 30 Abs.5 und 6. 

§ 36 
Akademische Krankenhäuser 

(LehrKrankenhäuser) 
(1) Kommunale, gemeinn:ütz~ge 
oder andere geeignete Krankenan
stalten od-er deren Abteilungen 
können nach Maßgabe -der A'ppro
bationsordnung unter Beschrän
kung auf di-e al{ademischeIil Auf
gaben dem Fachbereich Human
medizin als Lehrkrankenhäuser 
zugeordnet werden. 
(2) Die an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern beschäftigten 
Honorarprofessoren und Lehr'be
au1trag'ten gelten, sowiet Angele
genheiten von Forschung und 
Lehre betroffen sind, ais beraten
de Mtt.gli-eder der Direktoden der 
ihrem Fachgebiet entsprechenden 
Medizinischen Zentren oder Wis
senschaftlichen Betriebseinheiten. 
Sie unterbreiten dem Facbbe
reichsr:at Vorschläge für die Wall:J. 
des Vertreters der Akadem'ischen 
Krankenhäuser gemäß § 29 Abs. 1 
Satz 3. Die Satzung des Fachbe
reichs kann die ~ntsendung von 
Vertretern der Akademischen 
Krankenhäuser auch in andere 
Einrichtungen vorsehen. 
(3) Vereinbarungen über die Zu
ordnung von Krankenanstalten als 
Lehrkrankenhäuser sollen vors'e
hen, daß der Fachbereich vor der 
Besetzung leitender Stellen in den 
Krankenabteilungen der Lehr
lcrankenhäuser zu hören ist. 
(4) Die Regelung der personellen 
und sachlichen Folgelasten, die 
durch die Zuordnung einer Kran
l~enanstalt als Akademisches 
-Lehrk"rankenhaus entstehen kön
nen, bleibt Angelegenheit des 
Landes und ist von diesem' mit 
den jeweiligen Krankenhausträ
gern zu vereinbaren. 

FUNFTER ABSCHNITT 

BIBLIOTHEKSWESEN 
§ 37 

Universitätsbibliothek 
(1) Die Universitätsbibliothek ist 
die Zentralbibliothel{ der Univer
sität, die allen ihren Angehörigen 
zur Verfügurrg steht. Sie führt ei
nen Zentralka.talog aller in den 
Einl'ichtungen der Uni versität 
vorhandenen Bücher, Zeitschrif
ten sowie anderer Informations
träger. Die .biqliothekarischen Er
werbungen der Einrichtungen der 
Universität sind mit den Erwer
bungen der Universitätsbibliothek 
abzustimmen. . 
(2) Der Direktor der Universitäts
bibliothek ist der Bihliothekar 
d€r gesamten Universität. E'r hat 
insbesondere die bibliotheksfacbli
che Aufsicht über alle bibliothe
karischen Einrichtungen und 
Kräfte. Der Direktor der "Univer
sitätsbibliothek ist Mitglied des 
Ständigen Aussclwsses IV. Er ist 
in allen übrigen .ständigen Aus
schüssem zu bibliothekaris.chen 
F r agen zu hören, 
(3) Der Direktor der 'Universitäts
bibliothek wird im Benehm€n nlit 
delI'. Präsiden:ten von der Landes
regierung ernannt, 
(4) Abs. 1 und 2 gelten fiir die 
Landes- und HOc.hschulbibliothek 
in Darmstadt und für die StadtJ 

und Untversitätsl:ribliothek in 
Frankfurt am Ma,in entspl'echend. 

SECHSTE.R ABSCHNITT 

H3Jushaltswesen 
§ 38 

Verf.ahren be.i der Aufstellung 
des Haushaltsplans 

(1) Die Fachbereich.e übermitteln 
dem PTäsidenten ihre VorSChläge 
für den Entwurf des Haushalts
voranschlages. Der Ständige A us
schuß III prüft die Vors.chläge 
und stellt auf ihrer Grundlage 
den Entwurf des Haushaltsvoran
schlages auf. Der PTäsident leitet 
die Vorlage mit der entsprechen
den Vorlage des Bereiches Hu
manmedizin dem Landeskurato
rlum zu. 
(2) Beim Freiwerden einer Stelle 
prüft der Präs.ident, ob die Stelle 
weiterhin für das gleiche oder ein 
anderes Fachgebiet beansprucht 
werden soll. Uber eine andere 
Vel'wendun,g <ier stelle entschei
det d~r ständige Ausschuß III auf 
Vo.rschlag des .Präsidenten nach 
Anhörung .des F.achb.ereich.es, des 
Wissens.chaf.tlichen Zentrums oder 
der TeChnischen Betriebseinheit, 
dem die Stelle bisher zugeordnet 
war. 

(3) Nach der Verabschiedung des 
Landeshaushalts durch den Land
tag weist der Ständige Ausschuß 
III, nachdem er den Fachberei
chen Gelegenheit zur Stellung
nahme gegeben hat, die Personal
steIlen und Sachmittel den Fach
bereichen, den zentralen Einrich
tungen und dem Präsidenten zu, 
soweit keine Festlegung durch 
den 'Haushaltsplan des Landes er
fOlgt ist. 

SIEBTER ABSCHNITT 

Hochschullehrer, Honorarprofes
soren, 

wissenschaftliche und künstleri
sche Mitarbeiter, 

Personal in der Weiterbildung 
zum Facharzt, 

Le'hrbeauftragte, Lehrkräfte für 
besondere 

Aufgaben, Tutoren 
§39 

Ho.chschulleluer 
(l) Ho.cl1schullehrer im Sinne die
ses Gesetzes sind die hauptberuf
lich .in Lehre und Forschung an 
der Universität selbständig tätigen 
Beamten und Angestellten. Sie 
haben an Prüfungen mitzuwirken, 
sich an der Selbstverwaltung, an 
den Aufgaben der Studienreform 
und der Studienberatung zu be
teiligen und im Rahmen der für 
ihr Dl1:!nstverhältnis geltenden 
Vorschriften die Beschlüsse der 
Selbstverwaltungsorgarre zu ver
wirklichen. Zu den Aufgaben der 
Hochschullehrer im medizinischen 
Bereich gehört auch die Kranken
behandlung. Art UIld Umfang der 
von dem einzelnen Ho clls chulleh
rer wahrzunehmenden AUfgaben 
rjchten sich nach der Ausgestal
ttlng des Dienstverhältnisses sowie 
nach der Funktionsbeschreibung 
seiner Stelle, 
(2) Hochschullehrer sind 
1. die :Professoren, 
2. die .Dozenten, die B.eamte auf 
Zeit sind. 
(3) PrOifessoren sind in der Regel 
Beamte auf Lebenszeit. Im übri
gen 1:i1eiben die Vorschriften d_er 
Beamtengesetze unberührt. Ein 
Pr,ofessor muß einen Fachbereich, 
er kann bis zu drei Fachbereichen 
angehören. Er übt das aktive und 
passive Wahlr,echt zum Fachbe
il'eichsrat nur in einem Fachbe
reich ,aus: entsprechendes gilt für 
das aktive Wahlrecht zu anderen 
Gremien, er kann hingegen als 
Mitglied in Ausschüsse mehrerer 
Fachbereiche gewählt werden. 
Das Stimmrecht übt er, soweit 
dies in Frage kommt, in allen 
Fachbereichen aus, denen er an
gehört. Bei dem Beschluß des 
Fachbereicbsrates über die Zweit
mitgliedschaft oder Drittmitglied
schaft eines Professors muß die 
Mehrheit der stimmen der An
wesenden die Mehrheit der Stim
men der anwesenden Hochsohul
lehrer enthalten. 
(4) Dozenten werden für die Dau
er von sechs Jahren zu Beamten 
auf Zeit ernannt; in den Fällen 
"des § 48 ades Beamtenrechtsrah
mengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Juli 1971 
(Bundesgesetzbl. I. S,1025), zuletzt 
geändert durch das Zweite Gesetz 
zur Änderung des Bundesbeam
tengesetzes vom 28. -Juli 1972 (Bun
desgesetzbI. I S. 1288 - BRRG -) 
kann die Frist bin zu zwei J"ahren 
verlängert werden. Auf Wunsch 
des Dozenten und in der Regel 
vier Jahre nach seiner Einstellung 
hat der Fachbereich, dem er an
g:ehört, ein schriftliches Gutach
ten über -seine LeistUngen in Leh
r€ und Forschung zu erteilen. Der 
Fachbereichsrat kann einen oder 
mehrere Hochschullehrer des 
Fachbel'eichs mit der schriftlichen 
Vorbereitung des Fachbereichs
gutachtens beauftragen. Ein Ein
tritt !tn Q~n Ruhestand mit Ablauf 
der Amtszeit ist ausgeschlossen; 
eine Wiederberufl!lIlI~ als Dozent 
.ist nicht zulässig. Für die J::)ozen
ten, die nicht in den HOühschul
dienst übernommen werden, be
trägt das übergangsgeld für je 
ein Ja,hr Dienstzeit das Einfache 
der Dienstbezüge d.-es letzten Mo
.l!lals. 

§ 39 a 
Einstellungsvoraussetzungen 

für Hoch5chullehJ.'er 
(1) Mtndestvoraussetzungen für 
die Einstellung als Hochschulleh
l.'er sind ein abgeschlossenes 
Hochscbulstudium,die für die Er
füllung der Aufgaben eines Hoch
sCIDullehrers (§ 39 Abs. 1) erforder
liche Befähigung zu wissenschaft
licher oder künstlerischer Arbeit 
und die dafür erforderliche päd
agogische Eignung. 
(2) Als N-achweill der Befähigung 
zu wissenschaftlicher Arbeit im 
Sinne von Abs 1 wird für Hoch
schullehrer (Profess0ren und .Do
zenten als Beamte auf Zeit) gefor
dert: 
a) eine Pr.Olnotion und hervorra
gende weitere wissenschaftliche 
Leistungen oder 
b) soweit es den Anforderungen 
der zu besetzenden Stelle ent
spricht, eine Promotion und be
sondere fachpraktische wissen
ßchaftliche Leistungen oder 
c) in begründeten Ausnallmefällen 
eine hervorrE\gende Promotion. 
(3) An di-e Stelle einer Promotion 
nach Abs. 2 kann ein gleichwerti
ger wissenschaftlich.er Qualifikati
onsnachweis treten, wenn in der 
entspreChenden Fachrich't:ung eine 
Promotion nicht üblich ist. 
(4) AbweIchend von Abs. 1 und '2 
kann als Professor auch einge
stell-t werden, wer hervorragende 
.:fachbezogene Leistungen in der 
Praxis und pädagogische Eignung 
nachweist, 
(5) Dozenten -als Beamte auf Zeit 
mit ärztlichen, zahnärztlichen und 
tierärztlichen Aufgaben müssen 

'zusätzlich eine fachspezifische 
:praktische Tätigkeit von minde
stens dreijähriger Dauer nach Er
halt der Approb.ation, Bestallung 
oder Erlaubnis ZUl' Berufsaus
übung nachweisen. Für Professo
ren ist in der Regel die Anerken
nung als Facharzt, Fachzahna-rzt 
oder Fachtierarzt erforderlich, so
weit für das betreffende Fachge
biet nach Landesrecht eine ent
s.prechende Weiterbildung vorge
sehen ist. 
(6) Eine Habilitation darf nicht als 
Voraussetzung für die Einstellung 
als Hochschullehrer verlangt wer
den . . Eine Tätigkeit als Dozent als 
Beamter auf Zeit darf nicht als 
Voraussetzung für die ·Einstellung 
als Professor verlangt werden. 

§ 40 
Berufung der Professor"en 

(1) Die Professoren werden auf 
Vorschlag des Fachb:ereichs beru
fen. 
(2) Das Verfahren nach § 38 Abs. 2 
findet auch Anwendung, w~nn es 
trotz mindestens einma1 wieder
holter Ausschreibung .nich:t gelun
gen ist, die Stelle inn€rhalb 'der 
in den folgenden Absätzen vorge
sehenen Fristen zu hesetzen. 
(3) Freie und freiwerdende Stellen 
werden vom Präsidenten un.ter 
Angabe der Art 'un.d des Umfangs 
der zu erfüllenden Aufgaben, der 
Qualifikationsmerkmale :liür die 
Bewerber und des Zeitpunktes 
der Besetzung ausgescbrieben; er 
leitet die Bewerbungen dem 
Fachbereich zu. "Der Fachber-eich 
stellt aus dem Kreis der Bewerber 
die Berufungsliste auf; in begrün
detem Ausnahmefall kann eine 
Persönlichkeit vor:geschlagen wer
den, die sich nicht beworben hat. 
Der Berufungsvorsclilag jst zn be
gründen; er soll. drei Namen ent
halten. Bei der Berufung können 
Mitglieder der eigenen Hochschu
lenur in .zu .begründenden Aus
nahmefäll€.ll berücks~chtigt wer
den. Bei dem Beschluß "des Fach
bereichsrates 'über den Berufungs
vorschlag muß die Mehmett 'äer 
Stimmen der anwesenden Hoch
schullehrer enthalten. Kommt da
bei eine bejahende Entscheidung 
auch nach mindestens zwei Abstim
mungoSgäng.en nicht zustande, so 
sind als Berufungsvorschlag 
Mehr:heits- und Minderheitsvotum 
vorzulegen. Der Präsident hat das 
Recht des Sondervotums. 
(4) die BerUfungsliste ist ,binnen 
sechs l\l[onaten nach Freiwerden 
oder Errichtuu,g der Stelle mit 
sämtlichen Bewerbungen dem 
Kultusminister vorzulegen. Wird 
die Stelle wegen Erreichens der 
Altersgrenze frei, so ist die Liste 
sechs Monate davor einzureichen. 
(5) Der Xultusminister -soll den 
Ruf in der Regel innerhalb eines 
Monats erteilen; er ist bei der Er
teilung des Rufes an die in der 
Eerufungsliste angegebene Rei
.henfolgenicht gebunden. 
(6) Wird die Berufungsliste nicht 
innerhalb der Vorlagefrist einge
reicht, kann der Kultusminister 
eine .geeignete Persönlichkeit 
beruf.en. Vor der Erteilung des 
Rufes ist der Universität Gelegen
heit zur stellungnahme zu geben. 
Diese ist binnen zwei Monaten 
dem Kultusminister zuzuleiten. 
Werden Einwände erhoben, soll 
der Kultusminister die Berufung 
nicht aussprechen, wenn die Stel
le im Einvernehmen mit der Uni
versität and.erweitig besetzt wer
den kann. 
(7) Hat der Kultusminister gegen 
eine Berufungsliste Bedenken, _so 
kann er unter Darlegung seiner 
Gründe eine weitere Liste anfor
dern, die binnen vier Monaten 
vorzulegen ist. Nach Ablauf die
ser Frist kann er in begründeten 
Ausnahmefällen eine vom Fachbe
reich nicht vorgeschlagene Per:' 
sönlichkeit berufen. Abs. 6 Satz 2 

, bis 4 gilt entsprechend. 
(8) Der Kultusminister kann die 
Frist~n nach Abs. 4, 6 und 7 in 
begründet€n Fällen verlängern. 

§ 41 
Berufung der Dozenten 

als Beamte auf Zeh 
(1) Für die Beru.:fung der Dozen
ten als B€amte auf Zeit gelten die 
Vorschriften über die Berufung 
der Professoren entsprechend, so
weit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. 
(2) Zu Dozenten als Beamte auf 
Zeit können auch M,itglieder der 
eigenen Hochschule berufen wer
den, wenn dies nach der Bewer
bungsl.age und im Interesse der 
Nachwllchsfi;irdenmg gerechtfer
tigt erscheint. Die Gründe hierfür 
sind besoRders darzulegen. Aus 
den gleichen Gründen kann von 
dem Regelerfordernis, daß der 
Berufungsvorschl.ag drei Namen 
enthalten soll, abgesehen werden. 
(3) Der Kultusminister bestimmt 
durch Rechtsverordnung, ab wann 
die Fachbereiche Bel'fungslisten 
aufstellen können. 

-§ 42 
Hab-ilitation 

(l) Die Habiliation ist ein Nach
weis qualifizierter Befähigung zu 
selbständiger wissensohaftlicher 
'Forschung und Lehre. Siebegrün
det keinen Anspruch auf einen 
Arbeitsplatz an der Universität. 
(2) Die Habilitation wird aufgrund 
eines Habilitationsverfahrens von 
dem zuständigen Fachbereich zu
erkannt. Statt einer Habilitations
schrift können wissenschaftliche 
Publikationen angenommen wer
den.Für die Besohlußfassung des 
Fachbereichsrates gilt § 21 Abs. 3 
Satz 2 und 3. 
(3) Das Nähere bestimmt die Ha
bilitationsorGlnung 
(4) Der Ständige Ausschuß II hat 
das Recht, sich j-e"dBr2Jeit über d1:!n 

Stand des Habilitationsverfahrens 
zu unterrichten. Er sorgt - so
weit dies erforderlich ist - für 
den zeit- und sachgerechten Ab
lauf des Verfahrens. 

§ 43 
HonorarpTofessoren 

(1) Wer nach -seinen wissensohaft
lichen oder künstlerischen Lei
stungen den Anfo.rderungen ent
<spricht, die im die Professoren 
1ier Universitäten gestellt werden, 
kann v.om Kultusminister auf 
VorSChlag des Fachbereichs und 
nach Anhörung des Senats die 
akademische Bezeichnung "Hono
rarprofessor" verliehen bekom
men. § 40 Abs. 3 Satz 5 und ·6 gel
ten entsprechend. Der Honorar
lölro.fessor ist berechtigt und ver
pflichtet, an der UniiVersität zu 
lehren. 
(2) Der Honorarprofessor, der 
ohne .Zustimmung des zuständigen 
Organs der Universität oder ohne 
wichtigen Grund zwei aufeinan
derfolgende Semester keine Lehr
tätigkeit ausgeübt hat, verliert 
daoS .Recht, die Bezeichnung "Ho
norarprofessor" zu führen. Der 
Verlust wird vom D.ekan des 
Fachbereichs nach Anhörung des 
Betroffenen durch Bescheid -an 
die'sen festgesteHt. Der 'Verlust 
tritt nicht ein, WeRn der Honorar
professor h .ach Vollendung des 65. 
Lebensjahres seine Lehrtätigkeit 
ein&t€llt. 

§ 44 
Forschungssemester 

Jm EiRvernellmen mit dem Fach
bereich soll der Ku1:tusminister 
.nach Anhörung des Präsidenten 
lIochs.cl!1ul1.ehI1er zur Förderung 
eigener Forschungstätigkeit in an
gemessenen Zeitabständen für die 
Dauer von -sechs Monaten, in be
gr,ünde.ten Ausnahmefällen auch 
länger, von Lehr~ und Prüf,ungs
veJ.'pflichtungen .befI1Bien, wenn 
eine ausreichende Vertretung ge
währleistet ist. Ein solcher Hoch
schullehrer kann auf Antrag be
urlaubt werden. Der Anspruch 
-auf die Dienstbezüge einschließ
lich der Unterrichtsgeldl'l_auschale 
bleibt unb.erührt. Während eines 
J!'0rschungssemesters nimmt der 
Hochschullehrer an der Selbstver
waltung teil, falls er nicllt eine 
Beurlaubung beaRtragt hat. Eine 
.Beurlaubung ist zu beantragen, 
wenn der Hochschullehrer wäh
rend des Forschungssemesters 
voraussichtlich für längere Zeit 
an -<:ler Selbstverwaltung nicht 
teilnehmen kann. 

§ 45 
Wissenschaftliche 

und lrünstlerische Mitarbeiter 
(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter 
sind die Beamten und Angestell
-ten, die wissenschaftliche Dienst
leistungen zur Organisation, zur 
'Vorbereitung und zur Durchfüh
rung von Forschung und Lehre, 
in der Betreuung wissenschaftli
cher Sammlungen und Geräte und 
im Betrieb wissenschaftlicher Ein
richtungen wahrnehmen. Im Rah
men der bestehenden Möglichkei
ten soll den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern Ge1egenheit zu 
selbstbestimmter Forschung, ins
besondere zur Arbeit an einer 
Dissertation., gegeben werden. 
Ihre Verpflichtungen- "Zur Erbrin
gung der vollen, vertraglich oder 
in anderer Weise festgelegten 
:Dienstleistung bleibt hiervon un
berührt. 
(2) Freie und freiwerdende Stellen 
sind auszuschreiben oder im Ee
reich der Universität öffentlich 
bekanntzumachen. Einstellungs
voraussetzung für wissenschaftIi
ehe Mitarbeiter ist in der Regel 
ein abgeschlossenes Studium an 
einer wissenschaftlichen Hoch
schule. Nähere Richtlinien für die 
Einstellungsvoraussetzungen wer
den vom Ständigen Ausschuß II 
festgelegt. 
(3) Zur selbständigen Abhaltung 
von Lellrveranstaltungen sind 
wissenschaftliche Mitarbeiter nur 
verpfUchtet, wenn sie einen Lehr
auftrag übernehmen (§ 45 b). Die 
durch den Lehrauftrag entstehen
de Belastung darf im Verhältnis 
zu den Dienstaufgaben nach Abs. 
1 nicht erheblich sein. Die Ein
stellung als wissenscha::f\tlicher 
Mitarbeiter darf nicht an die 
Übernahme eines Lehrauftrages 
gebunden sein. 
(4) J!)ie Abs. 1 und 2 Satz 1 und 3 
sowie .Abs. 3 gel:ten .für künstleri
sche Mita.rbeiller entsprechend. 
Eün"Stlel'ische Mtta:r.beiter gehören 
mitgliedschaftsrechtlich zur Grup
pe der wissenschaftlichen Mitar
beiter. 

§ 45 a 
Ärzte, Zahnärzte und 

Tierärzte in der WeIterbildung 
Är11;te, Zahnär.zte und Tierärzte, 
die .sich in der Weiterbildung zum 
Facharzt,. Fachzahnarzt und Fach
tierarzt befinden, sind, auch so
weit sie Aufgaben in Ger medizi
nischen Versorgung erfüllen; 
dienst- und mitgliedschaftsrecht
lich den wissenschaftlichen Mitar
beitern gleichgestellt; § 45 Abs. 1 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

§ 45 b 
Lehrbeauftragte 

Zur Ergänzung des Lehrangebots 
können Lehraufträge erteilt wer
den. Die Lehrbeauftragten sind 
nebenberuflich tätig. Sie nehmen 
die ihnen übertragenen Lehrauf
gaben selbständig wahr. 

§ 45 c 
Lehrkr-äfte 

mit besonderen Aufgaben 
Die Vermittlung praktischer Fer
tigkeiten und Kenntnisse, die 
n ,icht die Einstellung~vorausset
zungen für Hochschullehrer erfor
dern, kann hauptberuflich tätigen 
Lehrkräften für besondere Aufga-
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ben übertragen werden. Hierzu 
gehört auch die Vermittlung von 
Sprachkenntnissen und sportli
chen Fähigkeiten. Lehrkräfte füt 
besondere Aufgaben gehören mit
gliedschaftsrechtlich zur Gruppe 
der wissenschaftlichen Mitarbei
ter. 

§ 45 d 
Tutoren 

(1) Tutoren haben die Aufgabe, 
im Rahmen der Studienordnungen 
Studenten und studentische Ar
beitsgruPl'len in ihrem Studium zu 
unterstützen. Sie sind einem 
Fachbereich zugeordnet und ste
'hen unter der fachlichen Verant
wortung eines Hochschullehrers. 
Die Bestelhmg erfolgt durch den 
Fachbere,ich im Einvernehmen 
mit dem Hochschullehrer. 
(2) Eine Tutorentätigkeit kann 
von Studenten oder anderen Per
sonen nebenberuflich übernom
men werden. Die Tutorentätigkeit 
ist zu vergüten. 

ACHTER ABSCHNITT 
Immatrikulation 

§ 46 
Immatrikulation 

(1) Die Studentep werden durch 
die Immatrikulation in die Uni
versität aufgenomm1:!n. 
(2) Das Nähere regeln die Allge
meinen Vorschriften für Studier
ende. 

NEUNTER ABSCHNITT 
ühergangs- und 

Schlußvorschriften 

§ 47 
Bisherige Organe und -Gremien 

(1) Der Kultusministerbestimmt 
durch Rechtsverordnung den Zeit
punkt, in dem die Kollegialorgane 
und , Gremien nach den Bestim
mungen dieses Gesetzes -zu bilden 
sind. 
(2) Bis zur Bildung der in diesem 
Gesetz vorgesehenen ~ollegialo~-, 
gane und Gremien nehmen dIe 
am Tage des Inkrafttretens di~ses 
Gesetzes amtierenden Kollegialor
gane und Gremien tihre Aufgaben 
wahr. Die Amtsperiode der ge
wählten Mitglieder der Organe 
und Gremien ver'längert sich ent
sprechend, jedooh höchstens um 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

. § 48 
Dozenten im Beamtenverhältini:s 

auf Widerruf 
(1) Dozenten im Beamtenverhält
nis auf Widerruf, die die Einstel
lungsvoraussetzungen nach § 39 a 
er'fü1len, können vom Fachbereich 
für die Ernennung zum D021enten 
auf Zeit vorgeschlagen werden. 
Die Vorschrift des § 41 Abs. 1 gilt 
insoweit, als § 40 Abs. 3 Satz 5 bis 
7 entsprechende Anwendung fin
det.Der Kultusminister bestimmt 
durch Rechtsverordnung, ab wann 
und bis wann die Fachbereiche 
Vorschläge einreichen können. Er 
regelrt die Einzelheiten des Ernen
nungsverfahTens. 
(2) Werden Dozenten im Beamten
verhältnis auf Widerruf zu Beam
ten auf Zeit ernannt, so ist Gie 
Hälfte der Dienstzeit als Dozent 
im Beamtenvernältnis auf Wider
ruf und die Hälfte der angerech
neten Dienstzeit als Wissenschaft
licher Assistent auf die Zeit nach 
§ 39 Abs. 4 Satz 1 anzurechnen. 
(3) Die haushaltsrechtlichen Vor
aussetzungen für den Vollzug der 
nach Abs. 1 erforderlichen Stell-en
umwandlungen sind zu schaffen. 
(4) Dozenten im Beamtenverhält
nis auf Widerruf, die nicht zum 
Beamten auf Zeit ernannt wer
den, verbleiben in 'ihrem bisheri
gen Dienstverhältnis. Ihr Beam
tenverhäl tnis ist in der Regel 
sechs .Jahre nach d'er Ernennung 
zu widerrufen. Wird es aus 'einem 
nicht in der Person des Beamten 
liegenden Grunde widerrufen, SI!) 
ist bei einem Widerruf eine Fdst 
von mindestens sechs Monaten 
zum 31. März oder 30. September 
einzuhalten. Auf Wunsch des Do
zenten und in der Regel vier Jah
re nach seiner Einstellung hat der 
Fachbereich, dem er angehört, ein 
schriftliohes Gutachten über seine 
Leistungen in Lehre und For
schung zu erteilen. Der Fachbe
reichsrat kann einen oder meh
rere Hochschullehrer des Fachbe
reichs mit der schriftlichen Vor
bereitung des Fachbereichsgutach
tens beauftragen. 
(5) Auf einen Dozenten im Beam
tenverhältnis auf Widerruf sind 
die für Beamte auf Pl'obe gelten
den Vorschriften über die Verset
zung in den Ruhestand und die 
Versorgung an21uwenden. Der 
Kultusminister wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Mini
ster des Innern und dem Minister 
der Finanzen abweichend von § 167 
Abs. 1 des Beamtengesetzes die 
Höhe des übergangsgeldes durch 
Rech.tsverordnung festzusetzen, 
höchstens bis zum Zwölffachen der 
Dienstbezüge des letzten Monats. 
(6) Die Dozenten im Beamtenver
hältnis auf Widerruf gehören, so
lange sie nicht zu Beamten auf 
Zeit ernannt worden sind, rnit
gliedschaftsrechtlich zur Gruppe 
der wiss.enschaftlichen Mitarbei
ter. Hiervon wird ihre Mitwir
kung in den nach § 47 Abs. 2 zu
nächst weiter amtierenden Orga
nen oder Gremien bis zu deren 
Umbildung nicht berührt. §§ 27 
und 35 finden mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die Dozenten als 
Beamte auf Widerruf bis zur Be
endigung ihres Beamtenverhält
nisses auf Widerruf in den Direk
torien der Betriebseinheiten, der 
Wissenschaftlichen und der Medi
zinischen Zentren, die im Zeit
punkt des Inkrafttretens die'ses 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Humanmedizin: Stru r form -a.bgesch ossen 
Den umfangreichen Jahresbericht 1973 des Fachbereichs Human
medizin und des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität stellte der Dekan, Prof. Dr. Otto Hovels, der Öffentlich
keit auf einer Pressekonferenz Anfang September vor. Er enthält 
neben dem Verwaltungsbericht die Forschungsaktivitäten der 
einzelnen Zentren einschließlich der wissenschaftlichen Publika.
tionen. Schwerpunkte im Berichtszeitraum waren die Umstellung 
der Ausbildung auf die neue Approbationsordnung für Ärzte-, 
bzw. die Studienreform, und der Abschluß der Umstrukturierung 
sämtlicher Institute und Kliniken des Fachbereichs. 

Die durch das Hessische Uni
versitätsgesetz vorgesehene 
Strukturreform bedeutete die 
neue Gliederung der bisheri
gen Institute und Kliniken in 
Medizinische Zentren. Dazu 
heißt es im Bericht des De
kans: 
"Mit einer geringen zeitlichen 
Verzögerung gegenüber dem 
ursprünglichen Zeitplan sind, 
mit Ausnahme d_es Zentrums 
der Medizinischen Informatik, 
alle vorgesehenen Medizini
schen Zentren gebildet wor
den. Der Strukturplan wurde 
ausnahmslos in der vom 
Fachbereichsrat verabschiede
ten Form vom Hessischen 
Kultusminister genehmigt. Es 
wurden alle Direktorien kon
stituiert und die Geschäfts
führenden Direktoren bzw. 
Vorstände gewählt ... 
Das Konzept einer Gliederung 
unseres Fachbereiches in Me
dizinische Zentren und Insti
tute als ständige Betriebsein
heiten lehnt sich deswegen 
relativ eng an die bisher be
stehenden Klinken und Insti
tute an, weil es primär an den 
wahrzunehmenden Aufgaben 
orientiert ist. Es ist jedoch 
falsch anzunehmen, daß sich 
lediglich die Namen geändert 
hätten, während im übrigen 
alles beim alten geblieben sei. 
Dazu sei auf zwei Gesichts
punkte zu verweisen: 
Durch die · Einrichtung über
greifender Zentren, wie z. B. 
des Zentrums der Radiologie 
und des Zentrums der Anäs
thesiologie und Wiederbele
bung, sind en tscheidende 
Schritte von der bisher ange
strebten Autarkie einzelner 
Kliniken und Institute auf 
den Verbund medizinischer 
Zentren im Rahmen eines Ge
samtklinikums hin getan wor
den. Die vorteilhaften AuS
wirkungen sind bereits zu er
kennen. Sie werden deutlicher 
werden, wenn sich die An
fangs schwierigkeiten der Ko
operations verloren haben. 
Ferner ist mit der Einrichtung 
des Zentrum der Psychosozia
len Grundlagen der Medizin 
der Ansatz gemacht worden, 
einer zu einseitig naturwis
senschaftlichen Ausrichtung 
der Medizin zu begegnen. 
Die Medizinischen - Zentren 
sind funktionsbezogen in Ab
teilungen gegliedert, welche 
in puncto Forschung und Ver
antwortlichkeit für die 
Dienstleistung die Selbstän
digkeit haben, welche sie zur 
Erfüllung dieser Aufgaben be
nötigen, ohne so unabhängig 
zu sein, 'daß sie sich innerhalb 
der Zentr.en isolieren können. 
Niemand kann leugnen, daß 
dies eine ernsthafte Gefahr 
ist. Allerdings kann man auch 
nicht bestreiten, daß in der 
Satzung des Fachbereichs Hu
manmedizin und in der vom 
Fachbereichsrat empfohlenen 
Rahmenordnung Regelungen 
getroffen wurden, die, falls sie 
angewendet werden, dies ver
hindern. 
Mit der Rahmenordnung ver
folgte der Fachbereichsrat, 
welcher nach § 23 (2) der Sat
zung des Fachbereichs Hu
manmedizin den Ordnungen 
der Medizinischen Zen tren 
und Institute zustimmen muß, 
folgende Absichten: Einmal 
sollten alle Punkte angespro
chen werden, welche in allen 
Medizinischen Zent ren oder 
ständigen Betriebseinheiten zu 

regeln sind. Zum anderen 
werden den Zentren bzw. In
stituten deswegen bestimmte 
Regelungen empfohlen, weil 
im Verbande eines Fachbe
reichs gleichartige Sachver
halte unter formalen Ge
sichtspunkten gleichgeordnet 
werden sollen. Auch schien es 
ein vernünftiger Gesichts
punkt der Arbeitsökonomie zu 
sein, bei der notwendigen Er
stellung der Ordnungen in 
den Medizinischen Zentren 
und Instituten nicht ' in allen 
Punkten und allen Zentren 
wieder von. Anfang an zu be
ginnen. Schließlich wurde da
durch den Zentren die Mög
lichkeit gegeben, nach der 
Rahmen(Hdnung zu verfahren, 
bis eine endgültige eigene 
Ordnung vorliegt." 

. Ebenso wie die Strukturre
form war auch die Studienre
form des Fachbereichs schon 
vor dem Berichtszeitraum in 
Angriff genommen worden. 
Der bereits beschlossene 
Stundenplan für das vorklini
sche Studium konnte noch 
nicht in Kraft treten, da von 
seiten der beteiligten Fachbe
reiche Biologie, Chemie und 
Physik die räumlichen Vor
aussetzungen nicht zu schaf
fen waren. 
Für das klinische Studium 
wurde gemäß den übergangs
regelungen der Approbations
ordnung ein Stundenplan in 
der Form beschlossen, daß er 
ohne große Mühe auf den 
endgültigen Stundenplan ge
mäß der Approbationsordnung 
umgestellt werden kann. 
Das Curriculum für den er
sten Abschnitt des klinischen 
Studiums wurde im Einver
nehmen mit den Beteiligten 
Medizinischen Zentren und 
Instituten sowie den Hoch
schullehrern erstellt. Es liegt 
gedruckt vor und enthält er
ste Versuche zur Integration 
des Unterrichts. 
Vor der Bearbeitung des Cur
riculums zum zweiten Ab
schnitt des klinischen Stu
diums waren Übergangsrege
lungen zu treffen. Insbesonde
re mußte im Einvernehmen 
mit dem Vorsitzenden des 
Ausschusses für die Ärztliche 
Prüfung, mit dem Landesprü
fungsamt und dem Sozialmi
nistel' abgesprochen werden, 
daß die Unterrichtsveranstal
tungen des neuen Curricu
lums die des übergangsstu
diums abdecken und als sol
che bei der Meldung zum me
dizinischen Staatsexamen an
erkannt werden. Dies ist er
reicht worden. Dem kommt 
deswegen Bedeutung zu, als 
der größere Teil der Studen
ten, die im Win tersemester 
1973/74 das erste klinische 
Semester begonnen haben, Stu
dierende sind, auf welche die 
Übergangsregelungen zutref
fen, da sie für ihr vorklini
sches Studium 5 Semester und 
mehr benötigt haben. Nur 59 
von 180 Studi.enanfängern ha
ben nach dem Wintersemester 
1972/73 davon Gebrauch ge
macht, ihr vorklinisches stu
dium nach 4 Semestern zu be
enden. Nach dem Sommerse
mester 1973 haben 30 von 180 
Studienanfängern nach 4 vor
klinischen Semestern das 
Physikum abgelegt und be
standen. Die beabsichtigte 
Verkürzung des Medizinstu
d iums hat demna ch nur bei 
einem kleinen Teil der stu-

d_enten Anklang gefunden. 
Dies war, unter anderem im 
Gutachten der Medizinischen. 
Fakultät Frankfurt am Mairr 
ZUlU damaligen Entwurf der. 
Approbatfonsordnung für Ärz
te vorausgesagt worden:. 
Der Fachbereichsrat hat fÜll 
den geplanten: Ablalllf des Un
terrichts während der prakti
schen. Ausbildung: Grundsätz-e. 
festgelegt. Die Gruppe. Medizi
nische Didaktik. hat zu dies.enL 
Fragenkomplex ein dal'über 
hinausgehendes Papier vorge
legt, das der Kommission für 
die Akademischen Kranken
häuser zur Bearbeitung und 
Stellungnahme überwiesen 
wurde. 
Der Dekan schließt seinen Be
richt mit einigen kritischen 
Bemerkungen, die die Zukunft 
des Fachbereichs betreffen: 
"Die Arbeit von Fachbereichs,.. 
rat und Vorstand des Univer
sitätsklinikums stand wieder
um unter der erheblichen Be
einträchtigung ' einer Sperre 
der Haushaltsmittel von 30 bis 
40 Prozent. Dabei mußten ei
nerseits neue Aufgaben ' über
nommen werden. Andererseits 
waren gerade auf bestimmten 
Gebieten des Krankenhausin
vestitionsbedarfes, sowie im 
Rahmen der laufenden Ko
sten, z. B. bei den Lebensmit
teln, ganz unverhältnismäßige 
Teuerungen zu verzeichnen. 
Dazu wurden Haushaltsansät
ze ~um Teil gegenüber den 
Vorjahren entgegen unseren 
Anträgen gekürzt. Das bedeu
tet, daß wir mit weniger Mit
teln mehr Aufgaben zu be
streiten hatten. Dazu wird 
zweifellos in den nächsten 
Haushalten noch das Problem 
zunehmender Wartungskosten 
von Geräten, die in Neubau
ten installiert wurden, kom
men. Im Doppelhaushalt 1973/ 
74 gingen nur wenig Perso
nalstellen zu. Diese Feststel
lungen eröffnen den Blick in 
eine trübe Zukunft. 
Der Fachbereich hat mit seinen 

Anträgen zum Haushalt 1975/ 
76 pr:aktisch nicht den minde
sten Spielraum. Muß er doch 
auf dem Personalsektor die 
personellen Bedürfnisse. der 
Approbationsurdnung für Ärz
te, den Nachholbedarf neu 
eingerichteter Fachgebiete 
bzw. den Neubedarf . in Be
trieb genommener Neubauten. 
berücksichtigen. Er wird fer
ner unter Umständen. eine 
Übernahme des: PersQna:Ikör
pers des Zentrums der: Zahn:, 
Mund- und Kieferheilkunde 
in. Rechnung zu stellen haben 
und muß einen universitäts.et- · 
genen Personalkörper: in der 
OrthopädJ.schen U niversi tä ts
klfuik des. Vereins Frie.drichs
heim aufoauen In bezug auf 
Sachmittel werden die Gren .. 
zen eng gesetzt sein. Es ist 
schon jetzt festzustellen, daß 
für eine Anzahl von teuren 
Geräten Ersatzbeschaffungen 
vorzunehmen sind. Im Bereich 
des Titels 71 werden nur die 
gröbsten Ungleichheiten aus
geglichen werden können. An
dererseits sind Mittel für die 
Finanzierung von Unterrichts
veranstaltungen festzulegen, 
welche die Approbationsord
nung für Ärzte erzwingt. Dar
aus · folgt, daß weitaus die 
meisten Institutionen des_ 
Fachbereichs und des Univer
sitätsklinikums davon ausge
hen müssen, bis 1976 ein
schließlich auf dem räumli
chen, personellen und finan
ziellen Stand zu bleiben, auf 
dem sie sich derzeit befinden. 
Da die Bemühungen um mehr 
Mittel meines Erachtens nicht 
sehr aussichtsreich sind, ist 
ernsthaft zu prüfen, ob wir 
uns selbst durch Beschrän
kungen in der Wahrnehmung 
unserer Aufgaben und ggf. 
durch Umsetzung von Mitteln 
und Stellen helfen können. 
Die Gefährdung einer Hoch
schulreform liegt hier und 
nicht in den Sachverhalten, 
die dem Fachbereich Human
medizin in den Hochschulpo-

litischen Informationen des 
Bundes Freiheit der Wissen
schaft unterstellt wurden. 

. Ihre Nachprüfung hat erge
ben, was vorauszusehen ,val': 
Die Behauptungen ließen sich 
zum Teil nicht bestätigen. 
Zum anderen handelte es sich 
um unzulässige Verallgemei
nerungen von Einzelphänome
nen oder von Übergangser
scheinungen. Es hält meines 
Erachtes die Behauptung, daß 
die Verwaltung von Fachbe
reich und Klinikum einen un
gleich größeren Aufwand er
fordeL'e als früher die Areeit 
der Fakultät und des Kura
tors, einer Nachprüfung nicht 
stand. Die in den beiden letz
ten Jahren aufgewendete Ar
beitszeit wurde an eine sehr 
weitreichende Umgliederung 
und die dadurch notwendigen 
Regelungen durch Satzung 
und Rahmenordriung gewen
det. Zudem waren übergrei
fende neue Medizinische Zent
ren zu schaffen, die bisher 
nicht bestanden hatten. Sie 
waren einzurichten und aus
zustatten. Obwohl, wie beim 
Zentrum der Anästhesiologie 
und Wiederbelebung, der Be
darf seit mindestens einem 
Jahrzehnt bestand, hat erst 
das Instrumentarium des Hes
sischen Universitäts gesetzes 
die Möglichkeit gegeben, ihn 
sinnvoll zu decken. Es ist 
meines Erachtens unangemes
sen, den dazu nötigen Auf
wand mit einer Routinever
waltung zu vergleichen. 
Damit soll allerdings nicht ge
sagt sein, daß eine Rationali
sierung von Entscheidungs
und Arbeitsvorgängen nicht 
vorstellbar oder notwendig 
wäre. Sie wird sich von selbst 
ergeben, wenn sich während 
der nächsten Jahre die neuge
schaffenen Verhältnisse kon
solidieren und wenn die Di
rektorien der Medizinischen 
Zentren ihre Arbeitsfähigkeit 
erprobt und Verbesserungsbe
dürftiges erkannt haben .. . " 

Hessisches Universitätsgesetz novelliert 
(Fortsetzung von Seite 8) 
Gesetzes bereits bestehen, stimm
berechtigt mitwirken; nach dem 
gemäß § 47 Abs. 1 zu bestirrunen
den Zeitpunkt zählen sie jedoch 
nicht mehr zur Gruppe der Hoch
schullehrer. 

. § 49 
Lektoren, studienräte, 

Akademische Räte mit Lehr
aufgaben und wissenschaftliche 
Angestellte mit Lehraufgaben 

Lektoren, Studienräte und Ober
studienräte sowie Akademische ' 
Räte, Akademische Oberräte und 
wissenschaftliche Angestellte mit 
Lehraufgaben nehmen ihre bishe
rigen dienstrechtlichen Rechte 
und Pflichten wahr. Mitglied
schaftsrechtlich werden sie der 
Gruppe der wissenschaftl~chen 
Mitarbeiter zugerechnet. 

§ 50. 
Neugliederung der Fachbereiche 

Soweit sich die Fachbereiche am 
Tage des Inkrafttretens dieses Ge
setzes nach den Vorschriften des 
Universitätsgesetzes noch nicht 
gegliedert haben und damit die 
Institute, Seminare und Kliniken 
noch nicht aufgehoben worden 
sind, sind die Fachbereiche zur 
Bildung einer den Vorschriften 
dieses Gesetzes entsprechenden 
Struktur bis zum 30. Juni 1975 
verpflichtet. Mit der Aufhebung 
der Institute, Seminare und Klini
ken enden die bisherigen Rechte 
und Pflichten der Direktor en. 

§ 51 
übergangsregelung für die ersten 

Wahlen der Fachbereichs:räte 
Für die ersten Wahlen der Fach
bereichsräte geben die Studenten 
ihre Erklärung, soweit eine solche 
nach § 24 Abs. 5 Satz 3 abzugeben 
ist, nach Maßgabe der bisher tat
sächlich angewandten Regelungen 
ab. 

§ 52 
tJbergangsregelungen 

für Prüfungsordnungen 
Soweit Regelungen der Universi
täten vorsehen, daß der Senat ge
meinsame Bestimmungen für alle 
akademischen Prüfungsordnungen 
erläßt, gelten diese Regelungen 

bis zum Inkrafttreten einer 
Grundordnung nach § 8 weiter. 
Die Anhörungspflicht gemäß § 16 
Abs.2 Nr. 6 bleibt unberührt. 

§ 53 
Frühere Berufsvereinbarungen 

Bei der Verteilung von personel
len und sächlichen Mitteln kann, 
sofern sich die Verhältnisse än
dern oder geändert: haben, von 
früheren Vereinbarungen mit 
Lehrstuhlinhabern abgewichen 
werden. Die Entscheidung hier
über treffen die zuständigen Or
gane der Universität. 
§§ 54-59 weggefallen. 

§ 60 
Änderung des Hessischen 

Verwaltungsgebü hrengesetzes 
und des 

Hessischen Justizkostengesetzes 
(1) Das Hessische Verwaltungsge
bührengesetz in der Fassung vom 
26. September 1966 (GVBl. 1. S. 
277), geändert durch Gesetz vom 
17. März 1970 (GVBl. I S. 225) 1) 
wird wie folgt geändert: 
§ 3 Abs, 1 Buchst. d. erster Halb
satz erhält folgende Fassung: 
"Hochschulen, Studentenschaften, 
Forschungseinrichtungen und Stu
dentenwerke, die die Rechtsstel
lung einer Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts haben." 
(2) Das Hessische Justizk9stenge
setz vom 15. Mai 1958, geändert 
durch Gesetz vom 21. März 1962 
(GVBl. S. 165) 2) wird wie -folgt 
geändert: 
§ 7 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende 
Fassung' 
"Hochschulen, Studentenschaften, 
Forschungseinrichtungen und Stu
dentenwerke, die die Rechtsstel
lung einer Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts haben." 

§ 61 
Aufhebung von Vorschrift en 

(1) Folgende Vorschriften werden 
aufgehoben: 
1. das Gesetz über die Wissen
schaftlichen Hochschulen des 
Landes Hessen (Hochschulgesetz) 
vom 16, Mai 1966 (VGBl. I S. 121), 

zuletzt geändert durch das Geset z 
vom 24. Mai 1968 (GVBl. I S. 152) ,), 
2. das Gesetz betreffend die 
Rechtsverhältnisse der Studieren
den und die Disziplin auf den 
Landes-Universitäten, der Akade
mie zu Münster und dem Ly ceum 
Hosianum in Braunsberg vom 29. 
Mai 1879 (Preuß. Gesetzsamml. S . 
389), geändert durch Gesetz zur 
Bereinigung des Hessischen Lan
desrechts vom 6. Febraur 1962 
(GVBl. S. 21)4) , 
3. ·die §§ 22 bis 44 der Vorschr iften 
für die StUdierenden der Lan
desuniversitäten vom 1. Oktober 
1914 (Zentralblatt für die gesamt e 
Unterrichtsverwaltung in P reußen 
S. 679) , geändert durch Geset z zur 
Bereinigung des Hessischen Lan
desrechts vom 6. Febraur 1962 
(GVBl. S. 21»), 
4. § 15 des Gesetzes über die Stu
dentenwerke an den wissenschaft
lichen Hochschulen des Landes 
Hessen vom 21. März 1962 (GVBl. 
S. 165)6). 
(2) Die bisherigen Satzungen de r 
Universitäten und der Technischen 
Hochschule in Darmstadt, die Sat
zungen der Fakultäten und dJ e 
Satzungen der StudentenSChaften 
treten außer Kraft, soweit die die
sem Gesetz entgegenstehen. Die 
Zusammenset zung der aufgrund 
seitheriger Satzungen gebildeten 
Organe bleibt unberührt, soweit 
sie bis zur Bildung neuer Organe 
nach diesem Gesetz 1Jberlei tungs
aufgaben w ahrnehmen. 

§ 62 
AUSführung des Gesetzes 

Der Kultusminister erläßt d ie zur 
Ausführung dieses Gesetzes erfro
derlichen Rechtsverordnu ngen 
und Ver waltungsvorschriften, ins
besondere die Allgemeinen Vor
schriften für Studierende ü nd die 
Gebührenordnungen sowie die 
Anstaltsordnung für die Univer s i
tätsldiniken des Landes und die 
Bestimmungen über die Benut
zung der Universität&bibliotheken. 

§ 63 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach 
der Verkündigung in Kraft. 
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Chemiepreis für Prof. Bock 
Abt und Dr. H. Seidl zusam
menarbeitete. In Frankfurt 
setzte er seine Untersuchun
gen auf diesem Gebiet fort. 
Hier gehören Dr. W. Enßlin 
und Dr. P. Mollere zu seinen 
wichtigsten Mitarbeitern. 

50 Jahre 
Büchergilde 

Die "American Chemical So
ciety" hat -der Johann Wolf
gang Goethe-Universität offi
ziell mitgeteilt, daß der 
Frankfurter Professor Dr . . 
Hans Bock für das Jahr 1975 
zum Preisträger des "Frederic 
Stanley Kipping Award" no
miniert worden ist. Der Preis 
wird auf der international be
suchten Jahrestagung der 
"American Chemical Society" 
im kommenden April über
reicht. Er wird verliehen für 
Forschungen über die Unter
schiede zwischen Kohlenstoff
und Siliziumverbindungen. 

Professor Bock, d~r seit 196ß 
an der Universität Frankfurt 
eine Professur für anorgani
sche Chemie hat, hat in zahl-

reichen Untersuchungen die 
Eigenschaften von Kohlen
stoff und Siliziumverbindun
gen erforscht und aufgrund 
der Befunde theoretische Mo
delle entwickelt. Auf Kohlen
stoffmolekülen basiert die 
belebte, also organische Welt, 
auf Siliziummole-külen die un
belebte, also anorganische. Ob
wohl die beiden Elemente eng 
verwandt sind, verhalten sie 
sich ganz unterschiedlich. 
Professor Bocks Arbeiten ha
ben dazu beigetragen, dafür 
rationale Erklärungen zu lie
fern. 

Seinen wegweisenden For
schungsansatz entwickelte 
Professor Bock in München, 
wo er vor allem mit Dr. H. 

Professor Bock wurde 1928 in 
Hamburg geboren. Er studier
te in München, wo er auch bis 
1965 lehrte. Anschließend war 
er bis zu seinem Ruf nach 
Frankfurt drei Jahre an der 
Eidgenössischen · Technischen 
Hochschule Zürich. Hier pu
blizierte er mit Professor Dr. 
Edgar Heilbrunner ein drei
bändiges Standardwerk über 
MO-Modelle, das nicht nur ins 
Englische, sondern auch ins 
Japanische · übersetzt wurde. 
1969 erhielt Professor Bock 
den Chemiepreis . der Akade
mie der Wissensch~ften iI\ 
Göttingen. Sein Publikations
verzeichnis enthält bereits 
über 120 Titel. 

Gegenwärtig ist in der Stadt
und Universitätsbibliothek bis 
zum Ende dieses Monats die 
Ausstellung "Arbei terbildung 
- 50 Jahre Büchergilde Gu
tenberg" zu sehen. Neben 
Schaukästen mit Buchproduk
tionen der gewerkschaftseige
nen Büchergilde ist eine Dia
schau mit Dokumenten aus 
der Geschichte der Büchergil
de, die eng mit der Geschichte 
der Arbeiterbewegung ver
bunden ist, zu sehen. 
Zur Eröffnung der A}lsstel
lung hielt der Schriftsteller 
Günter Grass einen Jubi
läumsvortrag unter dem The
ma "Der lesende Arbeiter". 

An der Professur für Deutsche Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht und Kirchenrecht ist die Stelle 
eines 

WISSENSCHAFTLICHEN BEDIENSTETEN 
(BAT 11 a) 

zu besetzen. Einstellungsdatum: 1. 1. 1975 (unter Um
ständen schon früher) 
Aufgabe des Stelleninhabers wird es sein, gema § 45 
HUG bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Forschung· und Lehre mitzuwirken. Der Bewerber 
sollte das 2. Staatsexamen absolviert haben. Promo
tion ist dagegen nicht Voraussetzung. 
Bewerbungen sind bitte zu richten an den Herrn De
kan des Fachbereichs Rechtswissenschaft an der J.
W.-Goethe-Universität, Senckenberganlage 31. Letz
ter Termin: 12. November 1974 

Am Seminar für Klassische Philologie (Fachbereich 
9) der Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Frankfurt a. M. ist die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN 
BEDIENSTETEN 

(gemäß § 45 HUG; Besoldung nach BAT II a) für 
vorläufig 2 Jahre zu besetzen . 

. Arbeitsgebiet: Der Bewerber soll die Hochschullehrer 
in Forschung und Lehre unterstützen und sich an 
der Verwaltung des Instituts beteiligen. Eine ange
messene Zeit kann zur weiteren wissenschaftlichen 
Qualifikation zur Verfügung gestellt werden. 
Qualifikation: abgeschlossenes Hochschulstudium in 
Griechischer und/oder Lateinischer Philologie. 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Le
benslauf, · Zeugnisse) bis 31. Dezember 1974 beim De
kanat des Fachbereichs 9 einzureichen. 

Im Fachbereich Mathematik der Universität Frank
furt ist die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN 
BEDIENSTETEN (BAT 11 a) 

ab sofort zu besetzen. 
Zum Aufgabengebiet . des Bewerbers gehört die Be
treuung zahlentheoretisch~r Seminare und Übungen. 
Erwünscht sind gründliche zahlentheoretische 
Kenntnisse und Promotion in Mathematik. 
Bewerbungen mit Lebenslauf und Schriftenverzeich
nis werden bis zum 15. November 1974 erbeten an 
Professor Dr. W. Schwarz, Mathematisches Seminar 
der Universität, 6 Frankfurt a. M., Robert-Mayer
Straße 10. 

Im Seminar für Völkerkunde, Fb 8 - Geschichtswis
senschaften, ist zum 1. Januar 1975 eine 

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT 
(ohne Abschluß) 

mit Bibliotheksarbeiten und Hilfen bei der Organisa
tion von Lehrveranstaltungen zu beschäftigen. 
Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 1974 einzu
reichen. 

Der Fachbereich Philosophie sucht eine 
HALBTAGS SEKRETÄRIN 
(BAT VII) 

Arbeitszeit nach Vereinbarung. Interessantes Aufga
bengebiet: Zusammenarbeit mit mehreren Hoch
schullehrern. Englischkenntnisse erwünscht. 
Bewerbungen an den Dekan des Fachbereichs Philo
sophie, 6 Frankfurt a. M., Dantestr. 4-6, Tel.: 798-
2873. 

Am Institut für angewandte Physik der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität - ständige wissen
schaftliche Betriebseinheit - ist sofort die Stelle ei-
nes 

INGENIEURS (GRAD.) 
für die Arbeitsgebiete Hochfrequenztechnik und Elek
tronik zu besetzen. 
Zu den Aufgaben gehören u. a. Ausbau und Betreu
ung mehrerer HF-Hochleistungssender, HF-Rege
lungsprobleme. Die Vergütung erfolgt nach BAT III. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden an 
den Geschäftsführenden Direktor des o. g. Instituts, 
Prof. Dr. H. Klein, 6 Frankfurt a. M., Robert-Mayer
Straße 2-4, erbeten. 

Das Institut für Biophysik sucht für den Kurs "Phy
sik für Mediziner" im Mehrzweckgebäude, Sand
hofstr. 3 (Sachsenhausen) eine 

VERWALTUNGSANGESTELLTE 
(BAT VII/VI b) 

Die Bewerberin · sollte neben guten Schreibmaschi
nenkenntnissen auch Interesse für allgemeine Orga
nisations- und Verwaltungsaufgaberi haben. 
Bewerbungen sind bis zum 31. 10. 1974 an den Dekan 
des Fachbereichs Physik der J oh. Wolfgang Goethe
Universität, ·6 Frankfurt a. M., Gräfstraße 39, zu 
richten. 
Auskünfte können unter Ruf-Nr. 7 98-33 85 erteilt 
werden. 

Im instifut für Meteorologie und Geophysilc ist ab so
fort die Stelle einer 

HALBTAGS SEKRETÄRIN 
in der v.ergüt\ll].gsgruppe~BAT VI b zu besetzen. 
Aufgabenoereich: - Schriftverkehr und V~rwaltungs-

_ aufgaben im Rahmen des -Sonderforschuhgsbereichs 
"Atmosphärische Spurenstoffe". 
Bewerbungen werden erqet~n an Prof. Dr. H.-W. 
Georgii, Fel~bergstr. 47, ?-,el. 2375 

Das Seminar für griechi.sche. und römische Geschich
te der Johann Wolfgang Goethe-Universität sucht 
zum 15. November 1974 . (oder zu einem späteren Ter-
mhi) eine ' 

SEKRETÄRIN/SCHREIBKRAFT 
(Bezahlung nach BAT; ganztags erwünscht, aber 
auch halbtags möglich). . . . ' 
Interessenten weiden gebeten, sich ' mit dem Seminar 
in Verbindung zu setzen (Gräfstr. 76, 6. Stock; Tel.: 
798' - 31 48). . 

An der Professu·r· für Volkswirtschaftslehre ist die , 
Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN BEDIENSTETEN 
(BAT 11 a) 

zu besetzen. 
Aufgaben: Unterstützung des Hochschullehrers im 
Bereich der Lehre. Mitarbeit im Rahmen laufender 
Forschungen. 
Qualifikation: Abgeschlossenes Diplomexamen für 
Volkswirte. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis zum 30. 11. 1974 an Prof. Dr. Kasten, 
Universität, Mertonstr. 17 

Bei der Philosophischen Pl'omotions-Kommissison der 
J. W. Goethe-Universität ist ab sofort die Stelle ei-
ner 

SCHREIBKRAFT (BAT VII) 
zu besetzen. 
Verlangt werden gute Maschinenschreib- und Steno
kenntnisse. 
Bewerbungen sind zu richten an den Vorsitzenden 
der Philosophischen Promotions-Kommission, Dan
testr. 9/1, Tel.: 798-3649 

Im Fachbereich Chemie (14) ist ab 1. November 1974 
die Stelle der 

DEKANATS SEKRETÄRIN (Vc) 
neu zu besetzen. 
Erwünscht sind sehr gute Kenntnisse in allen Sparten 
der Verwaltung, wie sie die Arbeit im Dekanat eines 
großen Fachbereiches mit sich bringt. 
Perfekte Kenntnisse in Schreibmaschine und Steno
grafie soHten voraus·gesetzt sein. 
Bewerbungen an den Dekan des FB Chemie (14) , Ro
bert-Mayer-Straße 7/9, HA 2962. 

In der Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaf
ten wird zum 1. Januar 1975 ein(e) 

DIPLOMBIBLIOTHEKAR(IN) 
für eine freie BAT-Vb-Stelle gesucht. 
Zu den Aufgabengebi~ten gehören alle Tätigkeiten der 
Bibliotheksverwaltung (Beschaffung, Inventarisierung, 
Ka talogisierung). 
Interessenten wenden sich bitte an den Leiter der 
Fachbereichsbibliothek, Herrn ScheU, Mertonstraße 17, 
Zimmer 620, Telefon 798-2218. 

Im Fachbereich 18 - Geographie ist die Stelle einer 
DIPLOMBIBLIOTHEKARIN 
(BAT V b) 

ab sofort zu besetzen. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu 
richten an: Dekanat Fachbereich 18, 6 Frankfurt a . 
M., Schumannstr. 34 a 

Im Didaktischen Zentrum ist voraussichtlich ab 1. 1. 75 
die Stelle eines . 

AKADEMISCHEN RATES /OBERRATES 
zu besetzen. 
Gesucht wird ein Wissenschaftler mit Berufserfahrung 
und organisatorischer Befähigung zur Mitarbeit an den 
Entwicklungs-, Koordinations- und Geschäftsfüh
rungsaufgaben des Didaktischen Zentrums. Schwer
plJ-nkt der Tätigkeit ist die zur Realisierung der inter
disziplinären praxisbezogenen Forschungs-, Entwick
lungs- und Dienstleistungsaufgaben des DZ erforder
liche Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und den 
der Universität Frankfurt a. M. zugeordneten Schulen 
sowie anderen Einrichtungen im Bereich von Erzie
hung und Gesellschaft, besonders auch die Verbindung 
mit Betrieben, Verbänden, Institutionen. 

Im luftchemischen Labor des Instituts für Meteorolo
gie und Geophysik (FB 17) ist ab sofo.rt die Stelle e1-
nes 

CHEMOTECHNIKERS 
in der Vergütungsgruppe BAT V b zu besetzen. . 
Der Aufgabenbereich umfaßt die Analyse von Ozon 
und Stickoxiden nach dem Chemilumineszenzverfah
ren in Frankfurt, auf dem Kl. Feldberg/Ts. und ber 
Feldmessungen. 
Bewerbungen werden erbeten an Prof. Dr. H. W. 
Georgii, Feldbergstr. 47, Tel. 23 75. .. 
Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, .Seminar 
für wirtschaftliche· Staatswissenschaften, ist die Stelle 
einer 

SEKRETÄRIN (BAT VII) 
ab sofort zu besetzen. 
Erwartet werden gute Schreibmaschinenkenntnisse 
sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zur selbständi:-:. 
gen Erledigung von Organisations- und Verwaltungs
aufgaben. Englische Sprachkenntnisse sind erforder 
lich. 
Weitere Auskünfte erteilt gern Herr Schmidt, Tele
fon 798-2772 (Raum 539, Hauptgebäude). Bewerbungen 
sind zu richten an das Seminar für wirtschaftliche 
Staatswissenschaften, Johann Wolf gang Goethe-Uni
versitä t, 6 Frankfurt/M., Mertonstraße 17. 

In der Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissen
schaften ist die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN 
BEDiENSTETEN (BAT II a) 

zum 1. 12. 1974 zu besetzen .. 
Zu seinen Aufgabengebieten gehören im wesentli
chen Einteilung der Literatur in Sachgruppen und 
Sachkatalogisierung sowie wissenschaftliche Bera
tung der Benutzer. 
Gesucht wird ein Wirtschaftswissenschaftler mit 
Universitätsabschluß und Kenntnissen in der E r 
schließung wirtschaftswissenschaftlicher Literatur. 
Erfahrung in wissenschaftlicher Mitarbeit in Biblio
theken ist erwünscht. 
Bewerbungen werden mit den üblichen Unterlagen 

. zum 1. Nov. 1974 an den Leiter der Fachbereichsbi
bliothek, Herrn Scheil, Mertonstr. 17, Zi 620 erbeten. 

Im Fachbereich Biochemie und Pharmazie der Uni
versität Frankfurt (Betriebseinheit Lebensmittelche
mie) ist ab sofort die Stelle einer 

CHEM.-TECHN. ASSISTENTIN 
(BAT VI b) 

zu besetzen. 
Erforderlich sind Kenntnisse im analytischen Arbei
ten, Mitarbeit bei den lebensmittelchemischen Prak
tika ist vorgesehen. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden 
erbeten an das Institut für Lebensmittelchemie, 6 
Frankfurt a. M., Georg-Voigt-Straße 16. 
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Untersuchungsausschuß 
legte Bericht vor 

vollklimatisierten Raum Feuer 
angemacht. Das Hauptseminar 
haber er, um die Erregung 
nicht durch eine erneute Ab
bruchanküngigung zu stei
gern, daraufhin in Arbeits
gruppen verlagert; er sei also 
zu einem Verfahren überge
gangen, daß einem Abbruch 
gleichgekommen sei. 

Am 16. Dezember 1971 setzte der Hessische Landtag auf Antrag 
der Fraktion der CDU einen parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß mit folgendem Auftrag ein: "Gegenstand der Unter
suchung soll die Aufklärung verfassungsfeindlicher, gesetzwidri
ger und gegen die Freiheit von Forschung und Lehre gerichteter 
Vorgänge an hessischen Universitäten sowie die Feststellung sein, 
ob von den zuständigen Stellen des Landes Hessen die Rechts
aufsicht jeweils pßichtgemäß durchgeführt worden ist ... " Ge
prüft werden sollten die Finanzierung von "verfassungsfeind
lichen Tätigkeiten studentischer Gruppen" (Spartakus und SHB), 
verschiedene Vorgänge in Marburg sowie 'Störungen von Lehr
und allgemeinen UniversitätsveranstaItungen in Frankfurt. 

Inzwischen liegt der Ab
schlußbericht des Untersu
chungsausschusses vom 16. 
September 1974 vor. Im fol
genden zitiert "Uni-Report" 
diej enigen Passagen, die die 
Universität Frankfurt betref
fen. 

Studentische Gruppen 
Die: Fragen zur verfassungs
feindlichen Tätigkeit studenti
scher Gruppen lauteten: 

a) Trifft es zu, daß studenti
sche Organisationen wie 
"Spartakus" und "SHB" offen 
ihr Ziel propagieren, das Ge
sellschaftssystem der Bundes
r epublik mit dem Mittel des 
revolutionären Klassenkamp
fes zu beseitigen? 

b) Trifft es zu, daß sie sich 
zur Verbreitung ihrer Zielvor
stellungen auch solcher Publi
kationsorgane an der Univer
sität bedienen, die aus 
Zwangsbeiträgen aller stu
denten und zum Tei1 aus 
"lVIitteln für staatsbürgerliche 
Erziehung" finanziert werden? 
Die eDU -Landtags fraktion . 
legte dem Ausschuß eine Viel
zahl von Druckerzeugnissen vor. 
insbesondere Flugblätter und 
Zeitschriften, darunter auch 
die Frankfurter Studentenzei
tung "diskus". Die Fraktion 
hatte diese Beweisstücke in 
drei Gruppen zusammenge
faßt: Aufrufe zur Gewaltan
wendung, zum Klassenkampf 
und zur Diktatur des Proleta
riats, Aufrufe gegen Wissen
schaftspluralismus und Aufru
ge zu gesetzwidrigem Han
deln. Der Ausschuß stellte 
fest, daß die Aufrufe bis auf 
wenige Ausnahmen inhaltlich 
der gekennzeichneten Art ent
sprachen. 
Zur Finanzierung dieser 
Druckerzeugnisse traf der 
Ausschuß folgende Feststel
lungen: 

• "Die von den Studenten
schaften der Universitäten 
Frankfurt und Marburg her
ausgegebenen Zeitungen (also 
diskus und marburger blätter) 
wurden - abweichend von 
der ursprünglichen Annahme 
- ausschließlich oder haupt
sächlich sowohl aus öffentli
chen Mitteln (aus dem Haus
haltstitel "Mittel für staats
bürgerliche Erziehung"), als 
auch aus den Studenten
schaftsbeiträgen finanziert ... " 

• "Die Frankfurter Studen
tenzeitungen diskus, diskus 2 
und magazin diskus erhielten 
aus den von der Universität 
Frankfurt verwalteten Lan
deshaushaltsmitteln folgende 
Zuschüsse: 

Die nächste A usga be von 
UNI-REPORT 
erscheint am 31. Oktober 
1974. Redaktionsschluß ist 
der 25. Oktober 1974, in Aus
nahmefällen auch später. 
UNI-REPORT steht im 
Rahmen seiner Möglich
keiten allen Universitäts
mitgliedern für Veröffent
·lichungen zur Verfügung. 

1968: 23750 DM 
1969: keine Mittel 
1970: 24500 DM 
1971: 22500 DM 
1972: keine Mittel 
Seit 1973 wird kein Zuschuß 
mehr für diese Blätter ge
währt, weil der entsprechende 
Haushaltstitel im Landeshaus
halt gestrichen worden ist ... " 
Bezüglich der Studentenschaft 
in Frankfurt lag dem Aus
schuß ein das Rechnungsj ahr 
1971 betreffender Prüfungsbe
richt vom 3. Mai 1973 vor, in 
.dem beanstandet wurde, daß 
der Papierverbrauch . der 
Druckerei von der Studenten-

. schaft nicht lückenlos nach
gewiesen sei. Auf Grund die
ses Berichts fordert der Rech
nungshof, künftig ein Ver
brauchsbuch zu führ~n und an 
jeden Durchschlag der Rech
nung die einer Fachschaft er
teilt wurde, den entsprechen
den Belegdruck des Druck
werks zu heften. Hinsichtlich 
des Rechnungsjahres 1973 hat 
in Frankfurt eine Sonderprü
fung stattgefunden. Deren Er
gebnisse lagen dem Ausschuß 
in einem Prüfungsbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes 
Darmstadt vom 21./27. März 
1974 vor. Mit Rücksicht auf 
einen bei der Prüfung festge
stellten, nicht unerheblichen 
Papierfehlbestand hat das 
Amt erneut auf die sorgfältige 
Einhaltung des bei der Bean
standung des Rechnungshofes 
vom 3. Mai 1973 geforderten 
Verfahrens hingewiesen. 
Als abschließendes Ergebnis 
stellte der Untersuchungsaus
schuß fest: 
"Es trifft zu, daß studentische 
Organisationen wie "Sparta
kus" und "SHB" sich zur Ver
breitung ihrer Zielvorstellun
gen, das Gesellschaftssystem 
in der Bundesrepublik mit 
Mitteln des revolutionären 
Klassenkampfes zu beseitigen, 
auch solcher Publikations
organe an der Universität be
dienten, die aus Zwangsbei
trägen aller Studenten und zum 
Teil aus "Mitteln für staats
bürgerliche Erziehung" finan
ziert wurden." 

Abbruch des Seminars 
von Professor Baier 
Der Ausschuß hatte zu klären, 
ob ein Proseminar von Prof. 
Dr. Horst Baier im Winterse
mester 1971/72 wegen Aktivi
täten der "Roten Zelle Sozio
logie" abgebrochen werden 
mußte. Prof. Baier wurde 
dazu als Zeuge vernommen. 
Entsprechend dem Ausschuß
bericht bekundete er: 
"Bei dem Seminar, dessen Ab
bruch erzwungen wurde, habe 
es sich um ein Proseminar mit 
dem Thema ,Klassen und 
Schichten in Deutschland' ge
handelt. Dieses Proseminar 
habe er im Wintersemester 
1971/72 veranstaltet. Zum Be
such der Lehrveranstaltung 
hätten sich damals 251 Teil
nehmer eingetragen, von de
nen in der dritten und letzten 
Sitzung noch etwa 150 anwe
send gewesen seien. Bei den 
dabei auftretenden Störern 
habe es sich um eine Grupp"e 
von etwa 20 bis 30 Personen 

gehandelt, die sich zu der so
genannten "Rote Zelle", die 
inzwischen in KSV aufgegan
gen sei, zusammengeschlossen 
hatten. Obwohl diese Gruppe 
in der Minderheit gewesen 
sei, habe sie es verstanden, 
die Mehrheit der Teilnehmer 
auf ihre Seite zu bringen, und 
zwar durch Stimmungsmache, 
die dazu geführt habe, daß 
kaum einer es gewagt habe, 
sich offen gegen sie zu beken
nen. Ziel der Störungen sei es 
gewesen, das ,sozlalistische 
Studium' im soeben gegründe
ten Fachbereich Gesell
schaftswissenschaften durch
zusetzen. Dazu hätten die Stö
rer zunächst verlangt, daß die 
,bürgerliche Wissenschaft', 
wozu sie auch die empirische 
Sozialforschung der DDR ge
zählt hätten, sich erst einmal 
von ihrem Konzept her ,legiti
mieren' müsse; erst wenn das 
geschehen sei, wolle man wei
tersehen und darüber ent
scheiden, ob von ihm, ' dem 
Zeugen Baier zum ' Beispiel 
über die Klassen- und 
Schichtentheoretiker Max 

Auf der Seite der "Roten Zel
le" hätten auch zahlreiche As
sistenten unt Tutoren gestan
den. Einige dieser Tutoren 
hätten sich durch Verun
glimpfung seiner Person be
sonders hervorgetan. 

Das abgebrochene Proseminar 
sei, als sich auch kein anderer 
Professor bereitfand, es unter 
Dominanz der "Roten Zelle" 
abzuhalten, zunächst von der 
"Roten Zelle" und dann auf 
Veranlassung des seiner Auf
fassung nach hierfür gar nicht 
kompetenden Lehr- und Stu
dienausschusses durch drei 
lehrbeauftragte Assistenten 
fortgeführt worden. Diese 
Assistenten seien alles ehe
malige Assistenten des Hessi
sehen Kultusministers Prof. 

-von Friedeburg gewesen. Sie 
seien inzwischen Professoren 
geworden. Am Schluß des Se
mesters h~itten die Assisten
ten dEm Teilnehmern auch 
Scheine ausgestellt." . 

Als ErgebI;üs der Beweisauf
nahme hielt der Ausschuß 
fest: 

Stadt- und Universitätsbibliothek 
Senckenbergische Bibliothek 
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Weber oder Theodor Geiger in 
dem Seminar überhaupt ge
sprochen werden dürfe. Des 
weiteren sei verlangt worden, 
daß vorab einen von ihnen 
verfaßten und als Flugblatt 
herausgebrachten Seminarpa
pier, das den Zeugen Baier als 
,Ritter von der traurigen Ge
stalt' bezeichnet . habe, zuzu
stimmen sei. Da der Zeuge 
diese Forderungen nicht ange
nommen habe, sei die Gruppe 
dazu übergegangen, ihn in di
daktischer und thematischer 

. Hinsicht von der Leitung . des 
Seminars zu verdtängen. Das 
sei in der Weise versucht 
worden, daß die "Rote Zelle" 
ungeachtet seiner Anwesen
heit die Durchführung des 
Seminars einfach übernom
men, Referate verteilt und 
Termine auf die Tafel ge
schrieben habe, sowie anderes 
mehr. Was die Störer sich im 
einzelnen alles herausgenom
men hätten, habe er in einem 
Bericht an den Kultusminister 
vom 21. Dezember 1971 nie
dergelegt. Die dort angeführ
ten Fakten entsprechen den 
Tatsachen. 

Außer dem Proseminar sei in 
demselben Semester auch sein 
Hauptseminar von seiten der 
"Roten Zelle Soziologie" stö
rungen ausgesetzt gewesen. 
Dies sei etwa von deT dritten 
oder vierten Sitzung im ge
schehen. Dort habe man ihn 
auch dadurch zum Nachgeben 
zu zwingen versucht, daß man 
Hunde und kleine Kinder mit
-gebracht habe. Die Kinder 
hätten bei den Seminarsitzun
gen geweint; auch sei das 
Licht ausgemacht worden; 
schließlich habe man in dem 

"Es ist richtig, daß Professor 
Bauer sein Seminar ,Klassen 
und Schichten in Deutschland' 
abgebrochen hat. Es steht 
auch fest, daß die Aktivitäten 
der ,Roten Zelle Soziologie' 
die Ursache dafür gewesen 
sind. 

Auch die Frage,. ob Professor 
Bauer dieses Seminar ,hat ab
brechen müssen" ist zu beja
hen. 

Es handelte sich um eine ord
nungsgemäß angekündigte 
und zugelassene Lehrveran
staltung. Den Inhalt dieser 
Lehrveranstaltung bestimmt 
der Lehrende nach dem 
grundgesetzlich garantierten 
Recht auf Lehrfreiheit. Es 
steht den Lernenden zwar die 
Möglichkeit offen, über den 
Lehrinhalt mit dem Lehren
den zu diskutieren. Dies fin
det aber seine Grenze schon 
dann, wenn der Lehrende mit 
einer solchen Diskussion über 
den von ihm allein zu veran t
wortenden Lehrinhalt nicht 
einverstanden ist. Pressionen, 
die das Ziel haben, den Leh
r enden in der Bestimmung des 
Lehrinhal tes gegen seinen 
Willen zu bestimmen, sind mit 
der Lehrfreiheit unvereinbar. 

Es war in diesem Sinne unzu
lässig, vom Lehrenden die Le
gitimation für seine ,bürgerli
che' Wissenschaft zu fordern. 
Es stand den Lernenden auch 
keIn Recht zu, durch Abstim
mung unter den Lernenden 
darüber zu entscheiden, ob 
über die Klassen- und 
Schichten theoretiker Max 
Weber oder Theodor Geiger 
überhaupt gesprochen werden 
dürfte. 

In diesem Zusammenhang 
kann das Ansinnen der Grup
pe der Störer, der Lehrende 
möge einem Pamphlet zustim
men, in dem er als ,Ritter von 
der traurigen Gestalt' bezeich
net worden war, abgesehen 
davon, daß diese Forderung 
eine Verletzung der Men
schenwürde beinhaltet, nur 
als Einleitung der übernahme 
der Zuständigkeit gewertet 
werden, den Inhalt der Lehr
veranstaltung selbst zu be
stimmen. Folgerichtig wurde 
daran anschließend, als der 
Lehrende den Forderungen 
nicht nachkam, die ,didakti
sche und thematische' Leitung 
des Seminars von den stören
den Mitgliedern der Roten 
Zelle einfach übernommen. 
Die Gesamtumstände, die den 
Verlauf des Proseminars be
stimmten, konnten bei ver
nünftiger Würdigung nur zu 
dem Ergebnis führen, daß 
eine Fortsetzung dieser Lehr
veranstaltung nach den Lehr
vorstellungen des Lehrenden 
nicht mehr sichergestellt und 
die Fortsetzung unter ande
ren, von den Lernenden be
stimmten Bedingungen zu
mutbar war. Danach davon 
auszugehen, daß der Abbruch 
der Lehrveranstaltung vom 
Lehrenden erfolgen mußte, 
erschien dem Ausschuß zwin
gend. 
Das abweichende Verhalten 
bei der Durchführung des 
Hauptseminars kann zu kei':' 
ner anderen Beurteilung füh
ren. Schließlich wurde auch 
dieses Seminar praktisch ab
gebrochen, wenn auch auf an
dere Weise, nämlich durch 
Überleitung der Gesamtveran
staltung in Gruppenarbeit. 
Nach diesem Beweisergebnis 
ist davon auszugehen, daß es 
bei dieser Lehrveranstaltung 
möglich gewesen ist, nicht nur 
den Lehrenden auszuschalten, 
sondern darüber hinaus auch 
noch die von ihm geplante 
und begonnene Lehrveranstal
tung mit verändertem Lehrin
halt fortzuführen. Daß damit 
sowohl einerseits die Lehr
freiheit eines Professors miß
achtet, andererseits aber auch 
die Lernfreiheit der Studie
renden durch Terrormaßnah
men beeinträchtigt worden ist, 
steht außer Zweifel. Daß das 
Vorgehen der Störer sowohl 
im Proseminar wie im Semi
nar letztlich strafrechtlich den 
Tatbestand der Nötigung er
füllt, unterstreicht nur das 
Bedenkliche des untersuchten 
Vorgangs. 
Es bedarf keiner wei teren 
Vertiefung, daß, wenn das 
hier festgestellte Verfahren 
beispielhaft würde, das Ende 
der Lehrfreiheit an hessischen 
Universitäten abzusehen 
wäre." 
Die Fraktion der SPD lehnte 
den Halbsatz: "sondern dar
über hinaus auch noch die 
von ihm geplante und begon
nene Lehrveranstaltung mit 
verändertem Lehrinhalt fort
zuführen" ab. 

UNI-REPORT 
Zeitung der Universität Frankfurt 
am Main. Herausgegeben vom Prä
sidenten der Universität. Redak
tion: Andrea Fülgraff und Rein
hard Heisig, Presse- und Informa
tionsstelle der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt, D-6 
Frankfurt am Main 1, Senck.enberg
anlage 31, Telefon 06 11 / 7 98 - 25 31 
oder 24 72, Telex 0 413 932 unif d. 
Namentlich gezeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers wieder. 
UNI-REPORT erscheint alle 14 Tage 
am Donnerstag, mit Ausnahme der 
Semesterferien. Die Auflage von 
15000 Exemplaren wird an die Mit
glieder der Universität Frankfu rt 
am Main verteilt. - Zur Zeit ist 
die Anzeigenpreisliste Nr. 6 v om 
1. Oktober 1974 gültig. - Druck: 
Union-Druckerei, 6 Frankfur t am 
Main. 

Beilagenhinweis 
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Fre,·zeit- dEr ngsspo t 
Das Zentrum für Hochschul
sport ist eine Di,enstleistungs
einrichtung der Universität 
Frankfurt, die für alle Mit
glieder und Angehörige der 
Universität offen ist. Die neu
en modernen Sportstätten be
finden sich an der Ginnhei
mer Landstraße 39, Tel. 7 98 -
45 11/45 12. Zur Teilnahme am 
Hochschulsport ist dort eine 
Anmeldung erforderlich, wo
bei eine Teilnehmerkarte aus
gestellt wird. 
Bis einschließlich 18. Oktober 
kann man sich im Geschäfts
zimmer von 9 bis 12 Uhr und 

, von 14 bis 16 Uhr anmelden. 
Danach ist dies nur noch di
rekt beim Übungsleiter in der 
jeweiligen Sportsrunde mög
lich. 
Die Teilnahme an den Veran'"
staltungen ist mit Ausnahm'e 
von Motorsport, Reiten, Segel
flug, Skilauf und Yoga ko
stenlos. 
An der Ginnheimer Landstra
ße befinden sich die Hallen, 1 
bis 6, die Schwimmhalle und 
die Segelfliegerwerkstatt. Ein
zelne Veranstaltungen finden 
an anderen Orten statt. Die 
Adressen: 
Akamot-Werkstatt: Daimler:
straße 32 
Bettina-Schule: 
straße 37 

Feuerbach-

Bezirkssportanlage West: 
Ginnheimer Landstraße (n. d. 
Zentrum f. Hochschulsport) 
Bonifatius-Schule: Hamburger 
Allee 43 
Goethe-Schule: Friedrich-
Ebert-Anlage 24 
Liebig-Schule: Kollwitzstra
ße 3 
Reitstall (Frankfurter Reit
sport e. V.): verlängerte Hahn
straße 
Stadion-Spielfelder, Winter
sporthalle : Flughafenstraße 
Wöhlerschule: Mierendorff-
straße 6 

,Programm für das 
Wintersemester 
Spiel und Sport für Jeder
mann ("Sportbasar") 
Hierbei handelt es sich um 
allgemeine Sportstunden mit 
einem abwechslungsreichen 
Programm an althergebrach
ten, aber auch eigens für den 
Freizeitsport entwickelten 
oder von der Gruppe neu zu 
entwick~lnden Spielen und 
Sportformen. Inhalt und In-: 
tensität der Stunden werden 
von den Teilnehmern be
stimmt."Können" ' irg'endwel
eher Art' wird nicht vorausg'e
setzt. Jeder kann mitmachen, 
unabhängig vom Alter, Ge
schlecht und Leistungsvermö-

gen. Besonders geeignet für 
alle, die aus Abneigung gegen 
Drill, Reglementierung, sturen 
Übungsbetrieb oder Überfor
derung eigentlich keine Turn
halle mehr betreten wollten. 

Mo. ' 
18.00 - 20.00 Uhr 
Goethe-Schule 
Mi. 
18.00 - 19.30 Uhr Halle 1 
19.30 - 21.00 Uhr Halle 1 
Fr. 
18.00 - 19.30 Uhr Halle 1 
19.30 - 21.00 Uhr Halle 1 

Fitnesstraining' 
Fitnesstraining dient der Stei
gerung der individuellen kör
perlichen '-Leistungsfähigkeit. 
Es sollte jedoch, wo immer es 
'geht, in Verbindung gebracht 
:werden rpit anderen, Erholung 
und ' Erlebnis einschließenden 
Freizeitaktivitäten wie Berg
wandern, Ruderwandern, Se
geln, Skilauf, Ballspielen usw. 
Fitnesstraining sei Vorberei
tung, nicht Hauptinhalt des 
Freizeitsports. 

Allgemeines Konditionstrai-
ning mit Geräten 
Mi. 
17.00 - 18,00 Uhr Halle 5 
18.00 - 19.00 Uhr Halle 5 

' Do;' 
18.30 - 20.00 Uhr Halle 5 
20.00 - 21.00 Uhr Halle 5 

Allgemeines und ' spezielles 
Konditionstraining für Fortge
schrittene (Wettkampfvorbe
reitung) 

Mo. 
17.00 -18.30 Uhr Halle!) 
Do. 
17.00 - 18.30 Uhr Halle 5 

Fitnesstmining fÜT Geübte (nur 
Aufsicht, keine Anleitung) 
Di. 
19.00 - 21.00 Uhr Halle 5 
Fr, 

' 17.00 - 21.00 Uhr Halle'5 

Allgemeines , 
Konditionstraining in äer Halle 
,Di. ' 
20.00 - 22.00 Uhr 
Wöhler Schule 
Fr. 
18:00 - 20.00 Uhr 

' Bonifatius Schule 
20.00 - 22.00 Uhr 
Eonifatius Schule 

Skigymnastik 
Mo, 
18.30 - 19.15 Uhr H9-11e 1 
19.30 - 20.15 Uhr Halle 1 

'Di. 
18.00 - 19.00 Uhr 
Bettina-Schule 
19.00 - 20.00 Uhr 
Bettina-Schule 
'Sa. 
9.30 - 11.00 Uhr Halle 2 

Spezielles K7'afttraining tür 
Skiläufer 
Mo. 
20.30 - 21.30 Uhr Halle 5 

Waldlauf"l Geiändelauf 
Dauerlauf als Kreislauftrai
ning. Einbeziehung natürli
cher Geländeformen , zur 
Schulung von Kraft, Beweg
lichkeit und Elastizität. Diese 
naturbezogene und im beson
deren Maße gesundheHsför
dernde Form des Fitnesstrai
nings eignet sich für alle Al
tersgruppen. Länge der Lauf
strecke und Dosierung der 
Belastung richten sich nach 
den Wünschen und Möglich
keiten der Teilnehmer. 
Sa .. 
10.00 - 11.00 Uhr 
11.00 - 12.00 Uhr 
Treffpunkt: Stadion WInter
sporthalle 
Bei Bedarf können weitere 
Stunden eingerichtet werden. 

Basketball 
Anfänger (Männe1' und Frauen) 
lVIi~ 
18.00 - 20.00 Uhr Halle 2 
Do. 
17.00 - 18.30 Uhr Halle 1 

Fortgeschrittene 
Frauen 
Mi. 
20.00 - 21.30 Uhr Halle 2 

Männer 
Do. 
18.30 - 20.00 Uhr Halle 1 

Boxen 
Grundschule u. Training für 
Fortgeschrittene 
Mo. 
18.30 - 2Ö.30 Uhr Halle 5 
Mi. 
19.00 - 21.00 Uhr Halle 5 

Fechten 
Anfänger 
Di. 
16.00 - 18.00 Uhr Halle 6 
Fortgeschri,ttene 
Mi. 
8.30 - 10.00 Uhr Halle 6 
Do. 
18.00 - 22.00 Uhr Halle 6 
Fr. 
16.00 - 18.00 Uhr Halle 6 

Fußball 
Di. 
16.00 - 18.00 Uhr 
Stadion, Eingang 
Mi. 
15.30 - 18.00 Uhr 
Wintersporthalle 

Geräteturnen 
Turnen für alle 
Mi. 
17.00 -19.00 Uhr Halle 3 
Do. 
18.00 - 22.00 Uhr Halle 6 
Fr. 
16.00 - 18.00 Uhr Halle 6 
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Fußball 
Mo. 
17.00-18.30 Uhr Halle 1 

Geräteturnen (Männer) 
Mo. 
18.30 - 20.30 Uhr Halle 3 
Mi. 
19.00 - 21.00 Uhr Halle 3 

Hallenhandball 
Mo. 
20.15 - 22.00 Uhr Halle 1 

Ju Jutsu 
Anfänge?' 
Sa. 
9.00 - 11.00 Uhr 
Judoraum Werkstattgebäude 

F07'tgeschrittene 
Fr, 
19.00 - 22.00 Uhr 
Judoraum Werkstattgebäude 
Sa. 
11.00 - 13.00 Uhr 
Judoraum Werkstattgebäud~ 

Leichtathletik-Wintertraining 
Mo. 
20.00 - 22.00 Uhr 
Liebig -Schule 

Schwimmen 
Freies Schwimmen' 
(k~in Unterricht) 
'Mo. ' . 
17.00 - 21.00 Vhr 
,Schwimmhalle; 
Mi. 
17.00 - 20.00 Vhr 
Schwimmhalle 
Do. 
19.00 - 21.00 u,~ 
Schwimmhalle 
Fr. 
17.00 - 20.00 Uhr, 
Schwimmhalle 
Mo. 
20.00 - 21.00 Uhr 
Liebig- Schule 
21.00 - 22.00 Uhr 
Liebig-Schule 
Mi. 
18.00 - 19.00 Uhr 
Liebig-Schule 
19.00 - 20.00 Uhr 
Liebig-Schule ' 

Trampolinspringen 
Di. 
15.00 - 17.00 Uhr Halle 3 

Volleyball 
A nfängerunte~r~cht 
Männer und Frauen 
Mo. 
18.00 - 20.00 U4~ 
Wöhler-Schule 
20.00 - 22.00 Uhr 
Goethe-Schu'le " 
Mi. 
18.00 - 20.00 Uhr 
Goethe-Schule 

Unte7'richt für Teilnehmer mit 
geringer Spielerfahrung 
Männer und Frauen 
Mo. 
20.00 - 22.00 Uhr 
Wühler-Schule 
Mi. 
18.00 - 20.00 Uhr 
Liebig- Schule 

Spielgruppen für fortgeschrit
tene Spieler 
Frauen 
Mi. 
20.00 - 22.00 Uhr 
Goethe- Sch ule 

Männer 
Mi. 
20.00 - 22.00 Uhr 
Liebig-Schule 

F?'eies Spielen 
ohne Übungsleiter 
Fr. 
19.00 - 21.00 Uhr Halle 2 
Sa. 
n.oo - 14.00 Uhr Halle 2 

Weitere Informationen über 
Reiten, Motorsport, Yoga, 
Wandern, Kanu und Kajak, 
Turniere, Karate, Badminton, 
Betriebssport und besondere 
Veranstaltungen sowie über 
Programmänderungen usw. 
sind an den Schwarzen Bret
tern im Zentrum für Hoch
schulsport und neben dem Se
kretariat der Universität an
geschlagen. 
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